
DER STÄDTEBAU.

Anhang

A. Reichs- und Landesg'efetze.

I.

Auszug aus der Deutfchen Reichs—Gewerbe-Ordnung

vom 21. Juni 1869..

g. 16.

Zur Errichtung von Anlagen, welche durch die

örtliche Lage oder die Befchaffenheit der Betriebs—

ftätte für die Befitzer oder Bewohner der benach—

barten Grundfiücke oder für das Publicum überhaupt

erhebliche Nachtheile, Gefahren oder Beläftigungen

herbeiführen können, ift die Genehmigung der nach

den Landesgefetzen zuftändigen Behörde erforderlich.

Es gehören dahin:

Schiefspulverfabriken, Anlagen zur Feuerwerkerei

und zur Bereitung von Zündftoffen aller Art, Gas-

bereitungs— und Gasbewahrungs-Anftalten, Anitalten

zur Deftillation von Erdöl, Anlagen zur Bereitung

von Braunkohlentheer, Steinkohlentheer und Coaks,

iofern fie aufserhalb der Gewinnungsorte des Ma—

terials erriclhtet werden, Glas- und Rufshütten, Kalk-,

Ziegel— und Gypsöfen, Anlagen zur Gewinnung roher

Metalle, Röft-Oefen, Metall—Giefsereien, fofern fie

nicht blofse '.l‘iegel-Giefsereien find, Hammerwerke,

chemifche Fabriken aller Art, Schnellbleichen, Fir-

nifsfiedereien, Stärke—Fabriken, mit Ausnahme der

Fabriken zur Bereitung von Kartoffelftärke, Stärke»

fyrups-Fabriken, Wachstuch-, Dach—

pappen- und Dachfilz—Fabriken, Leim—, Thran— und

Seifen—Siedereien , Knochen—

darren, Knochen-Kochereien und Knochenbleichen,

Zubereitungs-Anftalten für Thierhaare, Talgfchmelzen,

Schlächtereien , Abdeckereien ,

dretten— und Düngpulver-Fabriken, Stauanlagen für

Waffertriebwerke (€. 23), Hopfenfchwefeldörren,

Afphaltkochereien und Pechfiedereien, foweit fie

Darmfaiten— ,

Knochen-Brennereien ,

Gerbereien , Pou—

aufserhalb der Gewinnungsorte des Materials er-

richtet werden, Strohpapierfioff»Fabriken, Darm—  

zubereitungs—Anitalten, Fabriken, in welchen Dampf-

keffel oder andere Blechgefäfse durch Vermieten her—

geflellt werden, Kalifabriken und Anitalten zum

Imprägniren von Holz mit erhitzten Theerölen,

Kunftwolle-Fabriken, Anlagen zur Herftellung von

Celluloid und Dégrasfabriken, die Fabriken, in wel—

chen Röhren aus Blech durch Vermieten hergeftellt

werden, fo wie die Anlagen zur Erbauung eiferner

Schiffe, zur Herftellung Brücken oder

fonftiger eiferner Bauconftructionen, die Anlagen

zur Deftillation oder zur Verarbeitung von Theer

eiferner

und von Theerwaffer.

Nachtrag.

Anlagen, in welchen Albuminpapier hergeftellt

wird, Cellulofefabriken, Einrichtungen zum Trocknen

und Einfetzen gegerbter Thierfelle, Thonröhren-

fabriken, welche Röhren aus Ziegel- oder Töpfer-

thonmaffe mit erdigem Bruch, z. B. Drainröhren, in

Ziegelöfen brennen.

@. 17.

Dem Antrage auf die Genehmigung einer folchen

Anlage müffen die zur Erläuterung erforderlichen

Zeichnungen und Befchreibungen beigefügt werden.

Ift gegen die Vollftändigkeit diefer Vorlagen

nichts zu erinnern, fo wird das Unternehmen mittels

einmaliger Einrückung in das. zu den amtlichen Be-

kanntmachungen der Behörde beftimmte Blatt zur

öffentlichen Kenntnifs gebracht, mit der Aufforderung,

etwaige Einwendungen gegen die neue Anlage binnen

vierzehn Tagen anzubringen. Die Frift nimmt ihren

Anfang mit Ablauf des Tages, an welchem das die



Bekanntmachung enthaltende Blatt ausgegeben wor-

den, und ift für alle Einwendungen, welche nicht

auf privatrechtlichen Titeln beruhen, präclufivifch.

@. 18.

Werden keine Einwendungen angebracht, fo hat

die Behörde zu prüfen, ob die Anlage erhebliche

Gefahren, Nachtheile oder Beiäftigungen für das

Auf Grund diefer
Prüfung, welche fich zugleich auf die Beachtung der
beftehenden bau-, feuer— und gefundheitspolizeilichen

Vorfchriften erftreckt, ift die Genehmigung zu ver-
fagen, oder, unter Feitfetzung der fich als nöthig

ertheilen. Zu den
letzteren gehören auch diejenigen Anordnungen,

welche zum Schutze der Arbeiter gegen Gefahr für
Gefundheit und Leben nothwendig find. Der Be-
fcheid ifi: fchriftlich auszufertigen und mufs die fett-
gefetzten Bedingungen enthalten; er mufs mit Grün—

Publicum herbeiführen könne.

ergebenden Bedingungen, zu

den verfehen fein, wenn die Genehmigung verfagt
oder nur unter Bedingungen ertheilt wird.

5. 19.

Einwendungen, welche auf befonderen privat—

rechtlichen Titeln beruhen, find zur richterlichen

Entfcheidung zu verweifen, ohne dafs von der Er-
ledigung derfelben die Genehmigung der Anlage ab-

hängig gemacht wird.

Andere Einwendungen dagegen find mit den Par-

teien vollftändig zu erörtern. Nach Abfchlufs diefer

Erörterung erfolgt die Prüfung und Entfcheidung

nach den im 5 18 enthaltenen Vorfchriften. Der

Befcheid ift fowohl dem Unternehmer, als dem Wider-

fprechenden zu eröffnen.

@. zo.

Gegen den Befcheid ift Recurs an die nächft—

vorgefetzte Behörde zuläffig, welcher bei Verluft

deffelben binnen vierzehn Tagen, vom Tage der Er

öffnung des Befcheides an gerechnet, gerechtfertigt

werden mufs.

Der Recursbefcheid ifl; den Parteien fchriftlich

zu eröffnen und mufs mit Gründen verfehen fein.

@. 23.

Bei den Stauanlagen für Waffertriebwerke find
aufser den Befiimmungen der 55. 17 bis 22 die da-

für beitehenden landesgefetzlichen Vorfehriften an—

zuwenden.

Der Landesgefetzgebung bleibt vorbehalten, für

folche Orte, in welchen öffentliche Schlachthäufer

in genügendem Umfange vorhanden find oder er-
richtet werden, die fernere Benutzung beftehender und
die Anlage neuer Privat—Schlächtereien zu unterfagen.  
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Der Landesgefetzgebung bleibt ferner vorbe»
halten, zu verfügen, in wieweit durch Ortsftatuten
darüber Beitimmung getroffen werden kann, dafs
einzelne Ortstheile vorzugsweife zu Anlagen der im
5. 16 erwähnten Art zu beftimmen, in anderen Orts—
theilen aber dergleichen Anlagen entweder gar nicht
oder nur unter befonderen Befchränkungen zuzu—

Iaffen find. '

€. 24.

Zur Anlegung von Dampfkeffeln, diefelben mögen
zum Mafchinenbetriebe beftimmt fein oder nicht, ilt
die Genehmigung der nach den Landesgefetzen zu—
ftändigen Behörde erforderlich. Dem Gefuche find
die zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen und

Befchreibungen beizufügen.

Die Behörde hat die Zuläffigkeit der Anlage nach
den beitehenden bau-, feuer- und gefundheitspolizei-

lichen Vorfchriften, fo wie nach denjenigen allge—
meinen polizeilichen Beitimmungen zu prüfen, welche
von dem Bundesrath über die Anlegung von Dampf—
keffeln erlaffen werden. Sie hat nach dem Befunde
die Genehmigung entweder zu verfagen, oder unbe-
dingt zu ertheilen, oder endlich bei Ertheilung der—
felben die erforderlichen Vorkehrungen und Ein—

richtungen vorzufchreiben.

Bevor der Keffel in Betrieb genommen wird, ifl:
zu unterfuchen, ob die Ausführung den Beftimmungen

der ertheilten Genehmigung entfpricht. Wer vor
dem Empfange der hierüber auszufertigenden Be-
fcheinigung den Betrieb beginnt, hat die im @. 147

angedrohte Strafe verwirkt.

Die vorfteh'enden Beftimmungen gelten auch für

bewegliche Dampfkeffel.

Für den Recurs und das Verfahren über den-
felben gelten die Vorfchriften der 55. 20 und 21.

@. 27.

Die Errichtung oder Verlegung folcher Anlagen,

deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräufch ver-
bunden ift, mufs, fofern fie nicht fchon nach den
Vorfchriften der 55.16 bis 25 der Genehmigung

‚ bedarf, der Ortspolizeibehörde angezeigt werden.
Letztere hat, wenn in der Nähe der gewählten Be-
triebsftätte Kirchen, Schulen oder andere öffentliche

Gebäude, Krankenhäufer oder Heilanftalten vor-

handen find, deren beftimmungsmäfsige Benutzung
durch den Gewerbebetrieb auf diefer Stelle eine

erhebliche Störung erleiden Würde, die Entfcheidung

der höheren Verwaltungsbehörde darüber einzuholen,

ob die Ausübung des Gewerbes an der gewählten
Betriebsftätte zu unterfagen oder nur unter Be—

dingungen zu geflatten fei.
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‚Auszug aus dem Reichsgefetz vom 21. December 1871,
betreffend die Befchränkungen des Grundeigenthums in der Umgebung von Feftungen.

(Reichs-Rayon—Gefetz.)

@. I.

Die Benutzung des Grundeigenthums

nächflen Umgebung der bereits vorhandenen, fo wie

der in Zukunft anzulegenden permanenten Befefti

gungen unterliegt nach Maßgabe diefes Gefetzes

dauernden Befchränkungen.

@. 2.

Behufs Feftitellung diefer Befchränkungen wird

die nächfte Umgebung der Feftungen in Rayons ge—

theilt, und. je nach der Entfernung von der äufserfizen

Vertheidiguxngslinie ab als erfter, zweiter, dritter

in der

Rayon bezeiichnet.

Wenn bei Feftungen mehrere zufammenhängende

Befei'tigungslinien vor einander liegen, fo bildet der

Raum zwifchen denfelben die Zwifchen—Rayons.

Bei Fef‘cungen mit einer Citadelle heifst der

Rayonbezirk vor den ftadtwärts gewendeten Werken

derfelben Esplanade.

@. 4.

Der erde Rayon ‚umfaßt bei allen Feftungen und

neu zu erbauenden detachirten Forts das im Um»

kreife derfelben von 600m belegene Terrain, aufser-

dem bei Feflungen, welche an Gewäfi'ern belegen
find und befondere Kehlbefeitigungen haben, das

Terrain zwifchen diefen und dem Ufer.

5— s-
Der zweiite Rayon begreift das Terrain zwifchen

der äufserem Grenze des erften Rayons und einer

von diefer irm Abitande von 375m gezogenen Linie.
Detaehirtte Forts haben keinen zWeiten Rayon;

bei diefen umterliegt jedoch das. Terrain von der
Grenze des erfien Rayons bis zu einer Entfernung
von 1650m den für den dritten Rayon gegebenen

Befchränkun3gen.

@. 6.

Der dritte Rayon umfafft bei allen Feftungen das
Terrain von der äußeren Grenze des zweiten Rayons

bis zu einer Entfernung von 1275 m.

g. 7.

Die Zwifchenrayons zerfallen in ftrenge und ein-

fache.

Die erfieren enthalten das Terrain in einem Ab»

Rande von 75 m von der zurückliegenden oder inneren  

Befeftigungslinie; darüber hinaus liegt der einfache
Zwifchenrayon.

@. 13.

Innerhalb fämmtlicher Rayons find nicht ohne
Genehmigung der Commandantur zuläffig, vorbe—

haltlich der Beflimmung in @. 301

I) jede dauernde Veränderung der Höhe der
Terrainoberfläche, insbefondere die Anlage
und der Betrieb von Lehm- und Sandgruben,

Stein- und Kalkbrüchen, die Anlage von Plätzen
zur Ablagerung von Ballaft, fo wie eine jede
folehe Ablagerung an nicht dazu beitimmten

Plätzen;

2) alle Neuanlagen oder Veränderungen von
Dämmen, Deichen, Gräben, fo wie in den Vor—
fluthverhältniffen, Ent- und Bewäfferungsan—

lagen und fonftigen Wafferbauteix; desgleichen
alle Neuanlagen oder Veränderungen von Chauf—

feen, Wegen und Eifenbahnen;

3) die Anlage von gröfseren Parkanlagen, Baum-
fchulen und Waldungen;

4) die Errichtung und Veränderung von Kirch—
und Glockenthürmen, fo wie alle thurmartigen

Conftructionen.

Die Genehmigung darf nicht verfagt werden,
wenn durch die bezeichneten Neuanlagen, beziehungs-
weife Veränderungen keine nachtheilige Deckung
gegen die rafante Befireichung der Werke, kein
nachtheiliger Einflufs auf das Wafferfpiel der Feflungs-
gräben, auf Inundation des Vorterrains und auf die
Tiefe der mit den Feftungsanlagen in Beziehung
ftehenden Flufsläufe entßeht, und keine vermehrte
Einficht in die Werke des Platzes gewonnen wird.

@. 14.

Im dritten Rayon ifi; bei etwaiger Feftftellung
von Bebauungsplänen rückfichtlich der Breite und
Richtung der Strafsen die Genehmigung der Reichs-

Rayoncornrniffion (g. 31) erforderlich.

5— 15.
Innerhalb des zweiten Rayons find:

A. unzuläffig:

I) alle Maffivconftructionen von Gebäuden oder
Gebäudetheilen mit Ausnahme maffiver Fene—
rungsanlagen und folcher maffiver Funda-

mente, die das umliegende Terrain nicht

über 30 cm überragen;



2) jede Art von Gewölbebauten, fo wie Ein-

deckungen von Kelleranlagen mit fteinerner

und eiferner Conftruction;

3) die Anlage von bleibenden Ziegel- und Kalk-

öfen, fo wie überhaupt maffiver zu Fabrik—

und fonftigen gewerblichen Zwecken be-

fiimmter Oefen von gröfseren Abmeffungen;

B. nicht ohne Genehmigung der Commandantur
zuläffig:

I) die Anlage von Beerdigungsplätzen;

2) Die Errichtung von Grabhügeln von mehr

als 50 cm Höhe, fo wie von Denkmälern aus

Stein oder Eifen, welche in den mehr als

50 cm Erdoberfläche liegenden

Theilen eine größere Stärke haben als 15 cm

für Stein, bezüglich 2cm für Eifen;

3) die Errichtung von Gebäuden, welche nicht

fchon nach den Beftimmungen von A. unzu-

läffig find;

die Genehmigung darf bei Einhaltung nach

fiehender Befiimmungen nicht verfagt werden :

a. die Gebäude dürfen nur von Holz, oder

einer nach dem Urtheil der Militärbehörde

leicht zerftörbaren Eifenconftruction, oder

in ausgemauertem Fachwerk von' nicht

mehr als 15 cm Stärke erbaut fein; doch

dürfen fie eine Ziegelbedachung,

über der

maffive
Feuerungsanlagen, foweit folche nicht nach
A. Nr. 3 unzuläffig find, und maffive Funda-
mente haben, welche das umliegende Ter»
rain nicht über 30 cm überragen;

b. die Höhe des Gebäudes bis zum Dachfirft

darf 13m nicht überiteigen;

c. Keller dürfen nur hölzerne oder leichte
eiferne Balken, mit gewöhnlichem Balken-
zwifchenraum und hölzernem Fufsboden

darüber, haben;

die Anlage maffiver Dampffchornfteine;

die Genehmigung darf nicht verfagt wer
den, wenn die Höhe 20m nicht überfteigt.

@. 16.

Für den einfachen Zwifchenrayon gelten die in
5. 15 für den zweiten Rayon gegebenen Vorfchriften,

jedoch mit folgenden Abweichungen:
Zu A. Unter befonderen Verhältniffen kann die

Herftellung maffiver Bauten und gewölbter Anlagen
gefiattet werden.

Zu B. 3. b. Die Höhe des Gebäudes bis zur

Dachfirft darf Sm nicht überfleigen.

@. 17.

Im erfien Rayon ift:

\
_
/4

A. unzuläffig:

I) Alles, was im zweiten Rayon unzuläffig ifi;

maffive Fundamente dürfen jedoch das um—

liegende Terrain nicht über 15 cm überragen;  

2) Wohngebäude jeder Art;

3) Baulichkeiten von anderen Materialien, als

Holz oder einer nach dem Urtheil der Militär-

behörde leicht zerftörbaren Eifenconfiruction;

Keller- oder mit dem Grund und Boden fett

zufammenhängende Feuerungsanlagen; Bau-

lichkeiten von gröfserer Höhe, als 7m bis

zur Dachfirft; andere Bedachungsmaterialien,

als Holz, Stroh, Rohr, Dachpappe, Dachfilz,

Zink oder Schiefer;

die Auffiellung von Locomobilen in fefter

Verbindung mit Baulichkeiten, oder auf Ter—

rain‚ aus welchem diefelben nicht fofort ent-

\
/4

fernt werden können;

5) Denkmäler von Stein oder Eifen, welche in

den mehr als 50 cm über der Erdoberfläche

liegenden Theilen eine gröfsere Breite haben,
als 30 cm;

6) Einhegungen durch Neuanlage von lebendigen

Hecken;

B. nicht ohne Genehmigung der Commandantur

zuläffig:

I) die Anlage von Beerdigungsplätzen;

2) die Errichtung von Grabhügeln von mehr

als 50 cm Höhe, fo wie von Denkmälern aus

Stein oder Eifen, welche in den mehr als

50 cm über der Erdoberfläche liegenden

Theilen eine gröfsere Stärke haben als 15 cm

für Stein, bezüglich 20111 für Eifen;

3) die Anlage hölzerner Windmühlen;

die Genehmigung darf nicht verfagt wer-

den, wenn die Entfernung von den Feftungs-

werken 300111 oder mehr beträgt;

alle vorfiehend nicht als unzuläffig bezeichneten

Baulichkeiten; bewegliche Feuerungsanlagen;

\
.
/4

hölzerne und eiferne Einfriedigungen, letztere,

wenn fie ohne Schwierigkeit befeitigt wer-

den können; Brunnen.

Die Genehmigung darf nur verfagt wer-

den, wenn es fich um wohnliche Einrich-

tungen irgend einer Art handelt. Jedoch

darf bei nachgewiefener Nothwendigkeit der
Anwefenheit eines Wächters die Aufftellung

einer mit einem transportabeln eifernen Ofen

verfehenen Wächterhütte auf je einem Grund-

ftück nicht verweigert werden, fofern die-

felbe im Grundflächenmafs 20 qm nicht über-

fchreitet, mit anderen Baulichkeiten nicht in

Verbindung gefetzt ift, und der Ofen mit

blecherner Rauchröhre verfehen ift.

@. 18.

Das Alignement der im erften und zweiten Rayon

und einfachen Zwifchenrayon zu errichtenden Ge«

bäude in Beziehung auf die Feflungswerke, infofern

dafielbe nicht von der Richtung vorhandener öffent—
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licher Wege oder Strafsen abhängig ift, unterliegt
der Genehmigung der Commandantur.

@. 19.

Innerhalb des flrengen Zwifchenrayons find alle
baulichen Anlagen unzuläffig.

@. 23.

Ob und in wie weit aus örtlichen Rückfichten
Einfchränkung der räumlichen Ausdehnung der Rayons
oder Ermäfsigungen der gefetzlichen Befchränkungen

zuläffig feien, beitimmt die Reichs-Rayoncommiffion.

@. 30.

Die Projecte größerer Anlagen (Chauffeen, Deiche,
Eifenbahnen u. I. W.) in den Rayons der Feftungen  

und feften Plätze werden durch eine gemifchte Com-
miffion erörtert, deren Mitglieder von dem zuftän-
digen Kriegsminifterium im Verein mit den betreffen—
den höheren Verwaltungsbehörden berufen werden,
und in welcher auch die von der Anlage betroffenen
Gemeinden durch Deputirte vertreten werden.

Das. hierüber aufzunehmende Protokoll wird der
Reichs-Rayoncommiffion überfandt, welche in Gemein—
fchaft niit der betreffenden Centralverwaltungsbehörde
die Entfcheidung trifft oder erforderlichen Falls her—
beifüllrt.

@. 31.

Die Reichs-Rayoncommiffion ift eine durch den
Kaifer zu berufende ftändige Militärcommiffion, in
welcher die Staaten, in deren Gebieten Feftungen
liegen, vertreten find.

Preufsifches Gefetz vom 2. Juli 1875,
betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten

und ländlichen Ortfchaften.
(Fluchtlinien-Gefetz.)

@. I.

Für die Anlegung oder Veränderung von Strafsen
und Plätzen in Städten und ländlichen Ortfchaften

find die Strafsen— und Baufluchtlinien vom Gemeinde-
voritande im Einverftändniffe mit der Gemeinde, be—
züglich deren Vertretung, dem öffentlichen Bedürf—
niffe entfprechend, unter Zuftimmung der Ortspolizei—

behörde fe1'tzufetzen.

Die Ortspolizeibehörde kann die Feitfetzung von
Fluchtlinien verlangen, wenn die von ihr wahrzu—
nehmenden polizeilichen Rückfichten die Feftfetzung

fordern.

Zu einer Strafse im Sinne diefes Gefetzes gehört

der Strafsendamm und der Bürgerfteig.

Die Strafsenfluchtlinien bilden regelmäfsig zugleich

die Baufluchtlinien, d. h. die Grenzen, über welche
hinaus die Bebauung ausgefchloffen ift. Aus befon-
deren Gründen kann aber eine von der Strafsen—
fluchtlinie verfchiedene, jedoch in der Regel höchflzens
3"! von diefer zurückweichende Baufluchtlinie fett—

gefetzt werden.

_ @. 2.

Die Feftfetzung von Fluchtlinien (5.1) kann für

einzelne Straßen und Strafsentheile, oder, nach dem

vorausfichtliclen Bedürfniffe der näheren Zukunft,

durch Aufftelhng von Bebauungsplänen für gröfsere

Grundflächen erfolgen.  

Handelt es fich in Folge von umfaffenden Zer-
itörungen durch Brand oder andere Ereigniffe um
die \Viederbebauung ganzer Ortstheile, fo iii; die
Gemeinde verpflichtet, fchleunigft darüber zu be-
fehliefsen, ob und in wie fern für den betreffenden
Ortstheil ein neuer Bebauungsplan aufzuftellen ift,
und eintretenden Falls die unverzügliche Feftitellung
des neuen Bebauungsplanes zu bewirken.

@. 3.

Bei Feitfetzung der Fluchtlinien iit auf Förderung
des Verkehrs, der Feuerficherheit und der öffent-
lichen Gefundheit Bedacht zu nehmen, auch darauf
zu halten, dafs eine Verunftaltung der Strafsen und
Plätze nicht eintritt.

Es ifl defshalb für die Herftellung einer genügen-
den Breite der Strafsen und einer guten Verbindung

der neuen Bauanlagen mit den bereits bettehenden

Sorge zu tragen.

5. 4.

Jede Feftfetzung von Fluchtlinien (5.1) muß
eine genaue Bezeichnung der davon betroffenen Grund—
Pcücke und Grundfiückstheile und eine Beitimmung
der Höhenlage, fo wie der beabfichtigten Entwäfferung

der betreffenden Strafsen und Plätze enthalten.



5 s.
Die Zuftimmung der Ortspolizeibehörde (5.1)

darf nur verfagt werden, wenn die von derfelben

wahrzunehmenden polizeilichen Rückfichten die Ver-

fagung fordern.

Will fich der Gemeindevorftand bei der Verfagung

nicht beruhigen, fo befehliefst auf fein Anfuchen der

Kreisausfchufs.

Derfelbe befchliefst auf Anfuchen der Ortspoli—

zeibehörde über die Bedürfnifsfrage, wenn der Ge-

meindevorftand die von der Ortspolizeibehörde ver-

langte Feftfetzung (5. I, Alinea 2) ablehnt.

@. 6.

Betrifft der Plan der beabfichtigten Feftfetzungen

(g. 4) eine Feftung, oder fallen in denfelben öffent—

liche Flüffe, Chauffeen, Eifenbahnen oder Bahnhöfe,

fo hat die Ortspolizeibehörde dafür zu forgen, dafs

den betheiligten Behörden rechtzeitig zur Wahrung

ihrer Intereffen Gelegenheit gegeben wird.

5- 7-
Nach erfolgter Zuftimmung der Ortspolizeibehörde,

bezüglich des Kreisausfchufi'es (g. 5) hat der Gemeinde-

vorftand den Plan zu ]edermanns Einficht offen zu

Wie letzteres gefchehen foll, wird in der

ortsüblichen Art mit dem Bemerken bekannt gemacht,

legen.

dafs Einwendungen gegen den Plan innerhalb einer

beftimmt zu bezeichnenden präclufivifchen Frift von

mindeftens vier Wochen bei dem Gemeindevoritande

anzubringen find.

Handelt es fich um Feftfetzungen, welche nur

einzelne Grundftücke betreffen, fo genügt ftatt der

Offenlegung und Bekanntmachung eine Mittheilung

an die betheiligten Grundeigenthümer.

@. 8.

Ueber die erhobenen Einwendungen (g. 7) hat,

foweit diefelben nicht durch Verhandlung zwifchen

dem Gemeindevorftande und den Befchwerdeführern

zur Erledigung gekommen, der Kreisausfchufs zu be-

fchliefsen. Sind Einwendungen nicht erhoben oder

ift über diefelben endgiltig (g. 16) befehloffen, fo

hat der Gemeindevorftand den Plan förmlich fett—

zuftellen, zu jedermanns Einficht offen zu legen

und, wie dies gehen fall, ortsüblich bekannt zu

machen.

5- 9.
Sind bei Feftfetzung von Fluchtlinien mehrere

Ortfchaften betheiligt, fo hat eine Verhandlung

darüber zwifchen den betreffenden Gemeindevor—

ftänden fiattzufinden.

Ueber die Punkte, hinfichtlich deren eine Eini-

gung nicht zu erzielen ift, befehliefst der Kreis-

ausfchufs.  
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@. IO.

Jede, fowohl vor als nach Erlafs diefes Gefetzes

getroffene Feftfetzung von Fluchtlinien kann nur

nach Mafsgabe der vorftehenden Beftimmungen auf—

gehoben oder abgeändert werden.

Zur Feftfetzung neuer oder Abänderung fchon

befiehender Bebauungspläne in den Städten Berlin,

Potsdam, Charlottenburg und deren nächfter Um»

gebung bedarf es Königlicher Genehmigung.

@. II.

Mit dem Tage, an welchem die in 5 8 vorge—

fchriebene Offenlegung beginnt, tritt die Befchränkung

des Grundeigenthümers, dafs Neubauten, Um- und

Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus verfagt werden

können, endgiltig ein. Gleichzeitig erhält die Ge-

meinde das Recht, die durch die feftgefetzten Straßen»

fiuchtlinien für Strafsen und Plätze beftimmte Grund—

fläche dem Eigenthümer zu entziehen.

@. 12.

Durch Ortsftatut kann feftgeftellt werden, dafs

an Strafsen oder Strafsentheilen, welche noch nicht

gemäfs den baupolizeilichen Beflimmungen des Orts

für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig

hergeitellt find, Wohngebäude, die nach diefen Strafsen

einen Ausgang haben, nicht errichtet werden dürfen.

Das Ortsftatut hat die näheren Beitimmungen

innerhalb der Grenze vorfiehender Vorfchrift feftzu—

fetzen und bedarf der Beftätigung des Bezirksrathes.

Gegen den Befchlufs des Bezirksrathes ift innerhalb

einer Präclufivfrift von einundzwanzig Tagen die

Befchwerde bei dem Provinzialrathe zuläffig.

Nach erfolgter Beitätigung ift das Statut in orts—

üblicher Art bekannt zu machen.

5. 13.

Eine Entfchädigung kann wegen der nach den

Befiinnnungen des @. 12 eintretenden Befchränkung

der Baufreiheit überhaupt nicht, und wegen Ent-

ziehung oder Befchränkung des von der Feftfetzung

neuer Fluchtlinien betroffenen Grundeigenthums nur

in folgenden Fällen gefordert werden:

1) wenn die zu Strafsen und Plätzen beftimmten

Grundflächen auf Verlangen der Gemeinde für den

öffentlichen Verkehr abgetreten werden;

2) wenn die Strafsen- oder Baufluchtlinie vor»

handene Gebäude trifft und das Grundflück bis zur

neuen Fluchtlinie von Gebäuden freigelegt wird;

3) wenn die Strafsenfluchtlinie einer neu anzuv

legenden Strafse ein unbebautes, aber zur Bebauung

geeignetes Grundftück trifft, welches zur Zeit der

Feftftellung diefer Fluchtlinie an einer bereits be»

ftehenden und für den öffentlichen Verkehr und den

Anbau

ift, und die Bebauung in der Fluchtlinie der neuen

fertig gefiellten anderen Strafse belegen

Strafse erfolgt.
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Die Eintfchädigung wird in allen Fällen wegen
der zu Sttrafsen und Plätzen beftimmten Grundfläche
für Entzielhung des Grundeigenthums gewährt. Außer»
dem wird in denjenigen Fällen der No. 2, in welchen
es fich um eine Befchränkung des Grundeigenthums
in Folge der Feftfetzung einer von der Strafsenflucht-
linie verfchiedenen Baufluchtlinie handelt, für die
Befchränkung des bebaut gewefenen Theiles des
Grundeigenthums (@ 12 des Gefetzes über Enteig-
nung von Grundeigenthum vom II. Juni 1874) Ent-
fchädigung gewährt.

In allen obengedachten Fällen kann der Eigen—
thümer die Uebernahme des ganzen Grundftücks ver—
langen, wenn daffelbe durch die Fluchtlinie entweder
ganz oder fo weit in Anfpruch genommen wird, dafs
das Reitgrundftück nach den baupolizeilichen Vor—
fchriften des Ortes nicht mehr zur Bebauung ge—
eignet ift.

Bei den Vorfchriften diefes Paragraphen ift unter
der Bezeichnung Grundflück jeder im Zufammen—
hange fteh1ende Grundbefitz des nämlichen Eigen-
thümers begriffen.

@. 14.

Für die Feftftellung der nach 5.13 zu gewähren-
den Entfchädigungen und die Vollziehung der Ent»
eignung kommen die 55. 24 ff. des Gefetzes über
Enteignung von Grundeigenthum vom 11.Juni 1874
zur Anwendung.

Streitigkeiten über Fälligkeit des Anfpruchs auf
Entfchädigung gehören zur gerichtlichen Entfcheidung.

Die Entfchädigungen find, fo weit nicht ein aus
befonderen Rechtsmitteln Verpflichteter dafür auf-
zukommen hat, von der Gemeinde aufzubringen,
innerhalb deren Bezirk das betreffende Grundftück
belegen ift.

@. 15.

Durch Ortsftatut kann feftgefetzt werden, dafs
bei der Anlegung einer neuen, oder bei der Ver-
längerung einer fchon beitehenden Strafse, wenn
folche zur Bebauung beftimmt ift‚ fo wie bei dem
Anbau an fchon vorhandenen, bisher unbebauten
Strafsen und Strafsentheilen von dem Unternehmer
der neuen Anlage oder von den angrenzenden Eigen-
thümern — von letzteren. fobald fie Gebäude an
der neuen Strafse errichten — die Freilegung. erfte
Einrichtung, Entwäfferung und. Beleuchtungsvorrich-
tung der Strafse in der dem Bedürfniffe entfprechen;
den Weife befchafft, fo wie deren zeitweife, höchitens
jedoch fünfjährige Unterhaltung, bezw. ein verhält-
nifsmäfsiger Beitrag oder der Erfatz der zu allen
diefen Mafsnahmen erforderlichen Ketten geleiftet
Werde. Zu diefen Verpflichtungen können die an-
grenzenden Eigenthü'mer nicht für mehr als die Hälfte
der Strafsenbreite, und wenn die Strafse breiter als

 

 

26m ill, nicht für mehr als 13m der Strafsenbreite
herangezogen werden.

Bei Berechnung der Kofien find die Koften der
gefammten Strafsenanlage und bezw. deren Unter—
haltung zufammen zu rechnen und den Eigenthümern
nach Verhältnifs der Länge ihrer die Strafse be—
rührenden Grenze zur Laft zu legen.

Das Ortsftatut hat die näheren Beftimmungen
innerhalb der Grenze vorfiehender Vorfchrift feftzu-
fetzen. Bezüglich feiner Bef‘tätigung, Anfechtbarkeit
und Bekanntmachung gelten die im @. 12 gegebenen
Vorfchriften.

Für die Haupt— und Refidenzftadt Berlin bewendet
es bis zu dem Zuftandekommen eines folchen Statuts
bei den Bettimmungen des Regulativs vom 31. De—
cember 1838.

g. 16.

Gegen die Befch1üffe des Kreisausfchuffes fteht
dem Betheiligten in den Fällen der 55. 5, 87 9 die
Befchwerde bei dem Bezirksrathe innerhalb einer
Präclufivfrift von einundzwanzig Tagen zu.

In den Fällen7 in denen es fich um Wieder-
bebauung ganzer durch Brand oder andere Ereigniffe
zerftörter Ortstheile handelt, tritt an die Stelle diefer
Präclufivfrift eine folche von einer Woche.

@. 17.

Die durch die 55. 5, 8 und 9 dem Kreisaus-
fchuffe und in höherer Inflanz dem Bezirksrathe bei-
gelegten Befugniffe und Obliegenheiten werden (in
den einem Landkreife angehörigen Städten mit mehr
als 10000 Einwohnern, oder wenn unter mehreren
betheiligten Gemeinden [g. 9] fich eine folche Stadt
befindet) von dem Bezirksrathe und in höherer In—
ftanz von dem Provinzialrathe, in den Stadtkreifen,
(oder wenn unter mehreren betheiligten Gemeinden
[5. 9] [ich ein Stadtkreis befindet) von dem Pro-
vinzialrathe und auf Anfuchen der Gemeinde in
höherer Inftanz von dem Minifter für Handel wahr-
genommen.

In den Hohenzollern’fchen Landen tritt an die
Stelle des Kreisausfchuffes der Amtsausfchufs und
fieht auch diefem die Befiätigung der Ortsftatuten
(55. 12 und 15} zu. Die Befchwerde«lnflanz bildet
der Landesausfchufs.

@. 18.

Bis dahin, dafs in den verfchiedenen Provinzen
der Monarchie die Kreisausfchüffe und die Bezirks-
und Provinzialräthe gebildet find, hat die Bezirks-
regierung (Landdroftei) die denfelben durch diefes
Gefetz überwiefenen Gefchäfte wahrzunehmen.,

Die Befchlufsfaffung in der höheren Inflanz fteht
in den Fällen der 55. 5, 8 und 9 dem Minifter für
Handel, im Falle der 55.12 und 15 dem Ober-
präfidenten zu.
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Für die Stadt Berlin liegt bis zur Bildung einer

befonderen Provinz Berlin die Wahrnehmung der

in den @@. 5, 8 und 9 dem Kreisausfchuffe beige—

legten Functionen dem Minifier für Handel etc., die

Beitätigung der Statuten nach den 55.12 und 15

dem Minifter des Innern ob.

@. 19.

Alle den Beitimmungen diefes Gefetzes ent-

gegenftehenden allgemeinen und befonderen ge-

fetzlichen Vorfchriften werden hierdurch auf—

gehoben.

Alle Bettimrnungen der im Verwaltungswege er-

laffenen Bauordnungen, fonf’tigen polizeilichen An—

ordnungen und Ortsftatuten, welche mit den Vor-

fchriften diefes Gefetzes in Widerfpruch ftehen,

treten aufser Kraft.

5. 20‚

Der Minifter für Handel wird mit der Ausfüh—

rung diefes Gefetzes beauftragt.

Zu vorf’cehendem Gefetze wurden unter dem 28. Mai 1876 Seitens des Miniiters

für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die folgenden Ausführungsvorfchriften
erlaffen :

Vorfchriften für die Aufftellung Von Fluchtlinien- und

' Bebauungs—Plänen.

Auf Grund des %. 20 des Gefetzes, betref-

fend die Anlegung von Strafsen und Plätzen

in Städten und ländlichen Ortfchaften, vom

2. Juli I 875 (Gef.—S. 56 1 ff.) werden zur Her-

beiführung eines zweckentfprechenden und möglichit

gleichförmigen Verfahrens bei Feftfetzung von Flucht-

linien, fo wie zur Befchaffung genügender Grund-

lagen für die Beurtheilung der Zweckrnäfsigkeit der

beabfichtigten Fluchtlinien—Feftfetzung nachflehende

Ausführungs—Vorfchriften erlaffen.

@. 1 .

Allgemeine Beftirnmungen.

Für die Fefifetzung von Fluchtlinien (55.1—4

des Gefetzes vom 2. juli 1875) find der Regel nach

und fo weit nicht nachfiehend (5.13)Ausnahme-

beftimmungen getroffen werden, folgende Vorlagen

zu machen:

1. Situations-Pläne, und zwar

a) Fluchtlinien-Pläne, um die

Feitfetzung von Fluchtlinien bei Anlegung

oder Veränderung von einzelnen Strafsen

oder Strafsentheilen lich handelt,

b) Bebauungs—Pläne, fofern es um—die Fett-

fofern es

fetzung von Fluchtlinien fiir gröfsere Grund—

flächen und ganze Ortstheile fich handelt,

c) Ueberfichts—Pläne.

II. Höhen—Angaben.

flanden :
Hierunter werden ver—

a) Längen-Profile,

b) Quer—Profile,

c) Horizontal-Curven und Höhenzahlen in den

Situations-Plänen.

III. Erläuternde Schriftftücke.  

@. 2.

Diefe Vorlagen follen:

A. den gegenwärtigen Zuftand‚ _

B. den Zuf’tand, welcher durch die nach Mafs—

gabe der beabfichtigten Fluchtlinien—Feft-

fetzung erfolgende Anlegung von Strafsen

und Plätzen herbeigeführt werden fell,

klar und beftimmt darftellen.

Diefelben müfl"en durch einen vereidigten Feld—

meffer aufgenommen oder als richtig befcheinigt

und durch einen geprüften Baumeifter oder einen

im Communaldienl’te angeftellten Baubearnten, durch

welche die Richtigkeit der Aufnahme gleichfalls be—

fcheinigt werden kann, mindeftens unter der Mit-

wirkung eines folchen bearbeitet und dementfprechend

unterfchriftlich vollzogen fein.

@. 3.

A. Darftellung des gegenwärtigen Zuftandes.

I. Situations—Pläne.

Der Mafsftab, in welchem die Situations-Pläne

(Fluchtlinien- und Bebauungs—Pläne) entworfen wer-

den, darf in der Regel nicht kleiner fein, als 1 : 1000.

Zufarnmenhängende Strafsenzüge find im Zufammen—

hange zur Darftellung zu bringen. Erhalten in Folge

deffen gröfsere Bebauungs—Pläne eine für ihre Be-

nutzung unbequeme Ausdehnung (@ 12), fo darf

für diefelben zwar ein kleinerer Mafsftab, bis 1 : 2500,

angewendet werden, es ift in diefem Falle aber für

jede Strafse, deren Fluchtlinien feftgefetzt werden

follen, ein befonderer Fluchtlinien—Plan im Mafsftabe

von mindeftens 1 : 1000 beizubringen.

Jedes Project

Ueberfichts—Planes, für welchen ein vorhandener

erfordert die Beifügung eines
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gedruckten“ oder gezeichneter Plan oder auch ein

Auszug ams einem folchen verwendet werden kann.

5 4-
Durch die Situations-Pläne foll das in Betracht

zu ziehende Terrain mit feinen Umgebungen in folcher

Ausdehnung dargeftellt werden, dafs die im Intereffe

des Verkehrs, der Feuerficherheit und der öffent-

lichen Gefundheit zu fiellenden Anforderungen (g. 3

des Gefetzes vom 2. Juli 1875) ausreichend beurtheilt

werden können.

Alle vorhandenen Baulichkeiten, Strafsen, Wege,

Höfe, Gärten, Brunnen, offene und verdeckte Abwäffe—

rungen etc., ferner alle Gemarkungs—, Befitzitands— und

Cultur-Grenzen müffen in den Plänen mit fchwarzen

Linien dargeftellt und, fo weit es zur Deutlichkeit

erforderlich, mit charakterifirenden Farben, jedoch

nur blafs angelegt fein. In die Situations-Pläne find

ferner die Nummern oder fonftigen Bezeichnungen,

welche die einzelnen Grundflücke im Grundbuche,

bezw., wo Grundbücher nicht vorhanden find, im

Grundf’ceuerkatafter führen und die Namen der Eigen-
thümer einzufchreiben.

Die auf den gegenwärtigen Zufland bezüglichen

Schriftzeichen und Zahlen find fchwarz zu fchreiben.

Jeder Plan ift mit der geographifchen Nordlinie und

einem Mafsf‘tabe zu verfehen.

@. 5.

II. Höhen-Angaben.

Die Höhenangaben müffen fich auf einen fpeciell

zu bezeichnenden, möglichit allgemein bekannten

feften Punkt, etwa auf den Nullpunkt eines in der

Nähe befindlichen Pegels, am Betten auf den Null-

punkt des Amfterdamer Pegels beziehen und aus»

fchliefslich in pofitiven Zahlen erfcheinen.

Von jeder in einem Fluchtlinien— oder Bebauungs-

Plan projectirten Straße ift, in fo weit nicht nach

den Ausnahmebeftimmungen des @. 13 davon abge-

fehen werden darf, ein Längenprofil im Längen-

Mafsftabe des dazu gehörigen Situations-Planes und

im Höhen-Mafsitabe von 1 : 100 beizubringen.

Die Linie des in der Regel durch die Mitte des

Strafsendammes zu legenden und in Stationen von

je 100m Länge mit den erforderlichen Zwifchen—

Stationen von mindeflens je 50m Entfernung einzu-

theilenden Nivellements-Zuges iPc mit ihrer Stationi—

rung in den zugehörigen Situations-Plänen roth

punktirt anzugeben.

Wo erhebliche Aenderungen in der Terrain-Ober—

fläche in Ausficht genommen werden, oder wo nahe

liegende Gebäude, Mauern, abgehende Wege u. f. w.

eine befondere Berückfichtigung verlangen, find Q u e r-

profile aufzunehmen. Diefe find in einem Mafsftabe,

der nicht kleiner als 1 : 250 fein darf, zu zeichnen

und zur Numerirung, fo wie zu den Ordinaten des

„ ftändig bezeichnet fein.

 

Längen—Profils überfichtlich in Beziehung zu bringen.

Sind diefelben nicht rechtwinkelig zum Hauptnivel-

lement aufgenommen, fo ift ihre Lage auch im

Situations-Plane anzugeben.

In den Bebauungs—Plänen ift aufserdem bei hüge»

ligem oder gebirgigem Terrain auf Grund eines

Nivellements—Netzes die Gefialtung der Terrain—Ober—

fläche durch Horizontal—Curven in Höhenab—

ftänden von je 1 m bis 5m mittels fchwarz punktirter

Linien und beigefchriebenen Höhenzahlen überficht-
lich darzuftellen.

Alle Höhenzahlen werden in Metern angegeben

und auf zwei Decimalftellen abgerundet.

@. 5.
Aus den Höhenangaben mufs die Höhenlage fo-

wohl der vorhandenen Strafsen und Wege, als auch

ihrer Umgebungen in folcher Ausdehnung hervorgehen,

dafs die Forderungen des Verkehrs und der zukünf-

tigen Entwäfferung, nicht minder die Bedingungen

einer etwaigen fpäteren Fortfetzung vollftändig be-

urtheilt werden könnenf

Die höchfizen und niedrigften Stände aller Ge-

wäffer, welche auf die projectirten Anlagen von Ein-

flufs fein können, fo wie vorhandene Fachbäume und

Pegel, insbefondere die Grundwafferftände, fo

weit deren Ermittelung bereits ausgeführt ilt oder im

fpeciellen Falle nothwendig erfcheint, die Tiefen der

etwa vorkommenden Moore oder fonfiiger, die Straßen-

anlegung benachtheiligender Bodenfchichten, die

Thürfchwellen der Gebäude, die

Schienenhöhe nahe liegender Eifenbahnen u. f. w.,

eben fo alle Fei’cpunkte, an welche das Nivellement

angefchloffen worden, müffen in den Profilen voll—

In denfelben werden die

vorhandenen

Wafferfpiegel blau ausgezogen und befchrieben, da—

gegen alle fonfizigen beftehenden Gegenitände, nicht

minder die Ordinaten in fchwarzer Farbe und Schrift

angegeben, die Terrainlinien braun unterwafchen,

die Bodenfchichten mit charakterifirenden Farben

angelegt.

%. 7.

B. Darftellung des Zuftandes‚ welcher durch die

nach Mafsgabe der beabl'ichtigten Fluchtlinien-

Feftfetzung erfolgende Anlegung von Strafsen

und-Plätzen herbeigeführt werden [all.

Allgemeines.

Die Auffteliung der Projecte bedingt eine forg-

fältige Erwägung des gegenwärtig vorhandenen, fo

wie des in der näheren Zukunft vorausfichtlich ein—

tretenden öffentlichen Bedürfniffes unter befonderer

Berückfichtigung der in dem @. 3 des Gefetzes vom

2. Juli 1875 hervorgehobenen Gefichtspunkte.

Im Intereer der Förderung der öffentlichen Ge—

fundheit und Feuerficherheit iii auch auf eine zweck-
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mäßige Vertheilung der öffentlichen Plätze fo wie der

Brunnen Bedacht zu nehmen.

Betreff der Strafsenbreiten empfiehlt es fich, bei

neuen Strafsenanlagen die Grenzen, über welche hinaus

die Bebauung ausgefchloffen ift,

a) bei Strafsen, welche als Hauptadern des Ver-

kehrs die Entwickelung eines lebhaften und

durchgehenden Verkehrs erwarten laffen, nicht

unter 30 m,

b) bei Nebenverkehrsftrafsen von beträchtlicher

Länge nicht unter 20m,

c) bei allen anderen Strafsen nicht unter 12111

anzunehmen.

Bei den unter a und b bezeichneten Strafsen

i1't ein Längengefälle von nicht mehr als 1 : 50,

bezw. von 1 : 40, bei Rinnfteinen ein folches von

nicht weniger als 1 : 200 nach Möglichkeit anzu—

[heben.

@. s.
Befonderes.

I. Situations-Pläne.

Die anzulegenden oder zu verändernden Strafsen

und Plätze find in dem Ueberfichtsl‘lane mit rother

Farbe deutlich zu bezeichnen.-‘

In die Situations-Pläne find die projectirten Bau-

fiuchtlinien mit kräftigen zinnoberrothen Strichen

einzutragen. Fallen diefelben mit den Strafsenflucht-

linien nicht zufammen, fo find die letzteren mit minder

kräftigen Strichen auszuziehen und ifl; der Raum

zwifchen beiden blafsgrün anzulegen. Die projec—

dunkelblaue

verdeckte Abwäfferungen punktirt,

titten Rinnf’teine werden durch fcharfe

Linien,

Bezeichnung der Gefäll—Richtung mittels

Pfeile, angedeutet,

unter

blauer

die Strafsen und öffentlichen

Plätze blafsroth, diejenigen Strafsenfeiten, welche

Vor-

handene Gebäude oder Theile derfelben, welche bei

der fpäteren nach Maßgabe der Fluchtlinien-Felt-

nicht bebaut werden fallen, grün angelegt.

fetzung erfolgenden Freilegung nicht befeitigt zu wer—

den brauchen, find in

Farben dunkler anzulegen, als die abzubrechenden.

ihren charakterifirenden

Die Namen, Nummern oder f6nftigen Bezeich—

nungen der projectirten Straßen und Plätze, in-

gleichen die Breiten derfelben werden mit zinnober—

rothen Schriftzeichen und Zahlen in die Situations-

pläne eingefchrieben.

@. 9.

II. Höhen-Angaben.

In den Längen-Profilen werden die projectirten

Höhenlagen der Strafsenzüge, fpeciell die Kronen-

linien der künftigen Strafsenbefeftigung mit zinnober-

rothen Linien ausgezogen, und die Aufträge blafs—

roth, die Abträge grau angelegt. In diefelben find

ferner die Brücken, Durchläffe, unterirdifchen Waffen  

abzüge etc. unter Angabe der lichten Weiten und.

Höhen einzutragen.

An allen Brechpunkten der Gefälle, an fämmt—

lichen Kreuzungs- oder Abzweigungs-Punkten von

Strafsen und an fonlt charakterifizifchen Stellen wer-

den die betreffenden Ordinaten zinnoberroth ausge-

zogen und mit den zugehörigen Zahlen eben fo be—

fchrieben. Dagegen erhalten die auf die Abwäfferung

bezüglichen Höhenzahlen die blaue Farbe.

Die Längen der Strafsenzüge von einem Brech—

punkte des Gefälles bis zum nächftfolgenden werden,

zufammen mit der Verhältnifszahl des Gefälles, in

zinnoberrother Farbe über das Profil, die Namen,

Nummern oder fonftigen Bezeichnungen der Strafsen,

übereinftimmend mit dem Situations-Plane, über oder

unter daffelbe gefchrieben.

Wenn zu einem Situations-Plane mehrere Längen-

profile gehören, fo ift auf eine deutliche und über

einfiimmende Bezeichnung der Anfchlufspunkte unter

fchärferer Hervorhebung der Anfchlufs—Ordinaten zu

achten.

@. 10.

Von jeder Strafse, deren Fluchtlinien feftgefetzt

werden follen, find mindeftens fo viele Quer-

profile zu entwerfen, wie diefelbe von einander

Wo die im %. 5 an-

gegebenen befonderen Verhältniffe obwalten, find

abweichende Breiten enthält.

die Querprofile entfprechend zu vermehren und zu

erweitern.

Die graphifche Behandlung der Querprofile ent-

fpricht derjenigen der Längenprofile.

@. II.

III. Erläuternde Schriftftiicke.

Den Fluchtlinien- und Bebauungs-Plänen find

fchriftliche Erläuterungen beizufügen, in welchen

unter Darlegung der bisherigen Befchaffenheit, Be-

nutzungsart und Entwäfferung des zu bebauenden

Terrains und der Veranlaffung zur Auf1'tellung des

Projects die bezüglich der Lage, Breite und fonftigen

Einrichtung der Strafsen, der Entwäfferung der-

felben etc. beabfichtigten Anordnungen zu befchrei-

ben und, wo es erforderlich ift, eingehend zu moti-

viren find.

Dem Erläuterungsbericht find beizufügen:

I. Ein Strafsen-Verzeichnifs, d. i. eine

tabellarifch geordnete Ueberficht der Strafsen

und Plätze, welche verändert, verlängert oder

neu angelegt werden follen.

In das Verzeichnifs find aufzunehmen:

a) die Namen, Nummern und fonftigen Bezeich-

nungen,

b} die Breiten jeder Strafse zwifchen den Bau-

flucht—, bezw. den Strafsen-Fluchtlinien,
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c) die Gefäll—Verhältniffe und Längen-Ausdeh—

mung der Strafsen nach ihren verfchieden—

artigen Abfchnitten und im Ganzen.

2. Ein Vermeffungs-Regifter des von der

Feftfetzung der neuen Fluchtlinien betroffenen

Grundeigenthums.

DaiTelbe mufs gleichfalls tabellarifch ge-

ordnet, unter angemeffener Bezugnahme auf

den Situations—Plan und das Straßen—Verzeich-

nifs enthalten: .

a) den Namen, Wohnort etc. des betheiligten

Eigenthümers,

' b) die Nummer oder

welche das Grundfiück im Grundbuche bezw.

im Grundfleuerkatafier fiihrt,

die Gröfse der zu Strafsen und Plätzen für

den öffentlichen Verkehr abzutretenden Grund-

fonftige Bezeichnung,

0 V

flächen,

d) deren Benutzungsart,

e) die Bezeichnung und Befchreibung der vor-

handenen Gebäude Gebäudetheile,

welche von einer Strafsen- oder Baufiucht—

linie getroffen werden oder fonft zur Frei-

oder

legung derfelben befeitigt werden 1nüifen,

f) die Gröfse der Reflgrundftücke,

g) die Angabe, ob diefelben nach den baupoli-

zeilichen Vorfehriften des Orts noch zur Be-

bauung geeignet bleiben oder nicht.

g. 12.

Die Zeichnungen und Schriftftücke find nicht ge-

rollt, acten-

mäfsigem Formate zur Vorlage zu bringen, Den

einzelnen Plänen, welche auf Leinwand zu ziehen,

mindeftens aber mit Band einzufaffen find, ift kein

vielmehr in einer Mappe oder in

gröfseres Format, als dasjenige von 0,50 zu 0,66“!

zu geben, und find diefelben erforderlichen Falls

klappenartig an einander] zu fügen.  

@. 13.

Ausnahme-Beftimmungen.

Die beizubringenden Vorlagen können auf einen

Situations—Plan mit den erforderlichen Erläuterungen

befchränkt bleiben:

a) bei einer einfachen Regulirung oder Verände-

rung vorhandener Strafsen, mit der eine Ver-}

änderung in der Höhenlage des Strafsen-

(lammes nicht verbunden ift;

b) bei einer nicht erheblichen Erweiterung länd-

licher Ortfchaften und kleiner Städte, die nicht

in unmittelbarer Nähe großer Städte liegen,

fo fern die Erweiterung nicht zu gröfseren

Fabrikanlagen, zu Eifenbahnhöfen7 Begräbnifs—

Hätten oder fonftigen Anlagen, die auf die

Feuerficherheit, die Verkehrsverhältnifi'e und

die öffentliche Gefundheit von Einflufs fein

können, in Beziehung iteht;

bei einer Fluchtlinien-Feftfetzung, die wegen be-0 \
]

fonderer Dringlichkeit fchleunig zu erfolgen hat,

und für die nach dem übereinftimmenden Urtheile

des Vorhandes und der Vertretungder Gemeinde,

fo wie der Ortspolizeibehörde die Beibringung

ausführlicherer Vorlagen entbehrlich erfcheint.

Aufserdem bleibt es derjenigen Behörde, welche

zunächfi; über die Fluchtlinien-Feftfetzung zu befinden

hat, vorbehalten, in fonftigen, befonders motivirten

Fällen die Vereinfachung der Vorlagen ausnahm5»

weife für zuläffig zu erklären und zu beftimmen,

welche Theile der vorflehenden Vorfchriften (55.1

bis 12) unausgeführt bleiben dürfen.

In allen diefen Ausnahmefällen einfchliefslich der

unter a, b und 0 aufgeführten kann von den Be-

hörden, die über die Fluchtlinien—Feftfetzung nach

dem Gefetze vom 2._Iuli 1875 zu befohliefsen haben,

in jedem Stadium des Verfahrens die weitere Vervoll-

ftändigung der Vorlagen nach Maßgabe der in den

55. I bis 12 gegebenen Vorfchriften gefordert werden.

IV.

Auszug aus dem Heffifchen Gefetz vom 13. Juli 1875,

die Ausfihrung des Bauplans für die Erweiterung der Provinzial-Haupti’cadt Mainz

betreffend.

I. Leftungen der Grundbefitzer.

Artikel I.

Die an de neu anzulegenden Straßen, wie folche

in dem gemhrnigten Bebauungsplan verzeichnet find,

angrenzenden Grundbefitzer des Gartenfeldes haben,

fobald der ietreffende Strafsentheil eröffnet wird, im

Verhältnifs der Fagadenlänge ihrer Grundflücke

1) die Ketten des Grunderwerbs für die zur Ent-

wäfferung des Gartenfeldes herzufcellenden

Sammelcanäle zu tragen und an die Stadt zu

erfetzen;

2) die Herfiellungskoften der in den neuen Strafsen

anzulegenden Nebencanäle zur Aufnahme des

Regen- und Abfall-Waffers zu tragen, und an

Strafsen, in welchen ein Sammelcanal gelegt
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wird, einen Beitrag hierzu an die Stadt

zu leiften, welcher derjenigen Summe ent-

fprieht, die für Herltellung eines gemauerten

Nebencanals zu zahlen wäre, wenn die be-

treffende Straße keinen Sammelcanal erhalten

würde;

3) das zur Herltellung der planmäßigen Straßen,

einfchließlich der Straßenkreuzungen, erforder—

liche Gelände zu ftellen und der Stadt un-

entgeltlich und frei von Hypotheken und Pri-

vilegien in Eigenthum zu überweifen;

4) die Kofien der Erdarbeiten zur Herftellung

des Straßenkörpers, einfchließlich der Straßen-

kreuzungen, nach dem genehmigten Nivel-

lirungsplan zu tragen7 bezw. an die Stadt zu

erfetzen. _

Die Erdarbeiten können fowohl von der

Stadt als auch von den Grundbefitzern felbit

nach Angabe und unter Aufficht des fiädtifchen

Bauamts gefchehen;

5) die Kofien der vorläufigen Chauffirung der

Straßen und der Pflafterung der Trottoirs und

Rinnen zu tragen.

Artikel 2.

' Wenn die nach der Fagadenlänge zu berechnende

Mehrheit der Anlieger einer urfprünglich chauffirten

Straße die Pflafterung derfelben verlangt und das

Straßenterrain als hierzu genügend befeltigt von

dem ftädtifchen Bauamt anerkannt itt, [0 haben die

Anlieger die Kelten der von dem ftädtifchen Bau-

amt in folideiter Weile vorzunehmenden Pflafterung

der Straße und Herftellung des Trottoirs in der

durch die Stadtverordneten-Verfammlung zu be—

ftimmenden Art und Weite (z. B. durch Afphalt) nach

Verhältniß ihrer Fagadenlänge an die Stadt zu er—

fetzen. Sollte aber die Stadt, ohne daß darüber ein

folcher Antrag der Anlieger geftellt ift, die Pflafte-

rung einer urfprünglich chauffirten Straße vornehmen

laffen, fo hat dies nur auf Kofien der Stadt zu ge-

fchehen, ohne daß diefelbe einen desfallfigen Erfatz

von den Anliegern beanfpruchen könnte.

Die Grundhefitzer find zu der ihnen für die

Pfiafterung der Straßen und die Herftellung der

Trottoirs obliegenden Leittung nur mittels Geldbei-

trägen zuzulaffen, zu deren Sicherung fie bei Stellung

des Antrags auf Pflal'terung der Straßen und Her-

ftellung der Trottoirs der Stadt nach Maßgabe des

Artikels 12 Caution zu leiften haben.

Artikel 3.

Bei Fertigftellung der Straßen und Trottoirs

geht das zu deren Herftellung verwendete Material

in das Eigenthum der Stadt über, welche da-
gegen die fernere Unterhaltung auf ihre Ketten

übernimmt.  

Artikel 4.

Die Ketten der Erwerbung des Terrains für

Straßenkreuzungen, die Herttellungskoften für die in

die Straßenkreuzungen zu legenden Canalttücke und

die Kalten der Erdarbeiten, fo wie der Chauffirung

und Pfiafterung von Straßenkreuzungen find nicht

von den Befitzern der Eckbauplätze allein zu tragen,

fondern per Meter Fagadenlänge der innerhalb zweier

Straßenkreuzungen liegenden Baufiguren auszufchlagen

und von den Befitzern der verfchiedenen Bauplätze

im Verhältniß der Fagadenlänge ihrer Bauplätze zu

erfetzen.

Artikel 5.

Wird ein bereits bettehender Weg verbreitert,

fo find die auf beiden Seiten an die neue Straße

angrenzenden Grundbefitzer verpflichtet, die Kelten

der Geländeftellung für die Verbreiterung zu gleichen

Theilen zu tragen.

Die Kofien der Erdarbeiten, fo wie der Chauf-

firung und etwaigen Pflaiterung der Straßen find

von den Befitzern der Grundftücke an beiden Seiten

der Straße zur Hälfte zu zahlen, fo weit diefe

Koften nicht durch den etwa nach Art. 8 von der

Stadt unter Urnitänden dazu zu leiftenden Beitrag

gedeckt werden, oder hinfichtlich der Pflatterung von

der Stadt‘zu übernehmen find.

Artikel 6.

Wenn die nach den vorhergehenden Artikeln zur

Stellung von Gelände verpflichteten Grundbefitzer

fich mit dem Eigenthiimer des zu fiellenden Geländes

über die Abtretung oder den Kaufpreis nicht gütlich

einigen können, fo itt das nach dem Bebauungsplan

erforderliche Gelände, in fo weit eine folche gütliche

Einigung nicht erreicht werden konnte, von der

Stadt auf dem Weg der Expropriation zu erwerben,

und die zur Stellung des Geländes verpflichteten

Grundbefitzer haben dann die Obliegenheit, an der

Stelle der Stadt die in dem Expropriationsverfahren

feftgefetzte Entfchädigung nebft den Kofien der Ex—

propriation zu bezahlen.

Artikel 7.

Bei Abfchätzungen von Gelände, welches nach

dem Bauplan für den neuen Stadttheil nur zur An—

lage von Canälen, Straßen oder Plätzen beftimmt

ift, kann folches Gelände nicht zu den etwa für

Bauplätze geeigneten Preifen, fondern nur fo

hoch abgefchätzt werden, als es je nach feiner Be—

Feld , Hofraithe

gewerthet werden könnte. Für hierbei zu expro—

priirende Gebäude muß der Werth,

nutzungsweife als Garten oder

welchen fie

zur Zeit der Expropriation haben, befonders ver—

gütet werden.
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III. Leiftungen der Stadt.

Artikel 8.

Von Seeiten der Stadt ift

‘)

2)

3)

das: zur Herftellung der Sammelcanäle er—

forderliche Gelände, in fo weit es bisher zu

öffentlichen, der Stadt angehörigen Wegen

und Strafsen benutzt wurde7 fo wie das Ge-

lände der zur Zeit der Stellung des Antrags

auf Eröffnung einer planmäfsigen Strafse der

Stadt gehörigen Wege und Strafsen, in fo

weit (liefelben nach dem Bebauungsplan in

die zu eröffnende planmäfsige Strafse hinein-

fallen, unentgeltlich zu f’cellen7 doch wird

deffen Flächeninhalt an dem von der Stadt

in Gemäfsheit der nachfolgenden Pof. 3 zu

leiftenden Beitrag in Abzug gebracht.

Für flädtifches Terrain (einfchliefslich des in

die Strafsenkreuzungen fallenden), welches

bisher nicht zu öffentlichen Wegen und Strafsen

benutzt wurde, aber zur Herltellung der

Sammelcanäle und zu planmäfsigen neuen

Strafsen erforderlich ift, kann die Stadt von

den angrenzenden Grundbefitzern nur die Ver-

gütung des durch drei Sachverftändige zu be-

fiiminenden Schätzungswerthes deffelben ver—

langen und die Grundbefitzer find verpflichtet,

diefen Schätzungswerth im Verhältnifs der

Fagadenlänge ihrer Strafsen zu bezahlen.

(Art. I 3.)

Diefe Sachverftändigen werden auf Antrag

der Stadt oder der betheiligten Grundbefitzer

von dem zufiändigen Gericht ernannt.

Die Stadt hat bezüglich folcher Straßen,

welche keinen Platz umgeben (gewöhnliche

Strafsen), wenn die Strafsenbreite mehr als

16m beträgt, den Befitzern der angrenzenden

Bauplätze zum Erwerb der Hälfte des zur

Mehrbreite erforderlichen Geländes folgende

Beiträge zu leifien:

in der erf’cen der nach Mafsgabe des Ge—

fetzes vom 28. November 1872, die Erhebung

einer aufserordentlichen Communalfteuer für

die Stadt Mainz betreffend, gebildeten Be—
fleuerungszonen 16 Mark per Quadr.-Meter‚ in
der zweiten diefer Befleuerungszonen I I Mark
per Quadr.-Meter‚ in der dritten 8 Mark per
Quadr.—Meter, in der vierten 5,50 Mark per

Quaclr.-Meter, in der fünften 4 Mark per

Quadr.-Meter, in der fechfien 2,75 Mark per

Quadr.—Meter.

Nach denfelben Sätzen hat die Stadt auch

bei folchen Strafsen7 welche einen freien Platz

umgeben (Platz—Straßen), wenn die Strafsen
breite mehr als 12m beträgt, an die Befitzer

der angrenzenden Bauplätze zum Erwerb der  

Hälfte des zu diefer Mehrbreite erforderlichen

Geländes Beiträge zu leiften.

Als Strafsenbreite gilt bei Platz-Straßen

die Breite der Fahrbahn zuzüglich der Breite

des an der Baulinie herziehenden Trottoirs

und der Breite eines diefer Trottoirbreite

gleichen Geländeftreifens auf der anderen

Seite der Fahrbahn.

4) Die Verpflichtung der Stadt gegenüber den

Grundeigenthümern zur Zahlung ihres Bei-

trags zum Terrainerwerb für die Mehrbreite

über 16 m bei gewöhnlichen Strafsen tritt ein,

fobald drei Viertheile der beiden fich gegen—

über liegenden Fagadenlinien zweier plan—

mäfsigen Baufiguren mit zur Bewohnung fertig

hergerichteten Häufern bebaut find.

Die gleiche Verpflichtung der Stadt be—

treffend die Mehrbreite über 12m bei Platz—

Strafsen tritt ein, fobald drei Viertheile einer

Fagadenlinie des betreffenden Platzes mit zur

Bewohnung fertig hergerichteten Häufern be-

baut find. .

Die Zahlung wird nur an diejenigen Grund-

befitzer geleittet, welche gebaut haben und

nur im Verhältnifs der fertigen Bauten.

Zu den Koflen der Erdarbeiten und der Chauf-

firung und Pflafterung hat die Stadt bei ge»

v5

wöhnlichen Strafsen von mehr als 16m Breite

und bei Platz—Straßen von mehr als 12m

Breite die Hälfte der Kelten für die Mehr-

breite beizutragen.

6) Die Koflen der Erwerbung des eigentlichen

Platz—Terrains, fo weit folche nicht nach den

vorhergehenden Beltimmungen den Anliegern

zur Laß fallen, fo wie die Kofien der Nivel—

lirung und Anlage des eigentlichen Platz—

Terrains find von der Stadt allein zu tragen.

Die Verpflichtung der Stadt zur Erwerbung

des eigentlichen Platz—Terrains tritt ein, fo-

bald der Antrag auf Eröffnung der den Platz

umgebenden Strafsen von den betreffenden

Grundbefitzern gefiellt werden ift. (Art. 10.)

III. Die Eröffnung neuer Strafsen.

Artikel 9.

Die Eröffnung der planmäfsigen Strafsen erfolgt

auf Antrag fämmtlicher Befitzer der einander gegen-

über liegenden Fagadenlinien zweier planmäfsigen

Baufiguren.

Sie kann auch auf Antrag der Befitzer der Fagaden-

linie von nur einer planmäfsigen Baufigur erfolgen,

wenn diefe Befitzer fich zur vorlagsweifen Tragung

der durch die Eröffnung der Strafse in ihrer ganzen

Breite und in der Länge der betreffenden Fagaden

entflehenden fämmtlichen Ketten (Grunderwerb,
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Canalanlage, Straßenbau und Trottoir — letzteres

nur an ihrer Fagade —) dem Stadtvorftande gegen-

über verpflichten.

Die Befitzer von nur einer Fagadenlinie find be-

rechtigt, von den ihrem Terrain gegenüber liegenden

Grundbefitzern die Erftattung der Hälfte diefer Kofien

(mit Ausnahme der durch die Trottoiranlage ent—

ftandenen), nachdem die über jene Kof’ten von ihnen

aufzuftellende genaue Rechnung von dem flädtifchen

Bauamt und der Bürgermeifterei geprüft und nach

Rechtbefinden beglaubigt werden ift, nach Verhält—

nifs der Fagadenlänge ihrer Grundftücke zu ver-

langen, fobald die ihnen gegenüber liegenden Grund-

befitzer ihre Grundftücke behalten.

Auf Vergütung von Zinfen für die ihnen zu er-

fetzenden Ketten haben fie indeß keinen Anfpruch.

Den hiernach zahlungspflichtigen Grundbefitzern kann

kein Baubefcheid ertheilt werden, fo lange fie nicht

die fiattgehahte Zahlung nachgewiefen haben.

Artikel 1 o.

Die Eröffnung von Straßen, welche öffentliche

Plätze umgeben, findet ftatt, fobald fämmtliche Be—

fitzer der ganzen Fagadenlinie einer Seite des Platzes

darauf antragen und floh verpflichten, fofort die

Koflen der Herftellung einer mit ihrem Terrain gleich

langen, vorfchriftsmäfsigen Straße, in planmäßiger

Breite, nebfl: Canal und einem Trottoir, an die Stadt—

kaffe zu bezahlen.

Artikel I I.

\Vünfcht der Befitzer von nur einem Bauplatz,

denfelben zu bebauen, ohne daß er fich mit feinen
Nachbarn den Beftimmungen der Artikel 9 und 10

entfprechend zu verftändigen vermag, fo foll ihm

dies geftattet werden, wenn er die Exiftenz eines

fahrbaren Weges zu dem projectirten Bau nachweist

oder einen folchen fofort herftellt und durch den

projectirten Bau die Eintheilung der betreffenden

Baufigur in zweckmäßige Bauplätze nicht gehindert

(Art. 16.)

Er mufs fich ferner verpflichten, feinen Antheil

an den Herftellungskoften der fein Grundftück be-

wird.

rührenden planmäßigen Straßen, Canäle und Trot-

toirs zu zahlen, fobald folche eröffnet werden, und

eine wafferdichte Grube zur Aufnahme des Abfall-

waffers herftellen.

Artikel I 2.

Zur Sicherung der pünktlichen Einhaltung der

ihnen nach dem gegenwärtigen Gefetz obliegenden

Verpflichtungen haben die betreffenden Grundbefitzer,

fobald fie eine Straße oder einen Platz ganz oder

theilweife zu eröffnen beantragen, eine von der Stadt

zu bettimmende genügende Caution zu fiellen, in fo

fern diefes Gefetz nicht ausdrücklich einen anderen

Handbuch der Architektur. IV, 9.
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Zeitpunkt beftimmt, in welchem die vorgefchriebene

Caution zu leiften ilt.

Vor Stellung der vorgefchriebenen Caution kann

kein Baubefcheid ertheilt werden.

Artikel I 2 a.

Die Beftimmungen des Artikels 12 finden auch

auf die Verpflichtungen Anwendung, welche den

Grundbefitzern nach Artikel II, Abfatz 2 des Ge-

fetzes obliegen.

Artikel I 3.

In Fällen, in welchen fich Leiflungen und Bei»

träge nach der Fagadenlänge einer Straße zu richten

haben, wird diefe Fagadenlänge von der Mitte der

die betreffende Strafse zunächft

beiden Querftraßen begrenzt.

durchkreuzenden

Artikel I 3 a.

Schreitet die Stadt zur Eröffnung einer plan—

mäßigen Strafse ohne vorgängigen Antrag der Be-

fitzer der diefelbe berührenden Grundftücke (Art. 9

und 10), fo ift fie berechtigt, von den betreffenden

Grundbefitzern die Erftattung der durch die Eröff-

nung der Straße entfiehenden, bezw. entfiandenen

Kollen (Art. I) nach Verhältniß der Fagadenlänge

ihrer Grundflücke zu verlangen, fobald diefe Grund-

befitzer ihre Grundftücke bebauen.

Auf Vergütung von Zinfen für die zu erfetzenden

Kofien hat die Stadt keinen Anfpruch. Den hier-

nach zahlungspflichtigen Grundbefitzern kann kein

Baubefcheid ertheilt werden, fo lange fie nicht die

fiattgehabte Zahlung nachgewiefen haben.

IV. Die Schließung beftehender

Gemeindewege.

Artikel 14.

Die Stadt hat das Recht und ift auf Verlangen

des betreffenden Grundbefitzers verpflichtet, folche

Grundftücke, welche an einem dermalen beflehenden

Gemeindewege gelegen find, fpäter aber von keiner

planmäfsigen Straße berührt werden und deren Be—

fitzer nicht auf die Benutzung des alten Weges

verzichten wollen, zu expropriirm, fobald fie in

Rücklicht auf die das Bauquartier, ' in welchem das

betreffende _Grundftück gelegen iit, umgebenden neu

hergerichteten Straßen zur Schließung jenes Ge-

meindewegs zu fchreiten veranlafft ift. '

Artikel 15.

Bevor fie zur Expropriation eines derartigen

Grundftückes fchreitet, hat die Stadt fämmtliche an-

grenzenden Grundbefitzer zu befragen, ob einer von

ihnen jenes Grundflück auf dem Expropriationswege,

unter ausdrücklicher Verzichtleiftung auf die fernere

34
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Benutzung des beftehenden “leges und unter vor- '

heriger Stellung der Stadt genügend erfcheinender ‚

Caution erwerben will.

Erfolgt binnen 14 Tagen auf die fiädtifche An-

frage bejahende Antwort eines Angrenzers, fo hat
die Erwerbung auf deffen Rechnung und auf deffen

Kalten Seitens der Stadt zu erfolgen.

Erklären floh zwei oder mehrere Angrenzer zur
Erwerbung bereit, fo erfolgt die Expropriation Sei-
tens der Stadt für Rechnung und auf Kelten der—
jenigen Angrenzer, welche diefe Erklärung abgegeben

haben, unter deren folidarifcher Haftbarkeit, und
wird das Grundflück nach Austrag des Expre-
priationsverfahrens zwifchen den Angrenzern ver-
fteigert. Den Mehrerlös erhält der expropriirte

frühere Befitzer des Grundflückes.

V. Eintheilung der Grundftücke in

Bauplätze.

Artikel I 6.

lft die Eintheilung der Grundflücke eines Bau-
quartiers in Bauplätze, welche den durch die Bau—
ordnung feftzufetzenden Bettimmungen über die Mini-
malmafse für die Fagaden, die Tiefe und die Grund—
fläche der Bauplätze entfprechen, durch Verftändigung
der Betheiligten auf gütlichem Wege nicht herzu-
ftellen, fo kann der Baubefcheid für einen in der
betreffenden Baufigur projectirten Bau im öffentlichen
Interetle verfagt werden, wenn durch die Ausführung
diefes Baues eine zweckmäfsige Eintheilung der Bau—
plätze in derfelben Baufigur verhindert wird, wenn
namentlich in Folge der Ausführung des projectirten
Baues unmittelbar daran flofsende Bauplätze die vor-
gefchriebene Minimalausdehnung nicht Würden er-
halten können.

Es ift jedoch den Befitzern von 1nindeftens drei
Viertheilem der Grundfläche der betreffenden Bau—
figur geflatttet, zum Zweck der Eintheilung derfelben
in Bauplättze die Mitwirkung der Stadt anzurufen,
in fo fern fie felbft fich bereit erklären, die Ein—
theilung ihrer Grundflücke vorzunehmen und einen
hierauf bezüglichen, von der Bürgermeifterei zu ge-
nehmigenclen Parcellirungsplan der fraglichen ganzen

Baufigur ihrem Antrage beilegen.

’

 

 

Artikel I 7.

Wird ein im Artikel 16 vorgefehener Antrag an
die Stadt gefl;ellt, fo hat folche das in der betreffen—
den Baufigur gelegene Terrain der die richtige Eins
theilung verhindernden Grundbefitzer auf dem Wege
der Expropriation zu erwerben und gegen baare Er—
ftattung des fo feftgefetzten Kaufpreifes und aller

Die An—
tragfteller müffen fich bei der Einbringung ihres
Gefuchs folidarifch

verpflichten ,

Ketten an die Antragfteller auszuliefern‚

zur Zahlung diefer Summe

ift Stadt
von denfelben die Stellung einer Caution zu ver-
langen (Artikel 12),

fchreitet.

und es die berechtigt,

ehe fie zur Expropriation

Artikel I 8.

Der Artikel 16 kann auch angerufen werden von
denjenigen Grundbefitzern, deren Territorium nur
einen bettimmten Theil einer planmäfsigen Baufigur

bildet. Dieter Theil wird gebildet, indem von dem

geometrifchen Mittelpunkt diefer Figur gerade, fenk-
recht aufjede der Fagadenlinien derfelben aufltofsende

Linien gezogen werden, welche die Baufigur in eben
fo viele Ausfchnitte theilen, als fie Fagadenlinien

befitzt. Haben fich die Befitzer von mindeftens drei
Viertheilen der Grundfläche eines folchen Ausfchnittes

über die Eintheilung diefer Grundfläche in Bau-
plätze geeinigt, ihrem Antrage einen von der Bürger-
meifterei zu genehmigenden Parcellirungsplan des

fich

und

betreffenden ganzen Ausfchnittes

folidarifch zur Erftattung des

der Koflen des Verfahrens verpflichtet, fo kann

beigelegt ,

Kaufwerthes

die Stadt zur Expropriation des in diefem
Ausfchnitt liegenden Terrains derjenigen Grund—
befitzer fchreiten, welche die Eintheilung ver—
hindern.

Zur Vornahme diefer Expropriation if’t indeffen
die Stadt nicht verpflichtet, fondern es bleibt von
der jedesmaligen Entfchliefsung der Stadtverordneten-

Verfaminlung abhängig, ob dem Antrage Folge

geleiitet werden fell oder nicht. Geht die Stadt
auf den Antrag fo ift die Stellung einer
Caution (Artikel 12) von den Antragttellern zu ver-

ein,

langen.
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V.

Elfafs-Lothringifches Gefetz vom 21. Mai 1879,

betreffend Befchränkungen der Baufreiheit in den neuen Stadttheilen

von Strafsburg.

%. I.

Nach der Bekanntmachung des feftgeftellten Be-

bauungsplanes für das durch die Erweiterung der

Umwallung von Strafsburg der Stadt zutretende Ter-

rain dürfen auf demfelben Gebäude nur unter Beob»

achtung des Alignements und der befonderen Be-

dingungen errichtet werden, welche im Gefundheits-

und Entwäfferungs-Intereffe in einer von dem

Bürgermeifter zu erlaffenden und zugleich mit der

Bekanntmachung des Bebauungsplanes in zwei der für

gefetzliche Publicationeu bezeichneten Zeitungen zu

veröffentlichenden Verordnung vorgefchrieben werden.

@. 2.

Alle Neubauten, fo wie Um- und Ausbauten, welche

vom Tage der Bekanntmachung des. Bebauungsplanes

(g. 1) ab auf den zur Anlegung von Strafsen und

öffentlichen Plätzen beftimmten Grundflächen er—

richtet werden, bleiben, wenn die für die Strafse

oder den öffentlichen Platz beilimmte Grundfläche

dem Eigenthümer im Wege der Zwangsenteignung

entzogen wird, bei Feftftellung der Entfchädigung

unberückfichtigt.

Diejenigen im Bebauungsplane verzeichneten Par-

zellen, welche ganz in die planmäfsigen Strafsen oder

Plätze fallen, fo wie diejenigen, welche von letzteren

fo durchfchnitten werden, dafs der hinter der Flucht-

linie verbleibende Reit kein bebaubares Grundftück

mehr bildet, hat die Stadt bis zum 31. December 1885

zu erwerben.

In die Strafsen oder Plätze fallende Grundßücks-

theile müffen erworben werden, fobald auf den inner-

halb der Fluchtlinie befindlichen Theilen der be—  

treffenden Parzellen Wohnhäufer oder fonitige größere

Gebäude errichtet werden.

€. 3.
Die Eröffnung und Inflandfetzung einer Strafse

erfolgt auf Befehlufs des Gemeinderaths. Diefelbe

mufs erfolgen, fobald die nach der Fagadenlänge zu

berechnende Mehrheit der an die betreffende Strafse

angrenzenden Grundeigenthümer floh verpflichtet,

ihre Grundftücke zu überhauen.

5- 4-
Die an eine Straße angrenzenden Grundeigen-

thümer haben im Verhältnifs der Fagadenlänge ihrer

Grundftücke ,

des zur Strafse erforderlichen Grund und Bodens,

aufser der Bezahlung des Werthes

die Koften der edlen Anlage der Strafse, der Ein—

ebnung, Entwäfferung, des Pflafters und der Trot-

toirs zu tragen.

Dabei kann der einzelne Eigenthümer nicht für

mehr als die Hälfte der Strafsenbreite, und, wenn

die Strafse breiter als 20m ift, nicht für mehr als

10111 herangezogen werden.

Die Stadt ift nicht berechtigt, von den in die

Stadterweiterung fallenden Grundeigenthümern auf

Grund des Artikels 30 des Gefetzes vom 30. Sep-

tember 1807 eine Entfchädigung für den ihren Grund-

ftücken durch die Anlegung der Strafsen und Plätze

erwachfenden Mehrwerth zu verlangen.

Die Zahlung der auf die einzelnen Grundftücke

entfallenden Koflen hat zu erfolgen, fobald auf den?

felben Gebäude errichtet werden.

Die Beitreibung erfolgt in den Formen der Bei—

treibung der directen Gemeindefteuern.

VI.

Auszug aus dem Heffifchen Gefetz vom 30. April 1881,

die allgemeine Bauordnung betreffend.

Artikel 4.

Für die Anlage oder Veränderung von Strafsen

und Plätzen in Städten und Landgemeinden find die

Strafsen— und Baufluchtlinien von dem Gemeindevor-

fland, worunter in diefem Gefetze ftets Bürgermeifter

und Stadtverordneten»Verfammlung, bezw. Gemeinde—

rath zu verfiehen find, dem öffentlichen Bediirfniife

entfprechend, aufzuftellen.

Diefe Aufftellung kann in umfaffenderen Orts-

bauplänen für ganze Orte oder Ortstheile,
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bezw. für“ ganze Strafsen oder Strafsentheile
fiattfindem, und hat dies namentlich zu gefchehen,
wenn die Ueberbauung gröfserer, noch unbebauter
Grundflächen in Ausficht iteht, oder wenn ein Be—
dürfnifs oder eine geeignete Gelegenheit zur Regu-
lirung oder Verbreiterung bettehender Strafsen und
öffentlicher Plätze vorliegt.

Jede Feftfetzung von Fluchtlinien (Art. 4 und 9)
mufs eine genaue Bezeichnung der davon betroffenen
Grundflücke und der etwa darauf itehenden Ge-
bäude und eine Beftimmung der Höhenlage, fo wie
der beabfichtigten Entwäfferung der betreffenden
Strafsen und Plätze enthalten.

Handelt es fich in Folge von umfaffenden Zer-
Itörungen durch Brand oder andere Ereigniffe um
die \Viederbebauung ganzer Ortstheile, fo ift der
Gemeindevorftand verpflichtet, fchleunigft darüber
zu befehliefsen, ob und in wie fern für den betreffen-
den Ortstheil ein neuer Bauplan aufzuftellen ift, und
eintretenden Falls die unverzügliche Feftitellung des
neuen Bauplans zu bewirken.

Für einzelne Strafsentheile hat die Fett-
fetzung der noch mangelnden Fluchtlinien jedenfalls
dann zu erfolgen, wenn an oder in der Nähe einer
Ortsftrafse oder eines öffentlichen Platzes ein neues
Gebäude aufgeführt oder ein beitehendes Gebäude

erneuert oder wefentlich verändert werden foll.

Artikel 5.

Nach Auffiellung eines Ortsbauplans, bezw. einer
Strafsen— oder Baufiuchtlinie il‘t der Plan von dem
Bürgermeifter offen zu legen und dies in ortsüblicher

Art mit dem Bemerken bekannt zu machen, dafs
Einwendungen, bei Vermeidung des Ausfchluffes,

innerhalb einer bettimmt zu bezeichnenden Frilt,

welche je nach dem Umfange des Planes floh auf
14 Tage bis 4 NVochen zu eritrecken hat, bei der

Bürgermeifberei anzubringen find.

Handelt es lich um Feftfetzungen, welche nur
einzelne Gr1unditücke betreffen, fo genügt [tatt der
Offenlegung und Bekanntmachung eine Mittheilung
des Planes an die betheiligten Grundeigenthümer.

Erftreckt floh der Plan der beabfichtigten Feft-
fetzungen auf die Rayons der Feftung Mainz oder
auf öffentliche Flüffe, Chauffeen, Eifenbahnen oder
Bahnhöfe, Eigenthum des Fiscus oder öffentlicher
Anflzdten, oder find bei der Feftfetzung der Flucht-
linien mehrere Gemeinden betheiligt, fo hat die
Bürgermeil'terei dafür zu forgen, dafs den betheiligten
Behörden oder Verwaltungen rechtzeitig zur Wahrung
der ihnen anvertrauten Intereffen Gelegenheit ge«
geben wird.

Artikel 6.

Ueber die gegen den Plan erhobenen Einwen-
dungen hat, foweit (liefelben nicht nach vorgängiger
Verhandlung mit den Betheiligten durch Befehlufs

  

   

des Gemeindevorftands ihre Erledigung gefunden
haben, diejenige Behörde zu befehliefsen, welche
die Genehmigung des Plans zu ertheilen hat; und
zwar find Ortsbaupläne und Baupläne von ganzen
Ortsl'trafsen, nach vorgängiger Begutachtung durch
den Kreisausfchufs, dem Minifterium des Innern und
der Juitiz zur Genehmigung vorzulegen. Handelt es
fich nur um die Feftfetzung von Fluchtlinien für
einzelne Strafsentheile, fo il“: lediglich die Genehmi-
gung des Kreisamts zu erwirken.

Artikel 7.

Auf Grund der erfolgten Genehmigung hat der
Bürgermeifter den Plan ohne Verzug feitzuitellen und
ortsüblich bekannt zu machen, dafs für den ganzen
Ort oder für welche Theile deffelben ein Ortsbau-
plan feftgeftellt werden ilt, deffen Einficht bei der
Bürgermeiiterei Jedermann freifiehe. — Handelt es
fich um Feftfetzungen, welche nur einzelne Grund-
ftücke betreffen, fo kann auch hier an die Stelle
der Bekanntmachung die befondere Mittheilung an
die Betheiligten treten.

Jede fowohl vor als nach Erlafs diefes Gefetzes
getroffene Feftfetzung von Plätzen, Strafsen und
Fluchtlinien kann nur nach Maßgabe der vori‘tehen«
den Bettimmungen aufgehoben oder abgeändert
werden.

Artikel 8.

Die in Art. IO, letzter Abf.‚ 20, letzter Abf., 21
und 29, zweiter Abf. erwähnten ftatutarifchen Be-
[timmungen gelten als Befiandtheile, bezw. Nach-
träge des Ortsbauplans und find nach Mafsgabe der
Artikel 5 bis 7 zu behandeln.

Artikel 9.

Die in Gemäfsheit der Artikel 4 bis 7 feftge-
fiellten Strafsenfluchtlinien bilden zugleich die Bau»
fluchtlinien, d. h. die Grenzen, bis zu welchen die
an der Strafse aufzuführenden Bauten vorzurücken

find und über welche hinaus die Errichtung von
Bauten gegen die Strafse hin unftatthaft ift (Art. 30).
Aus befonderen Gründen können aber von der
Strafsenfluchtlinie verfchiedene Baufluchtlinien be-
hufs Anlage von Vorgärten feftgefetzt werden.

Artikel IO.

Bei Feftfetzung der Fluchtlinien ift auf Förderung
des Verkehrs, der Feuerficherheit und der öffent—
lichen Gefundheit Bedacht zu nehmen, auch darauf
zu halten, dafs eine Verunftaltung der Strafsen und
Plätze nicht eintritt.

Es ift defshalb für die Herftellung einer genügen-
den Breite und Entwäfferung der Straßen, fo wie
einer guten Verbindung der neuen Bauanlagen mit

den bereits beftehenden Sorge zu tragen.
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Ortsftrafsen, welche neu angelegt oder verlängert

und auf beiden Seiten mit Gebäuden befetzt werden,

follen in Städten nicht unter 12,5m und. auf dem

Lande nicht unter 10 m Breite, Trottoirs mitgerechnet,

haben. Eine geringere Breite kann bei neuen Strafsen

nur da zugelaffen werden, wo örtliche Verhältniffe

dies unvermeidlich machen.

Ob und in wie weit eine Strafse nur auf einer

Seite mit Gebäuden befetzt werden fell, ift in dem

Ortsbauplan, bezw. in dem dazu gehörigen ()rtsftatut

zu beftimmen.

Artikel II.

Mit dem Tage der in Art. 7 vorgefchriebenen

Bekanntmachung tritt die Befchränkung des Grund-

eigenthümers hinfichtlich der Einhaltung der Bau—

fiuchtlinien (Art. 9) bei Neubauten, Um- und Aus

bauten endgiltig ein. Gleichzeitig erhält die Gemeinde

das Recht, die durch die feftgefetzten Strafsenflucht-

linien für Strafsen und Plätze beftimmte Grundfläche

dem Eigenthümer gegen volle, nach Mafsgabe des»

Gefetzes über Abtretung von Privateigenthum für

öffentliche Zwecke zu leiftende Entfchädigung zu

entziehen; und zwar, fo fern nicht die Befiimmungen

der Art. 12 und 13 Platz greifen, jeder Zeit und

auf einmal oder ftückweife, fowohl der Länge als

der Breite nach.

So lange die Gemeinde nicht zur Expropriation

fchreitet, kann der Eigenthümer das in die projec-

tirten Strafsen und Plätze fallende Gelände mit einer

dem Bedürfniffe entfprechenden Einfriedigung ver-

fehen und benutzen.

welche eine Werth-

erhöhung des Geländes zur Folge haben, mufs je-

doch der Eigenthümer die Genehmigung der Ge—

Zu Culturveränderungen,

meinde einholen, widrigenfalls für die Wertherhöhung

eine Entfchädigung (lemnächft nur in fo weit ver-

langt werden kann, als die Veränderung auch für

den öffentlichen Zweck felbft, für welchen die Ab-

tretung gefchieht, den Werth des Geländes erhöht.

Wird dem Eigenthümer die Genehmigung zu der

Veränderung verfagt, fo ift die Gemeinde verpflichtet,

das Gelände binnen drei jahren zu erwerben, oder

bei fpäterer Erwerbung den durch etwaige Cultur-

veränderungen erhöhten Werth des Grundflücks zu

vergüten. Dem Eigenthümer ift zu gettatten, Bauten

(Art. 23 des Gefetzes) auf dem Gelände zu errichten;

er ift jedoch verpflichtet, diefelben, wenn das Ge-

lände zur Strafse gezogen wird, ohne irgend einen

Anfpruch auf Entfchädigung felbft zu entfernen oder

deren Entfernung auf feine Koften zu dulden.

Artikel 12.

Der Eigenthümer kann die Entfchädigung für

unbebautes in den Strafsenzug fallendes Gelände,

bezw. die Einleitung des Expropriationsverfahrens

erft dann verlangen, wenn die Gemeinde nach Mafs-  

gabe des Art. 20 veranlafft ift, zur Herftellung der

betreffenden Strafse zu fchreiten.

IPC jedoch das in den Strafsenzug einer neuen

Strafse fallende Gelände zwar unbebaut, aber zur

Bebauung fchon geeignet, weil es zur Zeit der Fett—

Itellung der Fluchtlinie für die neue Straße an der

Fluchtlinie einer anderen in den Bauplan aufge»

theilweife befetzten

Strafse gelegen ift, fo it't die Entfchädigung fchon

dann zu leiften, wenn in der Fluchtlinie der neuen

nommenen und mit Häufern

Strafse, bis zur nächften Queritrafse gerechnet, ein

Gebäude errichtet iit.

Wenn Gelände zu einem öffentlichen Platz be-

ftimmt ift, fo kann die Entfchädigung für das ganze

Gelände verlangt werden, fobald die Grundfläche zu

den den Platz umgebenden Strafsentheilen erworben,

an einer der Platzl'trafsen ein Gebäude errichtet ift

und diefe Strafse an eine bereits eröffnete Strafse

anfchliefst.

Fällt ein vorhandenes Gebäude in den Straßen-

zug oder in die zu einem öffentlichen Platz be-

ftimmte Fläche, fo kann der Eigenthümer von der

Gemeinde die Ueber-nahme des Gebäudes nebft in

die Strafse fallenden zugehörigen Geländes gegen

volle Entfchädigung fchon dann verlangen, wenn

ihm die nachgefuchte Genehmigung zum Um- oder

Ausbau des fraglichen Gebäudes verfagt wird.

Artikel 1 3.

Trifft die Strafsenfluchtlinie ein vorhandenes Ge-

bäude in der Weife, dafs nur ein Theil des Ge—

bäudeareals zum Strafsengelände zu ziehen ift, fo

kann der Eigenthümer doch die Expropriation des

ganzen Gebäudes nach Mafsgabe der Art. II und 12

verlangen.

Das entfprechende Verlangen kann er {tellen

hinfichtlich eines zwar unbebauten, aber zur Be«

bauung geeigneten Grundftücks (Art. 12, Abf. 2),

wenn der durch den Strafsenzug nicht in Anfpruch

genommene Theil deffelben zur Benutzung als Bau-

platz fich nicht mehr eignet und auch nicht mit

anderem bebauten oder bebaubaren Grundbefitze

deffelben Eigenthümers unmittelbar zufammenhängt.

Durch Ortsftatut kann beitimmt werden, welche

Fläche zur Benutzung als Bauplatz nicht mehr ge—

eignet ift.

Artikel 14.

Bei Ahfchätzung von unbebautem, an keiner be-

ftehenden Strafse gelegenen Gelände, welches nach

dem Bauplane zur Herf‘cellung neu anzulegender

Strafsen oder Plätze erforderlich ift, kann daffelbe

nicht zu dem Werthe, welchen es als Bauplatz haben

würde, fondern nur fo hoch abgefchätzt werden,

als es, je nach feiner Befchaffenheit, nach den ge—

fetzlichen Grundlätzen über die Ausmittelung der

Entfchädigungsfumme bei Abtretung von Privat-



eigentlunm zu öffentlichen Zwecken gewerthet wer- ‘
den kann.

War dem Eigenthümer in Gemäfsheit des Schlufs»
fatzes des Art. II die Erlaubnifs zu einem Neubau
ertheilt werden, fo kann aus dem alfo entftandenen
Mehrwerth des Geländes ein Anfpruch auf Ent-
fchädigung nicht abgeleitet werden.

Artikel 15.

Wird für eine Strafse oder einen öffentlichen
Platz eine neue Baufluchtlinie feftgefetzt, welche
von der zugehörigen Strafsenfluchtlinie verfchieden
if’c, fo kann wegen Befchränkung der Baufreiheit
hinfichtlich des betroffenen, dem Grundeigenthümer

verbleibenden Grundeigenthums eine Entfchädigung
nach den für die Entziehung des Grundeigenthums

mafsgebenden Grundfätzen nur verlangt werden:

1) wenn die Baufluchtlinie vorhandene Gebäude

fchneidet und das Grundftück auf Verlangen der
Gemeinde bis zur neuen Fluchtlinie freigelegt
werdlen foll, oder dem Eigenthümer die nach-
gefucchte Genehmigung zum Um» oder Ausbau
des lfraglichen Gebäudes verfagt wird;

2) wenin und fobald in Folge der endgiltigen
Befclhränkung der Baufreiheit (Art. 11) eines
unbe'bauten, aber bisher fchon zur Bebauung
geeigneten (Art. 12, Abf. 2) Grundflücks, der
unbefchränkt bleibende Theil deffelben zur
Benutzung als Bauplatz fich nicht mehr eignet
und auch nicht mit anderem bebauten oder
zur Bebauung geeigneten Grundbefitze des—
felben Eigenthümers unmittelbar zufammen-
hängt.

Im Falle des Abfatzes 2, fo wie auch dann im
Falle des Abfatzes 1, wenn der unbefchränkt bleibende
Theil des Grundltücks fich zur Benutzung als Bau-
platz nicht mehr eignet, ift der Eigenthümer befugt,
fiatt der Entfchädigung für die Befchränkung, die
Expropriation des ganzen Grundftücks zu fordern.

Artikel 16.

Soweit in Folge der Durchführung der in einem
()rts- oder Strafsen—Bauplane feftgefetzten Höhen
lage der Strafsen (des Nivellements, Art. 4) die Be-
fitzer von Gebäuden oder Hofraithen, welche fchon
vor der Feftitellung der Höhen an der zu reguliren—
den Strafse errichtet waren, in der feitherigen Be-
nutzung ihres betreffenden Eigenthums beeinträchtigt
werden, oder, um diefelbe fich zu erhalten, zu bau—
lichen Aenderungen gezwungen find, können fie von
der Gemeinde den Erfatz ihres Schadens bean—
fpruchen. — Bei Feftfetzung der Entfchädigung ift
zu Guntten der Gemeinde die etwaige Wertherhöhung
in Berückfichtigung zu ziehen, welche durch die
neue Einrichtung der betreffenden Liegenfchaft er-
wächst.
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Ueber Anfprüche der Grundeigenthümer auf
Grund der Art. 12, 13, 15 und 16 entfcheiden die
Gerichte.

Artikel I 7.

IPC in dem Ortsbauplan die Schließung eines be
fiehenden Gemeindewegs vorgefehen, fo iii; die Ge—
meinde berechtigt und auf Verlangen des betreffen—
den Grundbefitzers verpflichtet, folche Grundftücke,
welche an diefem Gemeindewege gelegen find, dem-
nächft aber nach Schliefsung (leffelben von keinem
öffentlichen Wege berührt werden, nöthigen Falles
durch Expropriation zu erwerben, fobald fie in Rück-
ficht auf die das betreffende Bauquartier umgebenden
neu hergerichteten Strafsen zur Schliefsung jenes
Gemeindewegs zu fchreiten veranlafft ift. ,

Nach erfolgter Expropriation ilt der befieliende
Gemeindeweg zu fchliefsen, und find die expropri-
irten Grundfiücke an die angrenzenden Grundbefitzer
auf deren Verlangen gegen Erfatz der Koflen in
Eigenthum abzutreten. Die Bedingungen, unter
welchen dies zu gefchehen hat, müffen durch Orts—
ttatut feftgefetzt fein.

Artikel I8.

In Gemeinden, in welchen für die Anlegung
neuer Strafsen in dem Ortsbauplane ausreichend Vor—
fehung getroffen werden ilt, kann durch Ortsftatut
beitimrnt werden, dafs aufserhalb des Bereichs des
Ortsbauplanes Gebäude nicht errichtet werden dürfen.
Ausnahmen hiervon können im Einzelfalle, mit Rück-
ficht auf die Beitimmung, örtliche Lage oder fonftige
Verhältniffe der beabfichtigten Bauten, nach An-
hörung des Gemeindevorf’tandes von dem Minifterium
gettattet werden.

Artikel 19.

Die Herftellung und Unterhaltung der im öffent-
lichen Intereife nothwendigen Ortsitrafsen und öffent—
lichen Plätze liegt der Gemeinde ob, in fo weit nicht
eine befondere Verpflichtung Dritter hierzu befteht
und in fo weit es fich nicht von im Zuge der Kunf‘t-
fl;rafsen liegenden Ortsdurchfahrten handelt, hinficht-
lich deren die desfallfigen befonderen gefetzlichen
Beltimmungen maßgebend find.

Oeffentliche Plätze und Strafsen, welche nicht
Gemeindeeigenthum find, aber dem öffentlichen Ver-
kehre dienen, müffen, in fo weit nicht eine Ver»
pflichtung Dritter hierzu befteht, von der Gemeinde
fachgemäfs hergerichtet und unterhalten werden.

Zur Herftellung neu anzulegender Ortsftrafsen
und öffentlicher Plätze für den Verkehr gehört, dafs
diefelben der durch den Bauplan beftimmten Höhen-
lage gemäfs geebnet, mit den erforderlichen Ein-
richtungen für die Wafferableitung und mit einem
dem Bedürfnifs entfprechenden Stein- oder Kies-
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körper oder Pflafter, fo wie mit Seitenpfaden fiir die

Fufsgänger (Trottoirs) verfehen werden.

Artikel 20.

Die Vorausfetzungen, unter welchen die Eröffnung

und Herfiellung' einer Strafse zu erfolgen hat, fo wie

die Reihenfolge, in welcher die nach dem Ortsbau—

plane anzulegenden Strafsen oder Bauquartiere zu

eröffnen find, können durch Ortsftatut näher heftimmt

werden. Die Gemeinde ift jedoch zur Herftellung

der im Ortsbauplane vorgefehenen Strafsen jeden- ‚

falls dann verpflichtet, wenn an folchen zu beiden

Seiten oder, wo nur eine Strafsenfeite zum Bebauen

befrimmt ift (Art. IO), an diefer Seite neue oder

ältere Gebäude an bettehende Strafsen fich in folcher

Weife anreihen, dafs der gröfsere Theil der neuen

Strafse, bis zur nächfcen Queritrafse gerechnet, als

bebaut anzufehen ift.

Hi die alsbaldige Ausführung einer folchen Ge-

bäudereihe gefichert, fo hat die Gemeinde die Strafsen-

fläche in fo weit zu erwerben und zu ebnen, als er-

forderlich ift, um eine Zufahrt zu jener zu eröffnen,

und hat weiter die für den Ablauf des \Vaffers er-

forderlichen proviforifchen Einrichtungen zu treffen.

Werden, abgefehen von dem im vorigen Abfatze

bemerkten Falle, aufserhalb der angelegten Orts-

ftrafsen und Plätze an den in den Ortsbauplan auf—

genommenen Baulinien oder überhaupt aufserhalb

des Ortsbauplans Gebäude errichtet, fo hat der

Bauende die für die Erbauung und Benutzung folcher

Gebäude oder im öffentlichen Intereffe unentbehr-

liche Zufahrt von der nächften Strafse oder

nächften öffentlichen Wege aus, und die für den

dem

Ablauf des Waffers erforderlichen Einrichtungen nach

den bei der Genehmigung ertheilten Anordnungen

auf eigene Kelten herzuftellen.

Dem zum Ortsbauplan gehörigen Ortsftatut bleibt

vorbehalten, dahin Beftimmung zu treffen, dafs in

Strafsen oder Strafsentheilen, welche noch nicht den

baupolizeilichen Beltimmungen gemäfs für den öffent—

lichen Verkehr und den Anbau fertig hergeftellt

find, Gebäude, die nach (liefen Strafsen ihren Aus-

gang haben, nicht errichtet werden dürfen.

Artikel 2 I .

Durch zum Ortsbauplan gehöriges Ortsftatut kann

feftgefetzt werden, dafs bei der Anlegung einer neuen

oder bei der Verlängerung einer fchon beftehenden

Strafse, fo wie bei dem Anbau an fchon vorhandenen,

bisher unbebauten Strafsen und Strafsentheilen, der

Aufwand für die Erwerbung des zur Strafse nöthigen

Geländes, für die Herftellung der zur Aufnahme des

Regen— und Abfallwaffers in der Strafse anzulegen-

den Canäle, für die Erdarbeiten zur Herftellung des

Strafsenkörpers und für die den Bedürfniffen des

Verkehrs entfprechende erfte Einrichtung der Strafse  

mittels Chauffirung der Fahrbahn und Pflafterung

der Goffen (Rinnen), von den an die Strafse an-

grenzenden Grundbefitzern ganz oder theilweife zu

tragen oder zu erfetzen ifi;, fobald auf ihren be-

treffenden Grundftücken neue oder ältere Gebäude

an die neue Baufluchtlinie zu ftehen kommen, oder-

ihren Ausgang nach der neuen Strafse erhalten. Zu

diefen Verpflichtungen können die an einer Strafsen-

feite angrenzenden Eigenthümer nicht für mehr als

die Hälfte der Strafsenbreite, und wenn (Hefe Breite

mehr als 16m beträgt, nicht für mehr als 8m Breite

herangezogen werden.

Bei Berechnung der Kofien find die Koften der

gefammten Strafsenanlage, einfchliefslich der auf die

Strafsenkreuzungen fallenden, zufammen zu rechnen

und den Eigenthümern nach Verhältnifs der Länge

ihrer die Strafse berührenden Grenze zur Laß; zu

legen. In (liefe Berechnung ift jedoch eine Ver-

gütung für das Gelände der in die neu anzulegende

Strafse fallenden, der Gemeinde gehörigen Wege

und Strafsen nicht aufzunehmen, folches vielmehr

von der“ Gemeinde unentgeltlich zur Strafsenanlage

zu verwenden.

Durch Ortsflatuten kann die in Abfatz I er—

wähnte Verpflichtung der Grundbefitzer hinfichtlich

der vor ihren Grundflücken herziehenden unter-

irdifchen Abzugscanäle auch auf die neue Herftel-

lung folcher Canäle in bereits beftehenden Strafsen,

fo wie auf den Aufwand für Herftellung fchon be-

ftehender Canäle dann ausgedehnt werden, wenn

auch feither die Anlieger zu diefen Koften fchon

herangezogen wurden.

Durch zum Ortsbauplan gehöriges Ortsftatut kann

ferner feftgefetzt werden, dafs die Befitzer von an

neu anzulegenden Strafsen angrenzenden Grundftücken

die Koften der Herftellung und der Unterhaltung

der vor ihren Grundflücken hinziehenden öffent-

lichen Fufswege (Trottoirs) ganz oder theilweife zu

tragen oder zu erfetzen haben und die Grundbefitzer

zu diefen Leiftungen nur mittels Geldbeiträgen zu-

zulaffen find. Die gleiche Anordnung kann auch

für bereits beftehende Strafsen getroffen werden.

Das Ortsltatut hat die näheren Beftimmungen

innerhalb der Grenzen vorftehender Vorfchriften

feftzufetzen und kann dabei anordnen, dafs die be-

treffenden Grundbefitzer für pünktliche Einhaltung

derfelben eine von dem Gemeindevorftand zu be.

ftimmende Caution zu [teilen haben, bevor fie die

Genehmigung zur Errichtung von Gebäuden an der

neu anzulegenden oder bereits eröffneten Strafse er«

halten können. Auf die Unterhaltung der Trottoirs

kann die Cautionspflicht nicht ausgedehnt werden.

Artikel 22.

Die Anlage von Strafsen, für welche kein öffent-

liches Bedürfnifs vorliegt (Privatftrafsen), welche
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aber doclh dem öffentlichen Verkehre unbefchränkt
übergebern werden follen, if’c den betreffenden Grund-
befitzern nur mit Zuftimmung des Gemeindevorftands
und Genehmigung der Polizeiverwaltungsbehörde
unter Einhaltung der von derfelben ertheilten Vor—
fchriften gettattet.

Artikel 3 I.

Die größte zuläffige Höhe der Privatgebäude an
beiderféits angebauten oder anzubauenden Ortsftraßen
von normalmäfsiger Breite (Art. 10) fell, von der
Oberfläche der Straße bis zur Dachtraufe gemeffen,
die Breite der Straße mit Einfchluß der Trottoirs
und der Vorgärten in der Regel nicht um mehr wie
2m überfteigen.

Ifl: die Straße längs des Gebäudes nicht gleich
breit oder ift die Höhenlage der Straße eine an-
fieigende, fo find die Durchfchnittsgrößen für die
Höhe der Gebäude maßgebend.

Von Stockwerken in gebrochenen Dächern (Man—
iardenftockwerken), Zwerchhäufern und gegen die
Straße gerichteten Giebeln wird die halbe Höhe
der Höhe des Gebäudes bis zur Dachtraufe zu-
gerechnet.

Auf Privatgebäude an öffentlichen Plätzen und
Straßen, welche nur auf einer Seite bebaut wer-
den dürfen, finden voritehende Beftimmungen keine
Anwendung.

Localpolizeireglements können nähere Beftim-
mung treffen über die im Allgemeinen zuläffige
größte Höhe von Privatgebäuden, die an engen
oder an mehreren Straßen von ungleicher Breite ge-
legen find.

 

 

Artikel 38.

Gebäude aller Art dürfen an Eifenbahnen nicht
in geringerer Entfernung als 7,5om von der Kante
des Bahnkörpers oder von der Grenze eines Bahn
hofs errichtet werden.

Bei Gebäuden, welche äußere \Nandbekleidungen
oder Bedachungen von brennbaren Stoffen erhalten,
oder in welchen leicht entzündliche Stoffe zubereitet
oder aufbewahrt werden follen, mufs die Entfernung
mindeftens 20m betragen. Auf die zum Betrieb der
Eifenbahn erforderlichen Gebäude finden diefe Be-
fiimmungen keine Anwendung.

In Fällen, in welchen keine Bedenken hinficht»
lich der Feuersgefahr oder des Betriebs der Eifen-
bahn beftehen, oder in welchen umgekehrt die be-
zeichneten Entfernungen nicht als ausreichend er-
fcheinen, können geringere Entfernungen zugelaffen,
bezw. größere Entfernungen verlangt werden.

Den Ortsitatuten bleibt es überlaffen, zu be—
itimmen, in welcher Entfernung von Friedhöfen
Wohngebäude errichtet und Brunnen gegraben wer—
den dürfen.

Ueber die Entfernung neuer Bauten von Land-
1'traßen, Wafenplätzen und Lagerplätzen, fo wie von
öffentlichen Waifern iit durch allgemeine Verord—
nung oder Localpolizeireglements oder im einzelnen
Falle durch polizeiliche Verfügung Beftimmung zu
treffen. In diefer Richtung beitehende Beitimmungen
werden durch gegenwärtiges Gefetz nicht aufgehoben.

Außerhalb des gefchloifenen Wohnbezirks oder
des Ortsbauplans kann die Errichtung von Gebäuden
im einzelnen Falle aus feuer— oder ficherheitspolizei-
lichen Gründen unterfagt werden.

B. Ortsftatute.

VII.

Ortsftatut für die Stadt Berlin vom 8. October 1875,
betreffend Bauverbot an unfertigen Straßen.

Auf Grund des @. II der Städte—Ordnung vom
30. Mai 1853 und des @. 12 des Gefetzes vom
2. Juli 1875 (Gefetzfammlung S. 561) wird für den
hiefigen Gemeindebezirk Folgendes heftimmt:

@. I.

Wohngebäude dürfen an Straßen oder Straßen-
theilen, nach welchen fie einen Ausgang haben,
nur errichtet werden, wenn diefe Straßen oder
Straßentheile den baupolizeilichen Vorfchriften ge—

mäfs befeitigt, entwäffert und mindeftens mittels
einer regulirten Straße zugänglich find.

@. 2.

Ausnahmen in Einzelfällen mit Rückficht auf Um—
fang, Beftimmung, örtliche Lage etc. der beabfich—
tigten Bauten können vorbehaltlich der Zuftimmung
der Baupolizeibehörde von der ftädtifchen Bauver—
waltung bewilligt werden.
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VIII.

Ortsftatut für die Stadt

betreffend Aufbringung

Auf Grund des @. II der Städte-Ordnung vom

30. Mai 1853 und des @ 15 des Gefetzes vom

2. Juli 1875 (Gef.-S. S. 651) wird für den hiefigen

Gemeindebezirk. Folgendes beftimmt:

A. Anlage neuer Straßen durch die Stadt—

gemeinde.

1. Verpflichtung der Adjacenten zur Er-

itattung der Anlagekoften.

@. I.

Bei der Seitens der Stadtgemeinde erfolgenden

Anlage einer neuen, oder bei der Verlängerung einer

fchon bef’tehenden Strafse, welche zur Bebauung be—

ftimmt if’t, find die Befitzer der angrenzenden Grund-

ftücke, fobald auf denfelben Gebäude an (liefen

Straßen errichtet werden, verpflichtet, der Stadt»

gemeinde diejenigen Ketten zu erf‘catten, welche ihr

für die Freilegung, erfte Einrichtung, Pflafterung

und Entwäfiertlng der Straße erwachfen.

@. 2.

Zu den Kofien der Freilegung gehören auch die

Kofien der Erwerbung des Grund und Bodens der

Straße einfchliefslich des Bürgeriteiges.

Ill: das Strafsenland zum Theil unentgeltlich von
angrenzenden Grund1'tücken abgetreten worden, fo
wird behufs Fel'tftellung des auf die einzelnen adja»

cirenden Grundflücke entfallenden Antheils an den
Grunderwerbskoften das unentgeltlich abgetretene
Terrain mit dem vom Magiftrat, unter Berückfichti-

gung des Preifes des entgeltlich erworbenen Ter-
rains, feftgeftellten Werthe bei der Ermittelung der
Gefammtkoften in Rechnung geflellt, demnächft aber
denjenigen Adjacenten auf ihren Beitrag zu den Ge-
fammtkoften in Abzug gebracht, von deren Grund-
ftücken das Strafsenland unentgeltlich abgetreten ift.

5- 3.
Zu den Ketten der erften Einrichtung und Pflaite—

rung gehören insbefondere auch diejenigen der Her—
ftellung des Anfchluffes an Nebenfh'afsen, fo wie der
Ueberfahrts- und Uebertrittsbrücken.

Als Kalten des zur erften Pflafterung verwendeten

Materials incl, Arbeitslohn wird ein alljährlich durch
Communalbefchluß pro QuadrabMeter feftzufiellender
Preis in Rechnung gettellt. Derfelbe foll für Haupt-
und Nebenftraßen verfchieden fein und den Preis
der nach Communalbefchluß für derartige Straßen

 
 

Berlin vom 7. März 1877,

der Strafsenanlagekoften.

zuläffigen geringiten Qualität I‘flafter nicht über»

Reigen. '
Ob eine Straße als Haupt- oder Nebenftrafse zu

erachten, wird durch den Magiflrat feftgeltellt.

Die Kofien der Herftellung von Promenaden,
Baum— und anderen Pflanzungen find nicht zu er—
Ratten.

2. Feftftellung und Vertheilung der Anlage.

koften auf die zur Erftattung Ver-

pflichteten.

5- 4-
Für Vertheilung der Gefammtkoften gilt derjenige

zufammenhängende Straßentheil als Einheit, defi'en

Regulirung zu derfelben Zeit erfolgt ifi.

& 5.
Bei Straßen von mehr als 26m Breite ift von

den Koflen der Gefammtanlage ein, nach dem Ver»
hältnifs von 26111 zu der Gefammtbreite der Straßen
berechneter Beitrag von den Adjacenten zu erftatten,

der Ueberreft fällt der Stadtgemeinde zur Laß.

@. 6.

Der nach 5.1 bis 5 zur Einziehung gelangende

Betrag wird durch den Magiitrat vorbehaltlich des

Befchwerdewegs endgiltig feftgeftellt und auf die

angrenzenden Grundftü0ke nach Verhältnifs der Länge

ihrer, die Straße berührenden Grenze vertheilt.

%. 7.
Die Zahlung der nach 5.1 bis 6 zu leiftenden

Beiträge hat gegen Ertheilung der Bauerlaubnifs zur
Errichtung von Gebäuden an neuen Straßen refp.
Strafsentheilen zu erfolgen.

Steht zur Zeit der Ertheilung derfelben der Bei—

trag des betreffenden Adjacenten noch nicht fett, fo
iit von demfelben, fo fern es der Magiftrat für er—
forderlich und angemeffen erachtet, eine von Letzterem

der Höhe nach zu beftimmende Caution in baarem

Gelde oder in depofitalmäßigen Papieren zu bettellen,

aus welcher die Tilgung des demnächft ermittelten

Beitrags in erfter Linie erfolgt. Für den etwaigen

Ueberreft bleibt das Grundflück verhaftet.

@. 8.

Der Magil'trat it‘s befugt, mit Rückficht auf die

Vermögenslage der Zahlungspflichtigen für die Ent—

richtung der Beiträge Ratenzahlung oder Zahlungs-

 



frift bis zu1 höcht’tens 2 jahren von der Fälligkeit
ab zu bewilllligen.

B. Anlegern und Unterhaltung neuer, im Be-
bauungsplan feftgeftellter Straßen durch Unter-

nehmer oder Adjacenten.

I. Anlage der Strafsen.

%. 9-
\Venn Umternehmer oder Adjacenten eine im Be—

bauungsplan feftgeftellte Straße oder einen Theil
einer folchem anlegen wollen, fo ift die Genehmigung
dazu bei denn Magiftrat nachzufuchen, abgefehen von
der außerdem erforderlichen Genehmigung der Bau-
polizei.

Zu dem Behufe ift ein Situationsplan und ein
Nivellementsnalan derfelben, aus welchen insbefondere
auch der Anffchlufs der herzuftellenden Entwäfferungs
anlagen an dlie befiehenden öffentlichen Anlagen er-
fichtlich ift, und zwar in je 5 Exemplaren einzu—
reichen.

Den Unteernehmern etc. Reben für die Ausarbei—
tung der bettreffenden Pläne die bei dem Magiftrat
befindlichen eeinfchlagenden Materialien zur Benutzung
auf ihre Koiften durch ihre Sachverftändigen offen,
fo weit das ‘Verwaltungsintereffe es geftattet.

Der Situationsplan muß die in die Straße fallen-
den und an] diefelbe angrenzenden Grundfläche bis
auf 30m Emtfernung von den Strafsenfluchtlinien,

deren Grundlbuch-Bezeichnung und Befitzer erfieht«
lich machen.

Die Genelhmigung kann nur verfagt werden, wenn
Gründe des öffentlichen Intereffes der Herltellung
der Straße eintgegen Ptehen.

Die betretffenden Gründe find in dem Verfagungs-
Befcheide anzcugeben.

@. IO.

Erklären ”ich die Unternehmer refp. Adjacenten
zur Ausführumg der Strafsenanlage gemäß der er—
theilten Genelhmigung bereit, oder nehmen fie die
Ausführung thatfächlich in Angriff, fo find fie ver-
pflichtet, die Straßenanlage innerhalb der in der
Genehmigung gefiellten Frift zu vollenden, widrigen—
falls die erforderlichen Arbeiten von der Stadt—
gemeinde für Rechnung der Unternehmer refp. Adja-
centen ausgeführt werden können. Das zur Straßen
anlage erforderliche Terrain ift vor Beginn der
Arbeiten zur Herftellung derfelben an die Stadt-
gemeinde zu übereignen und auf deren Verlangen
pfandfrei zu Hellen.

Ob die Herftellung bedingungsmäßig erfolgt ift,
entfcheidet der Magiftrat, bei welchem die Abnahme,
nbgefehen von der baupolizeilichen Abnahme, be-
antragt werden muß.  
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2. Unterhaltung.

%. II.

Die Unterhaltung der gemäß @. 9 ff. angelegten
Straßen geht, fobald diefelben bedingungsmäßig
hergefiellt find, auf die Stadtgemeinde über, dagegen
haben die Unternehmer refp. Adjacenten — letztere
fo weit fie nach diefem Statute zu den Koften der
neuen Straßenanlage beitragspflichtig find —— ent-
weder

a) die Kelten diefer Unterhaltung oder
b) einen alljährlich durch Communalbefchlufs

feftzufetzenden Beitrag zu denfelben
bis zum Ablauf des auf das jahr des Beginnes der
Unterhaltung folgenden vierten Kalenderjahres zu
tragen.

In dem Falle & wird der Betrag der l(often durch
den Magiftrat definitiv feftgeftellt.

Die Kof‘ten der Unterhaltung oder der Beiträge
zu diefen werden erforderlichen Falls im Wege der
adminil'trativen Execution eingezogen.

%. 12.

Es foll geltattet fein, die im @. II auferlegte
Unterhaltungspflicht durch Zahlung eines Kapitals
abzulöfen, welches nach dem Flächen-Inhalte der zu
unterhaltenden Strafsenftreeke und nach dem pro
Quadrat—Meter alljährlich durch Communalbefchlufs
feftzuf’tellenden Einheitsfatze zu berechnen ift.

C. Anlage neuer, im Bebauungsplane noch
nicht feftgeftellter Straßen durch Unternehmer.

5- 13.
Den Anträgen auf Genehmigung von Straßen»

anlagen in Abänderung oder Ergänzung des Be—
bauungsplans find Situations- und Nivellementspläne

in der vom Magittrat für nothwendig erachteten An-
zahl und Befehaffenheit beizufügen.

Auch ift auf Erfordern der Nachweis zu führen,
in welcher Weife die Ausführung der Anlagen ge-
fichert ift.

D. Anbau an vorhandenen unbebauten Straßen.

@. 14.

Von den Grundftücken‚ welche an einer zur Zeit
des Erlaffes diefes Statuts fchon vorhandenen, bisher
unbebauten Straße oder einem folchen Strafsentheile
liegen, ift, fobald diefe Grundfhicke an der Straße
bebaut werden, das zur Freilegung der Straße in
der durch den Bebauungsplan oder fonft in vorge-
fchriebener Weife feftgeftellten Breite erforderliche
Terrain bis zur Mittellinie der Straße unentgeltlich

abzutreten, freizulegen, in das vorgefehriebene Niveau
zu bringen und zu pflaftern. Bei Straßen von mehr
als 26m Breite erfireckt fich diefe Verpflichtung auf

13m der Straßenbreite.
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E. Allgemeine Vorfehriften.

5.15.

Der Stadtgemeinde iteht das Recht zu, in den

Fällen der gg. 9 und 13 diefes Statuts die AuS»

führung der Strafsenanlagen im öffentlichen Interetfe

felbft für Rechnung der Unternehmer zu übernehmen.

In (liefern Falle finden, fo weit nicht befondere Ver-

einbarungen getroffen find, die Vorfchriften der 55.1

bis 8 diefes Statuts Anwendung.

@ 16.

Als Anlage einer neuen Strafse im Sinne diefes

Statuts gilt auch die Umwandlung eines unregulirten

Weges oder einer Landftrafse in eine ftädtifche

Strafse.

IX.

Ortsftatut vom 13. März 1890,

betreffend die Bebauung in dem Stadtbezirk Köln.

Auf Grund der gg. 12 und 15 des Gefetzes be-

treffend die Anlegung von Strafsen und Plätzen in

Städten und ländlichen Ortfchaften vom 2. juli 1875

wird für den Stadtbezirk Köln unter Aufhebung der

bisher innerhalb deffelben geltenden Ortsftatute,

welche denfelben Gegenftand betreffen, nachftehendes

()rtsftatut erlaffen:

I. Vom Bauen an neuen oder an fchon vor-

handenen, aber noch unbebaut gewefenen

Strafsen und Strafsentheilen.

I. Verpflichtung der Grundeigenthümer.

@. I.

Wird an einer von der Stadt nach dem 21. No—

vember 1878, dem Tage des Inkrafttretens des bis-

herigen Ortsflatuts betreffend die Bebauung für Alt-

Köln, neu angelegten, verlängerten oder damals zwar

fchon vorhandenen aber unbebaut gewefenen Strafse

bezw. Strafsenflrecke ein Gebäude errichtet, fo ift

der Eigenthümer verpflichtet, die antheiligen Koflen

der Freilegung, der erften Einrichtung, Entwäfferungs-

und Beleuchtung5»Vorrichtung der Strafse, fo wie der

Unterhaltung während der eriten fünfjahre zu tragen.

5. 2.

Die Kofien der Freilegung begreifen die Grund-

erwerbskoften in fich.

Ift das Strafsenland zum Theil unentgeltlich oder

zu einem geringeren Preife von Eigenthümern an-

grenzender Grundfiücke abgetreten worden, fo wer-

den behuf Feftflellung des auf die einzelnen an»

grenzenden Grundftücke entfallenden Antheils an den  

Erwerbskoften die unentgeltlich oder zu einem
billigern Preife abgetretenen Bodentlächen mit ihrem
vollen Werthe unter Berückfichtigung des Preifes
der zum vollen Werthe erworbenen Bodenflächen
bei der Ermittelung der Gefammtkoften in Rechnung
geflellt, demnächfl; aber denjenigen Anliegern auf
ihren Beitrag zu den Gefammtkoflen in Abzug ge-
bracht, von deren Grundfliick das Strafsenland un—
entgeltlich oder zu einem geringeren Preife abgetreten
ift. Der Werth vorhandener, der Stadt zugehöriger,
in die Strafse gefallener \Vegeflächen bleibt hierbei
aufser Anfatz.

Die Feflfetzung des VVerthes der zu einem ge»
ringeren Preife oder unentgeltlich abgetretenen
Flächen erfolgt durch drei im einzelnen Falle von
der Stadtverordneten‚Verfammlung zu ernennende
Sachverfländige.

@. 3.

Zu den im @. I erwähnten Koften gehören ins-

befondere:

I) Die Kofien der Erdarbeiten, die Herftellung

der Strafsendecke und der Bürgerfteige in
der von der Stadtverordneten-Verfammlung

zu beftimmenden Weife, die Kofien des ge-

ordneten Anfchluffes an andere Strafsen, fo
wie diejenigen der Einwölbung von im Zuge

der Strafse liegenden \Vafferläufen.

In der Regel ift für die Strafsendecke das

befte ortsgebräuchliche Steinpflafter, für die

Bürgerfteige Afphalt oder Pflafter aus flach»

köpfigen, ebenen, quadratifchen Steinen gleicher

Gröfse zu verwenden;

2) Die Koften der Canalifation mit Ausfchlufs

derjenigen der Klärftation.  
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2. Vertheilung der Koften auf die

Zahlungspflichtigen.

@. 4.

Für die Vertheilung der Anlage- und Unterhal-

tungskoften, mit Ausnahme derjenigen der Canali-
fation, gilt jede Strafse in ganzer Länge oder in der
von der Stadtverordneten-Verfammlung feftzufetzen-

den Theilftrecke mit Einfchlufs der Strafsenkreuzungen

als ein Ganzes. Die Vertheilung auf die einzelnen

Grundftücke gefchieht nach der Länge ihrer Strafsen-
front.

Die Koften der Canalifation werden dagegen für

das Frontmeter nach einem Einheitsfatze von der

Stadtverordneten»Verfammlung fefcgefetzt, welcher

die Höhe desjenigen Betrages nicht überfchreiten

darf, der froh ergiebt, wenn die Gefammtkoften der

Strafsenleitungen, der Regenausläffe und der Zulei

tung bis zur Klärftation, fo wie die Kelten der

Hausanfchlüffe, fo weit fie fiädtifcherfeits hergeftellt
werden, durch die Gefammtlänge der an den Strafsen-

leitungen liegenden bebauungsfähigen Fronten divi-

dirt werden. _

Eckgrundfftücke zahlen ihre entfprechenden An—

theile für die Strafsen, an welchen fie liegen.

ä- 5-
Erhält eine Strafse eine Breite von mehr als

26 m, fo befchränkt lich die Beitragspflicht der An—

lieger auf die Breite von 13 m.

3. Fälligkeit der Beiträge und deren

Einziehung.

@. 6.

Die Zahlung der nach 55. I bis 5 zu leiftenden

Beiträge hat zu erfolgen, fobald Gebäude an der
Strafse oder Strafsenflrecke errichtet werden.

5- 7-
Die Einziehung der Beiträge als öffentliche Wege—

baulaft erfolgt im Wege des Verwaltungs-Zwangs—

verfahrens.

II. Anlegung neuer Strafsen durch Unter—

nehmer.

g. s.
Die Genehmigung zur Anlegung neuer Strafsen

durch Unternehmer erfolgt nur, wenn clieiAnlegung
dem öffentlichen Intereffe nicht widerfpricht. Die
näheren, ficher zu ftellenden Verpflichtungen folcher
Unternehmer werden durch fchriftlichen Vertrag feft—
gefetzt. In allen Fällen hat der Unternehmer die
zur Strafsenanlage erforderliche Bodenfläche der Stadt
eigenthümlich zu überweifen und die in den 5%. I
bis 4 feftgeftellten Verpflichtungen zu erfüllen.  

@. 9.

Es fleht der Stadtverordneten-Verfammlung im
Einzelfalle frei, zu befehliefsen, dafs die Arbeiten
zur Herftellung einer Strafse dem Unternehmer nicht
überlaffen, fondern ganz oder theilweife für deffen

Rechnung vom [lädtifchen Bauamte ausgeführt wer—

den. Die Canalifation wird in allen Fällen von der
Stadt ausgeführt und nach dem Einheitsfatze des @. 4

dem Unternehmer in Rechnung gefiellt.

III. Vom Bauen an noch nicht fertig geftellten

Strafsen und Strafsentheilen.

@. 10.

An Strafsen oder Strafsentheilen, die noch nicht

in Gemäfsheit der baupolizeilichen Beftimmungen

für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig

gefiellt find, kann die Errichtung von Wohngebäuden,

die nach diefen Strafsen einen Ausgang haben, nur

ausnahmsweife von dem Gemeindevorftande, vor-

behaltlich der Zuftimmung der Polizeibehörde ge-

ftattet werden.

IV. Befchränkung der Anforderungen beim

Bauen in den Vororten.

@. II.

Für die Vororte gelten die vorftehenden Be«

ftimmungen mit folgenden Ausnahmen:

I. Der im 5.1 angegebene Zeitpunkt beftimmt

{ich in den Vororten nach dem Tage des In-

krafttretens der dort bisher beftandenen Orts-

ftatute betreffend die Bebauung, das ift für:

a) die ehemalige Gemeinde Ehrenfeld der

24. Mai 1876,

h) die ehemalige Gemeinde Kriel der 18.]uli

1876,

c) die ehemalige Gemeinde Nippes (die Ort—

fchaften Nippes, Mauenheim und Riehl)

der 7. October 1876,

(1) den eingemeindeten Theil von Rondorf

der 25. November 1876,

e) die ehemalige Gemeinde Müngersdorf der

2. September 1877.

Soweit in den Vororten bisher Ortsftatute

betreffend die Bebauung nicht beftanden‚ ift

der Tag des Inkrafttretens diefes Statuts mafs—

gebend.

2. Für die ehemaligen Gemeinden Deutz, Ron-

dorf, Efferen, Ehrenfeld, Nippes, fo weit folche

mit der Stadt Köln vereinigt find, für den

Theil der ehemaligen Gemeinde Kriel öftlich

der militärifchen Ringftrafse, für die Katafter-

Huren 35, C, D, E, F und G der ehemaligen

Gemeinde Müngersdorf und für die Katafter—

flur 0 der ehemaligen Gemeinde Lengerich ‚_
„
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kann bei Nebenftrafsen ein geringeres als das

im @. 3 vorgefehene Pflafter zugelaffen werden.

. Für die ehemalige Gemeinde Poll und diei
n

unter 2 nicht benannten Theile der ehemaligen

Gemeinden Kriel, Müngersdorf und Lengerich

befchränkt fich die Leifiungspflicht eines bauen—

den Anliegers auf die unentgeltliche Abtretung

des Strafsenlandes und einen Geldbeitrag,

welcher der Befeitigung des Fahrweges mit

Bafaltkleinfchlag, der Herftellung einer ge«

pflafierten Rinne und eines erhöhten, mit

Randfteinen eingefafften, bekiesten Fufsweges

entfpricht. Wird eine andere Art der Ent-

wäfferung und eine Beleuchtung für geboten

erachtet, fo kommen die desfallfigen Kofien

in Rechnung.

Auszug aus dem Orts-Bauftatut für Darmftadt vom 26. Mai 1886.

@. I.

Die Grenzen der Bebauung find durch den Stadt»

bauplan gegeben.

In diefem Plane, welcher auf Grofsherzoglicher

Bürgermeifterei in den Gefchäftsftunden zur Einficht

offen liegt, find die Strafsen in nachfiehender Weife
eingetragen :

a) ausgebaute Strafsen ohne befondere Farbe mit

Begrenzung durch die roth angelegten Gebäude,

b) eröffnete Strafsen gelb,

c) noch nicht eröffnete Strafsen braun,

d) bei Strafsen mit Vorgärten find letztere grün

angedeutet,

e bei Strafsen, die nur auf einer Seite bebaut\
/

werden dürfen, ii“: die nicht zu bebauende

Seite ebenfalls durch eine grün angelegte Fläche

bezeichnet.

@. 2.

Als Strafsen, welche nur auf einer Seite bebaut

werden dürfen, find vorerft folgende beftimmt:

I. Beckftrafse zwifchen Soder— und Blumenflrafse;

2. Blumenthalftrafse zwifchen Pallaswiefenftrafse

und Frankfurterftrafse;

3. Innere Ringfirafse zwifchen Frankfurter— und

Erbacherfirafse.

@ 3.
Zur Benutzung als Bauplatz iit eine Fläche nicht

mehr geeignet:

a) wenn fie weniger als 60 qm enthält, oder

b) wenn auf ihr kein Gebäude von 5m Front

und 9m Tiefe mit zweifeitiger Beleuchtung

unter Wahrung der Vorfchriften des Art. 37

der allgemeinen Bauordnung, Abf. I und 3,

fo wie der Befiimmungen des Local—Polizei»

Reglements zu diefem Artikel errichtet wer—

den kann.  

g,. 4.

Sind zum Zwecke der Schliefsung eines Ge—

meindewegs Grundftücke Seitens der Stadt er—

worben werden, fo werden diefelben auf Verlangen

der unmittelbar angrenzenden Grundbefitzer an

diefe in Eigenthum abgetreten, unter folgenden Be—

dingungen: '

a) Das Verlangen mufs innerhalb einer Friit von

6 Monaten nach erfolgter Erwerbung diefer

Grundftücke fchriftlich bei Grofsherzoglicher

Bürgermeifterei kundgegeben werden.

b) Die Anlieger müffen fich bereit erklären, für

das an fie abzutretende Gelände der Stadt die

vollen Ketten der Erwerbung der Grundftücke

zurückzuzahlen.

Aus dem Preife des Geländes und den Unkoften

bei der Erwerbung berechnet fich mit Rückficht auf

die Größe der Fläche der Einheitspreis, welcher pro

Quadrat-Meter von den Anliegern zu zahlen iit. Der

zur Abtretung kommende Gemeindeweg ift mit dem

gleichen Preis pro Quadrat-Meter der Stadt zu ver»

güten, wie die Grundftücke. War der Preis bei der

Erwerbung mehrerer Grundflücke an der neuen

Strafse verfchieden, fo wird ein Mittelpreis für

den Verkauf aus den Gefammtkoften der Erwerbung

feftgefizellt.

Den Gefarnmtkoften der Erwerbung werden auch

Zinfen zu 4 Procent des Erwerbspreifes von der

Zeit des Erwerbs durch die Stadt zugefchlagen,

im Falle fich die Erwerbung Seitens der Anlieger

durch ihre Schuld über 8 Monate, von der Zeit

der Erwerbung an gerechnet, verzögert.

%. 5.

Aufserhalb der durch den Stadtbauplan feftge-

fiellten Bauqiiartiere follen in der Regel keine neuen

Gebäude errichtet werden.
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g. 6.
In den noch nicht eröffneten Strafsen fell das

Bebauen nur an den Enden, welche auf fchon er—

öffnete Strafsen aufftofsen, geflattet werden. Der

Bauende hat aber dann das zur neuen Strafse er—

forderliche Gelände, fo weit fein Befitzthum reicht,

an die Stadt um den Preis von 70 Pfennig pro

Quadrat-Meter abzutreten und zwar frei von allen

Laften.

Zur Zahlung des Kauffchillings ift die Stadt erft

verpflichtet, wenn der gröfsere Theil der neuen

Strafse, bis zur nächften Querftrafse gerechnet, als

bebaut anzufehen ift oder wenn die Strafse früher

eröffnet wird. In diefem Falle erfolgt die Zahlung

alsbald nach (liefer Eröffnung.

5- 7-
Soll ein Gebäude, welches nicht Eckhaus an einer

fchon eröffneten Straße ift und fich nicht an fchon

erbaute Häufer in der uneröffneten Strafse unmitteL

bar anreiht, in einer noch nicht eröffneten Strafse

errichtet “werden, fo kann (liefes geftattet werden,

wenn der Stadt das ganze Strafsengelände — von

dem projectirten Baue an bis zur nächften eröffneten

Querltrafse —-— koften- und laftenfrei in Eigenthum

abgetreten wird, Nach der Eröffnung der Strafse

leiftet die Stadt eine Rückvergütung von 70 Pfennig

pro Quadrat-Meter Strafsengelände.

g. s.
a) Bis zu dem Zeitpunkte,

Strafse Seitens der Stadt eröffnet wird, find

an welchem eine

alle diejenigen Vorkehrungen, welche durch

die Ortspolizeibehörde in Bezug auf Waffen

abführung, Fahrbarmachung etc. gefordert

werden follten

hierzu geeigneten Querftrafse von dem be»

und zwar bis zur nächften

treffenden Eigenthümer und, wenn es mehrere

find, unter gegenfeitiger folidarifcher Haftbar-

keit derfelben auf eigene Kofien und Gefahr

zu bewirken. Entftehen der Stadt aus einer

etwaigen Verfäumnifs Kelten, fo ift diefelbe

jederzeit befugt, den Zugang über ihr Eigen

thum zu verbieten und zu verhindern.

b) So lange die Strafse nicht vollftändiges Eigen

thum der Stadt und nicht eröffnet ift, kann

weder auf Chauffii‘ung, noch Pflafterung der

Goffen, noch auf Canäle, Wafferleitung oder

Beleuchtung Anfpruch gemacht werden.

%. 9—
Sobald der gröfsere Theil der neuen Strafse, bis

zur nächften Querftrafse gerechnet, als bebaut anzu-

fehen ift und die Stadt das Gelände in Eigenthum

hat, foll die Strafse eröffnet und fahrbar gemacht,

fo wie die Pflafterung der Goffen und die VVaffer-

und Gaszuleitung bewirkt werden.  

Die Herfiellung der Strafsencanäle kann erft be.—
anfprucht werden, wenn die bezüglichen Haupt- und

Sammelcanäle des fraglichen Bauquartiers vollendet
find.

@. 10.

Die Laften, welche die Anlieger bei den Strafsen»

herftellungen zu tragen haben, beftehen:

a) In der Hälfte der Koflen der Anlage des

Trottoirs, jedoch nicht über eine Gefammt—

breite von 2,50 m. Die Anfchaffung und das

Verfetzen der Wandfteine gefchieht auf Koften

der Stadt. Hierbei

Afphaltirung auf Beton, einer Cementirung

oder einer Pflafterung mit gutem Melaphyr

oder einer Herftellung aus gleichwerthigem

Material, je nachdem die Ausführung in dem

einen oder anderen Materiale erfolgt, bei der

Berechnung zu Grunde gelegt.

Bei Ausführung feineren Pflafters (Mett-

1acher Plättchen u. dergl.), welches mehr als

die genannten koftet, tragen die Anlieger nur

die Ketten einer Herfiellung in Afphalt und

die Mehrkoften bezahlt die Stadt. Der Stadt-

vorftand befiimrnt nach Anhörung der be-

treffenden Hausbefitzer einheitlich für die

ganze Strafse das Material zu den Trottoirs

und läfft die Ausführung durch das Stadt-

bauamt bewirken.

Die auf die Befitzer entfallenden Kelten

für die Trottoirherftellungen werden im Ver?

hältnifs der Länge der Grundftücke an der

Strafse ausgefchlagen und von den Befitzern

innerhalb 6 Monaten nach Vollendung der

Arbeit durch die Stadtkaffe erhoben. Bei

Zahlungsfäumigkeit erfolgt die Beitreibung

nach den Vorfchriften über Einbringung der

Communal—lntraden. Die Kelten der an den

Enden und Kreuzungen der Strafsen über die

Hauptfiucht vortretenden Trottoirflächen find

von dem Befitzer des bezüglichen Eckgrund—

Pcücks nach der Eingangs angegebenen Be-

rechnungsweife zu tragen.

b) In den Mehrkoften der Erwerbung von

Strafsengelände über den Preis von 70 Pfennig

pro Quadr.-Meter. Wenn insbefondere bei

der Eröffnung der Strafse die Expropriation

von Privatgelände neben der Strafse noth—

wendig wird, fo werden die Koften diefer

Erwerbung, abzüglich des Erlöfes aus diefem

Gelände, auf die Anlieger im Verhältnifs der

Länge ihrer Grundftücke an der Strafse aus-

gefchlagen. Zu dem Ende werden die expro-

priirten Grundftücke verfieigert‚ Ein etwaiger

Mehrerlös fällt dem früheren Eigenthümer

des expropriirten Grundftückes zu.

wird der Preis einer
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%. 11.

Wenn die Stadt vor befiehendén Hofraithen, fo

wie vor Neubauten, Gärten und Bauplätzen, welche

noch keine fetten Trottoirs befitzen, folche Trottoirs

herrichten will, dann find die Anlieger verpflichtet,

die Koflen der ganzen Herftellung einfchliefslich der

Wandtteine zu tragen, jedoch nicht über eine Breite

von 2,50 m.

%. 12.

Die Unterhaltung der beftehenden Trottoirs über—

nimmt die Stadt; die Umlegung und Neuherftellung

gefchieht dagegen auf Koflen der Anlieger durch

die Stadt und zwar nach %. Ioa. Wird das Auf—

reifsen und Wiederherftellen von Trottoirs durch

die Anlieger veranlafft, fo werden die erforderlichen

Arbeiten auf Kof‘ten derfelben ebenfalls durch die

Stadt vorgenommen.

Die Nothwendigkeit der Umlegung oder Neuber-

ftellung eines Trottoirs unterliegt der Befch1ufs-

faffung der Stadtverordneten-Verfammlung und zwar

kommt es hierbei nicht darauf an, ob fich die

Trottoirs vor dem einen oder anderen Haufe in

einem Zuflande befinden, welcher die Erneuerung

nicht unbedingt nothwendig erfcheinen läfft.

Die Beitragspfliclit regelt fich nach %. IO.

%. 13.

Die Ketten werden bei diefen Trottoirherftel-

lungen von den Hausbefitzern innerhalb 6 Monaten

nach der Ausführung durch die Stadtkaffe erhoben

und erforderlichen Falls nach den Vorfchriften des

%. 10 beigetrieben.

Die Vorlage an die Bauhandwerker leiftet die Stadt.

Detaillirte Berechnungen für den Beitrag werden

für die Betheiligten auf dem Stadtbauamt zur Ein-

ficht offen gelegt.

)%. 14.

Der Werth des alten Materials wird den An-

liegern nicht zu Gute gerechnet. Die Stadt, welche
die Unterhaltung bis zur nächften Neuherftellung

übernimmt, verwendet oder veräufsert das Material

zu eigenem Nutzen.

%. 15.

In jedem Falle der Neuherftellung oder Um-

legung eines Trottoirs wird von den Anliegern nur

Erfatz für die wirklich von der Stadt geleifteten

Auslagen nach %. 10a verlangt.

%. 16.

Die Benutzung des Trottoirgeländes Seitens eines
Anliegers zur Anlage von Ventilations—, Licht— oder
Einfüllöffnungen für Kellerräume kann Seitens der
Stadt nur in flets widerruflicher Weife gettattet
werden, wenn fich der Anlieger zur Zahlung einer  

Recognitionsgebühr von zwei Mark pro Jahr und

Oeffnung verpflichtet.

%. 17.

In den Trottoirs, fo wie in den Flofsrinnen und

dem Strafsenpflafter dürfen Gerüftftangen, Spriefsen,

Bauzäune etc. nicht eingegraben werden.

%. 18.

Die Stadt itl nicht früher verpflichtet, in neu

eröffneten oder vollftändig ausgebauten Strafsen

Canäle zu erbauen, als bis fich fäinmtliche Grund-

befitzer zur gleichzeitigen Ausführung und zum An-

fchlufs der Entwäfferungen für ihre Liegenfchaften

auf eigene Kofien nach den von der Stadtverord-

neten—Verfammlung hierfür aufgeflellten Bedingungen

verpflichtet haben und die fiädtifche Hochdruck-

wafferleitung vorher in ihre Hofraithen haben ein-

führen laffen. Die Hausentwäfferungen bis an die

Hausgrenze werden durch die Stadt gleichzeitig mit

dem Bau des Strafsencanals ausgeführt und die

Selbftkof’ten unter Vorlage fpecieller Rechnung von

den Befitzern durch die Stadtkaffe zurückerhpben

und erforderlichen Falles nach der Vorfchrift des

%. 10a beigetrieben.

%. 19.

Werden durch die Stadt alte Canäle befeitigt

und neue erbaut, fo find fämmtliche Hausbefitzer

in den betreffenden Strafsen verpflichtet, ihre alten

Hausentwäfferungen den aufgeflellten Bedingungen

für die neuen Canalanlagen entfprechend umzuändern.

%. 20.

In denjenigen Strafsen, in welchen der Bau von

Canälen Seitens der Stadt vorerft nicht beabfichtigt

ift, können Strafsencanäle nur dann gebaut werden,

wenn die Intereffenten die nach dem Voranfchlag

des Stadtbauamts erforderlichen Koflenbeträge an

die Stadtkaffe vorlegen. Der Bau gefchieht alsdann

als ftädtifcher Canal durch die Stadt, die Ueber-

nahme erfolgt fofort, die Rückzahlung der Vorlage

aber innerhalb 5 jahren nach Vollendung ohne

Zinfen, nachdem den Vorfehriften des %. 18 von

Seiten der Grundbefitzer genügt ift.

%. 21.

In den Strafsen, welche Canäle befitzen, die zur

Aufnahme von Hausabwaffer geeignet find, worüber

das Stadtbauamt vorbehältlich des Recurfes an die

Stadtverordneten-Verfammlung zu entfcheiden hat,

giebt die Stadt die Entwäflerung der betreffenden

Liegenfchaften mittels Anfchluffes an die Canäle

nur dann zu, wenn keinerlei Flüffigkeiten aus den-

felben auf die Strafse geleitet und auch die Regen—

abfallröhren direct in die Canäle geleitet werden.  
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g. 22.

Stallungen, Scheunen, Speicher, Remifen, Watch-
küchen, Abtritte und ähnliche Anlagen dürfen nicht
an die öffentlichen Straßen und Plätze gefiellt werden.

Eine Ausnahme hiervon kann wegen befonderer
Verhältniffe unter der Bedingung zugelaffen werden,
daß derartige Nebengebäude mit dem Hauptgebäude
in eine gefällige architektonifche Verbindung ge-
bracht werden oder für fich das Ausfehen eines
VVohngebäudes haben. Eben fo find die zur öffent—
lichen Benutzung aufgeitellten Bedürfnißhäuschen
von obiger Beftimmung ausgefchlofl'en.

%. 23.

Räume, in denen mit lautem Geräufch verbun-
dene Gewerbe betrieben werden oder in denen
Rauch, Dampf, übelriechende oder ungefunde Luft
erzeugt wird, dürfen in der Regel Oeffnungen nach
der Straße nicht haben;

Liegen diefe Räume hinter der Baufluchtlinie,
fo muß die Entfernung der Oeffnungen von der-
felben mindef’tens 5111 betragen.

0

g. 24.

Die dem @. 16 der deutfchen Gewerbe-Ordnung
unterliegenden Anlagen fallen in der Regel auf die
weitlich der Main-Neckar-Bahn liegenden Stadt-
quartiere befchränkt bleiben.

Ausgenommen hiervon find Vergrößerungen be-
Ptehender Anlagen.

%. 25.

Das Zurücklegen der Gebäude hinter die Bau-
fluchtlinie kann unter folgenden Bedingungen ge—
itattet werden:

a) Wenn die durch das Zurückweichen hinter
die Baufluchtlinie von der Straße aus fickt-
baren Grenzmauern der Nachbarhäufer auf
Kalten des Befitzers des zurückliegenden
Haufes mit Genehmigung des Nachbars ent-
fprechend decorirt oder mindeltens glatt ge-
putzt und angeftrichen werden.

&
b) Wenn das zwifchen der Baufluchtlinie und

der Front des zurückgelegten Gebäudes be-
findliche Land mit Gartenanlagen oder fonft
nicht mißfländigen Anlagen verfehen und
wie die Vorgärten %. 26 abgefchlofl'en wird.

\
/ In der Regel muß die zurückverlegte Bau-

fiucht parallel mit der Bautlucht der Straße
liegen. Mit Genehmigung der Stadtverord-
neten—Verfammlung kann diefes Vorterrain
auch in gewifi'en Fällen zur Verbreiterung
des Trottoirs herangezogen und wie diefes
beteiligt werden.

%. 26.

Das zwifchen den Baufluchtlinien und den Trot-
toirs liegende Vorgartenland iii: entweder in der
fett gefetzten Vorgartenflucht mit metallenem Gitter
auf im Maximum 0,75m hohen, mal'fiven Sockeln
oder auch ganz ohne letztere einzufriedigen und mit
Gartenanlagen zu verfehen. —— Bei geneigten Straßen
hängt die Höhenbeftimmung der Straßen— refp. Vor-
gärten—Einfriedigung von der Baupolizeibehörde ab.

An Stelle der Gartenanlage kann das Vorterrain
mit Einwilligung der Baupolizeibehörde zur Ver-
breiterung des Trottoirs frei gelegt und wie diefes
befeftigt werden. — Scheidexnauern und nicht durch—
brochene Wände im Vorgartenterrain dürfen die

 
Höhe von 1,75m nicht überßeigen.

%. 42.

Ein Gebäude an der Straße

eine Fagadenlänge (Länge an der Straße) von 5 m
haben.

Bei Eckhäufern muß die eine Front wenigftens

muß mindeltens

9m betragen, bei folchen, wo die Baufluchten keinen

rechten Winkel bilden, fell die Ecke Facts abge«
fchrägt fein.

Unter diefem Maß kann der Bau nur gettattet
werden, wenn er als Theil eines fchon bettehenden
Haufes del'felben Befitzers angebaut wird, auch in
der äußeren Erfoheinung fich nicht als felbfiändiges

' Haus geltend macht. 
XI.

. Kölner Ortsftatut vom 9. Auguft 1888,
betreffend die Anlage von Erkern und Balconen über den Ptädtifchen Straßenflächen.

Auf Grund des %. 10 der Städteordnung für die
Rheinprovinz vom 15. Mai 1856 wird in Betreff
der Bedingungen, unter welchen im Bezirk der
Stadtgemeinde Köln die Anlage von Erkern und
Balconen, welche in die Luftfäule über den öffent-
lichen Strafsenflächen vertreten, geltattet if’t, das
nachfolgende Ortsitatut erlaffen:

@. 1.

Strafsenbrei te.

Die Anlage von Erkern und Balconen über der
Strafsenfläche wird nur geflattet in Straßen, deren
Breite nach dem feftgefiellten Fluchtlinienplan wenig—

ftens 7‘“ beträgt.
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%. 2.

Ausladung.

Die Ausladung der Erker und Balcone darf an

Strafsen und Strafsentheilen von

7 bis 7,5m Breite nicht mehr als 30 cm,
über 7,5 » 8 » » » » » 50 »

» 8 » 10 » » » » » 70 »
» 10 » 12 » » » » » 80 »,

» 12 » 14» » » » » 90 »
» 14 » 17 » » » » » 100 »
» 17 » 20» » » » » 110 »
» 20111 Breite nicht mehr als 120 cm betragen.

Die Ausladung wird gemeffen von der Baufluchtlinie
bis zum äufserlten Vorfprung des Balcons oder
Erkers, jedoch ohne Anrechnung der Gefimfe. Die
Ausladung der letzteren darf indefs 20 cm nicht
überfchreiten.

%» 3»
Abitand von der Nachbargrenze.

- In fo fern nicht'Rechte des Nachbargrundftücks
einen gröfseren Abfland verlangen, müffen Balcone
und Erker mit Ausnahme ihrer Gefime wenigftens
um das anderthalbfache Mais ihrer Ausladung von
der Grenze des Nachbargrundftücks entfernt fein.

@. 3a (in Vorbereitung).

Die Breite der Balcone und Erker darf, an der
breiteften Stelle gemeffen, nicht mehr betragen, als
2/5 der betreffenden Gebäudefront.

%. 4.

Abgaben.

Für die Benutzung der Luftfäule über der öffent»
lichen Strafse find pro Quadratmeter der Ausladung
in der Altftadt und Neuftadt im Allgemeinen fol-
gende einmaligen Abgaben zu entrichten:

a) für einen einfachen Balcon 100 Mark;
b) für jeden Balcon über demfelben 50 Mark;
c) für einen nur an einem Stockwerk angebrach-

ten Erker 200 Mark;

d) für jedes weitere Stockwerk eines Erkers
100 Mark;  

e) für einen Balcon auf oder über dem Erker
50 Mark.

Die anderthalbfachen Abgaben werden '
erhoben an folgenden Straßen und Plätzen der Alt—
fl;adt : Antonsgaffe . Auguftinerplatz , Bechergaffe,
Breiteflzrafse, Brückenftrafse, Bürgerftrafse, Domhof,
Dominikaner, Domklofier, Unter-Fettenhennen7 Fried—
rich -Wilhelmftrafse , Gereonftrafse , Glockengafi'e,
Unter-Goldfchmied, Herzogitrafse, Hohepforte, Unter-
Hutmacher, Unter—Kälten, Columbaftrafse, Comödien-
firafse, Kreuzgaffe, Ludwigftrafse, Marsplatz,. Martin—
itrafse, Marzellenflrafse, Minoritenftrafse, Neumarkt7
Unter — Sachfenhaufen ‚ Salomonsgafl'e, Unter— Seid-
macher, Unter-Tafchenmacher und Wallrafsplatz.

Die doppelten Abgaben werden erhoben an
der Hoheitrafse, Obenmarspforten und Schildergaffe.

Die halben Abgaben werden erhoben in der
‘Neuftadt einfchliefslich beider Seiten der alten Wall—
ftrafse.

Der vierte Theil der Abgaben wird er-
hoben in den Vororten.

%. 5.

Eigenthumsrecht.

Das Eigenthum der vom Balcon oder Erker
überragten Strafsénfläche und der vom Balcon oder
Erker eingenommenen Luftfäule geht nicht an den
Hauseigenthümer über. Diefer erlangt durch Zah»
lung der Abgaben nur das Recht‚ das Strafseneigen-
thum in der gedachten Weife fo lange zu benutzen,
als die Strafsenfronte des Haufes keine wefentliche
Aenderung erleidet.

%. 6.

Erhebung der Abgaben.

Die Erhebung der Abgaben gefchieht im Weige—
rungsfalle auf dem Wege des adminiflzrativen Zwangs—
verfahrens.

%. 7.

Inkrafttretung.

Diefes Ortsftatut tritt fofort nach feiner Ver—
kündigung in Kraft.

XII.

Kölner Ortsftatut vom 18. December 1884,
betreffend den Anfchlufs der bebauten Grundfiücke an die fiädtifche Wafferleitung.

Auf Grund des %. 10 der Städte-Ordnung für die
Rheinprovinz vom 15. Mai 1856, wird in Betreff
des Anfchluffes der bebauten Grundftücke an die
Wafferleitung im Bezirk der Stadt Köln unter Be-

Handbuch der Architektur. IV, 9.

  

zugnahme auf die hierunter aufgenommene, den
gleichen Gegenfland betreffende Polizei—Verordnung
vom IO. October d. ].

laffen:
folgendes Ortsftatut er“

35
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%. I.

Die Befitzer derjenigen Grundftücke‚ auf welche
die Beitimmung des % I Anwendung findet, haben
wegen des Anfchluffes derfelben an die öffentliche
Wafferleitung die erforderlichen Anträge bei der
Direction der flädtifchen Wafferwerke zu fiellen und
it't der Anfchlufs nach den bei der Verwaltung diefer
Werke beitehenden Vorfehriften zu bewirken.

Wird ein folcher Antrag bei beiteheuden Ge-
bäuden nicht binnen einer Friit von vier W0chen
nach Erlafs diefes 0rtsf‘catuts, oder bei erft künftig
zu errichtenden Gebäuden binnen einer gleichen
Frifi; nach deren Vollendung geflellt, fo wird der
Anfchlufs von Amtswegen durch Vermittelung der  

flädtifchen Wafferwerke auf Kelten des Eigenthümers
nach Mafsgabe des für diefe Arbeiten bei der Ver—
waltung der flädtifche'n \Vafferwerke beftehenden
Tarifs bewirkt.

%. 2.

Die Beitreibung der Kofien für die Anlage der
Zuleitung und des vierteljährlich fälligen Waffer-
zinfes erfolgt im \Veigerungsfalle im Wege des
adminiftrativen Zwangsverfahrens.

%. 3.
Diefes Ortsflzatut tritt fofort nach feiner Geneh«

migung und Verkündigung in Kraft.

Polizei-Verordnung vom 10. October 1884.
In Betreff des Anfchluffes der bebauten Grund»

flücke innerhalb des Polizei—Bezirks der Stadt Köln
an die ftädtifche Wafferleitung wird auf Grund der
gg. 5 und 6 des Gefetzes vom 11. März 1850 über
die Polizei-Verwaltung, nach Anhörung des Gemeinde-
Vorftandes und mit Genehmigung der Königl. Re—
gierung, folgende Polizei—Verordnung erlaifen:

%. I.

Jedes Grundfiück‚ auf welchem ein zum dauern-
den Aufenthalt von Menfchen beflimmtes Gebäude
errichtet iPt, mufs an die ftädtifche \Vafferleitung

angefchloffen werden.

%. z.

Ausgenommen von diefem Zwange find nur die—
jenigen Grundflzücke7 von denen feftgef’tellt wird,
dafs durch einen auf denfelben befindlichen Brunnen
für die ausreichende Befchaffung von dauernd gutem
Waffer zum menfchlichen Genufs geforgt ifi.  

%. 3.

Die Verpflichtung, den Anfchlufs der Grundflücke
an die flädtifche Waiferleitung zu bewirken, liegt den
Eigenthümern oder Verwaltern der Grundfiücke ob.

%. 4.
Wer es unterläfft1 das eigenthümlich befeffene

oder verwaltete Grundflück an die flädtifche Waffer-
leitung binnen einer von dem Gemeinde—Vorfiande

zu beftimmenden Fri[t anzufchliefsen, bezw. der-
jenige Eigenthümer oder Verwalter, welcher den
Anfchlufs des Grunditücks an die Wafferleitung nicht
duldet7 verfällt — abgefehen von der Seitens des
Gemeinde-Vorltandes im Wege der Execution zu
bewirkenden Herbeiführung des Anfchluifes —- in
eine Geldftrafe von 3 bis 30 Mark, an deren Stelle
im Unvermögensfalle verhältnifsmäfsige Haft tritt.

%— 5- .
Diefe Polizei»Verordnung tritt mit dem Tage

ihrer Verkündigung in Kraft.

XIII.

Ortsftatut vom ——25'N°Vember‘8843. Februar 1887 ’

betreffend den Anfchlufs der bebauten Grundflücke an die Strafsencanäle im
Bezirke der Stadtgemeinde Köln.

Auf Grund des %. 10 der Städte-Ordnung für
die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856 wird in Betreff
des Anfchluffes der bebauten Grundflücke an die
Strafsencanäle im Bezirke der Stadtgemeinde Köln
unter Bezugnahme auf die hierunter aufgenommenen
gg. I und 2 der den gleichen Gegenitand betref-

fenden Polizei-Verordnung vom 23. September (1. _].
folgendes Ortsftatut erlaifen:

%. I.

Die Herf‘cellung des Anfchlufsrohres von dem
Strafsencanal bis auf eine Entfernung von 0,25m
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von der Grenze derjenigen Grundftücke‚ auf welche
die Beftimmung des %. I Anwendung findet, erfolgt
Seitens der Stadt für ftädtifche Rechnung.

%. 2.

Von jedem an einen Strafsencanal angefchlofi'enen
Grundttück ift für die Benutzung der öffentlichen
Entwäfferungs-Anlagen eine jährliche Gebühr in
Höhe von 20 Procent des nach der Liegenfchaft

berechneten, beziehungsweife zu berechnenden je-
weiligen Wafferpreifes zu entrichten, wobei jedoch
die Gartenflächen ausgefchloffen bleiben.

Für gewerbliche Betriebe wird die Gebühr durch
Befehlufs der Stadtverordneten-Verfammlung fett-
gefetzt; jedoch foll diefelbe 20 Procent des Preifes
für das zum gewerblichen Betriebe gelieferte Waffen  

beziehungsweife, wenn das zum Betriebe benöthigte
Waffer auf der Anlage felbft gefördert wird, 20 Pro-
cent des fingirten Wafferpreifes nicht überfleigen.

Bezüglich vorftehender Gebühr findet diefes Orts—
ftatut auch auf die im Bezirke der Altftadt bereits
beftehenden Canalanfchlüffe Anwendung.

%. 3.

Die Beitreibung der auf Grund diefes Ortsftatuts
zu entrichtenden Gebühren erfolgt im Weigerungs-
falle im Wege des adminiftrativen Zwangsverfahrens.

%. 4.

Diefes Ortsftatut tritt fofort nach feiner Geneh-
migung und Verkündigung in Kraft.

Polizei-Verordnung vom 23. September 1884.

Auf Grund der gg. 5 und 6 des Gefetzes über
die Polizei-Verwaltung vom II. März 1850 wird in
Betreff des Anfchlufl'es der bebauten Grundflücke
an die Strafsencanäle im Bezirke der Stadtgemeinde
Köln nach Anhörung des Gemeinde-Vorftandes und
mit Genehmigung der Königl. Regierung folgende
Polizei-Verordnung erlaffen:

%. I.

In denjenigen Strafsen der Stadt, welche bereits
mit einer unterirdifchen Entwäfferungs-Anlage ver-
fehen find oder in denen demnächft Strafsencanäle
angelegt werden, ift jedes bebaute Grundftück durch
ein in daffelbe einzuführendes Rohr (Anfchlufsrohr)
an das Strafsenrohr, refp. an den Strafsencanal an-

Durch das Anfchlufsrohr ifl; das Haus-
und Wirthfchaftswafi'er, fo wie das Regenwaffer in
den Canal abzuführen. Fette Stoffe, insbefondere
Küchenabfälle, Kehricht, Schutt, Afche und Fäcalien,
ferner feuer- und explofionsgefährliche Stoffe, fo wie
folche Stoffe, welche die Canalwandungen befchädi-
gen können, dürfen in das Anfchlufsrohr (den Canal)
nicht abgeführt werden.

Die Einleitung von Fabrik—Abwäffern und Con-
denfations—Wäffern in die öffentlichen Canäle (das
Anfchlufsrohr), fo wie die Bedingungen der Ein-
leitung unterliegen der befonderen Erlaubnifs der
Königl. Polizei-Direction und des Gemeinde-Vor-
ftandes.

(Bemerkung. Gegenwärtig werden diefe Beflim-
mungen dahin geändert, dafs nach Eröffnung der
flädtifchen Kläranlage auch die Fäcalftoffe den Ca-
nälen zuzuführen find.)

zufchliefsen.

 
 

@. 2.

Auf welchen Strafsen die Verbindung der be-
bauten Grundflücke durch Anlage von Anfchlufs—
röhren an den Strafsencanal herzuitellen ift, heftimmt
die Königl. Polizei-Direction im Einvernehmen mit
dem Gemeinde—Vorftand durch öffentliche Bekannt-
machung.

%- 3.
Innerhalb vier Wochen nach erfolgter Bekannt—

machung find die Eigenthümer, refp. Verwalter der
in den betreffenden Strafsen belegenen bebauten
Grundflücke gehalten, der König]. Polizei-Direction
eine volll'tändige Zeichnung des Entwäiferungs—
Projects mit vorgefchriebenen Mafsen in zweifacher
Ausfertigung mittels fchriftlichen Antrages auf Con-
fens-Ertheilung vorzulegen. Erft nach ertheilter
Erlaubnifs iii; die Entwäfl'erungs-Anlage nach den
vorgefchriebenen Bedingungen und innerhalb der zu
beftimmenden Zeit auszuführen. Die Entwäfferungs-
Anlage darf nicht eher in Benutzung genommen
werden, bis die Königl. Polizei-Direction auf Grund
einer technifchen Revifion die Erlaubnifs dazu er-
theilt hat.

%— 4—
Die auf den Grundflücken der betreffenden Strafsen

vorhandenen Abtrittsgruben dürfen in keiner Weife
mit der Hausentwäfferung in Verbindung ftehen oder
gefetzt werden. Jede Verbindung einer Abtritts—
grube mit einer Entwäfferungs-Anlage ift innerhalb
vier Wochen nach gefchehener Aufforderung zu be«
feitigen. (Siehe Bemerkung zu %. I.)
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%- s.
Ueberall, wo die allgemeinen Strafgefetze keine

anderen Strafbeftimmungen enthalten, follen Ueber-

fchreitungen diefer Verordnung mit einer Geld—

bufse von 3 bis 30 Mark, oder im Falle des Un-

vermögens mit verhältnifsmäfsiger Haft geahndet

werden .

Unabhängig von der Befirafung kann die execu-
tivifche Durchführung der Vorfehriften diefer Ver-
ordnung erfolgen.

%. 6.

Vorftehende Polizei-Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

XIV.

Ortsftatut vom 5. Februar 1878,
die Feftftellung von Fabrikbezirken in der Stadt Dresden betreffend.

Auf Grund von %. 23 und %. 27 der Reichs—

Gewerbeordnung, fo wie von %. 17 der Königl. Sächf.

Ausführungsverordnung vom 16. September 1869

und von % 30 der König]. Sächf. Verordnung, die

polizeiliche Beauffichtigung der Dampfkeffel betr.,

vom 6. juli 1871, werden über die Errichtung von

Fabriken und anderen gewerblichen Anlagen inner-

halb des Gemeindebezirks der Stadt Dresden fol-

gende Befiimmungen getroffen:

%. 1.

Fabrikfreie Stadttheile.

Folgende gewerbliche Anlagen, nämlich:

a) diejenigen, welche in %. 16 der Reichs-Ge-

werbeordnung und in dem Nachtrage dazu

vom 2. März 1874 aufgeführt find, oder künftig

noch unter die Befiimmungen von gg. 16 ffg.

der Reichs-Gewerbeordnung werden gefiellt

werden,

b) alle unter die Beitimmung von %. 27 der

Reichs-Gewerbeordnung fallenden gewerb»

lichen Anlagen, dafern deren lärmender Be—

trieb nicht lediglich innerhalb gefehloffener

Räume erfolgt,

bleiben von der Errichtung in denjenigen (auf dem

beigefügten Stadtplane rothumränderten) Stadt-

theilen, welche öftlich und beziehentlich nordöftlich

von einer Linie gelegen find, die

rechts der Elbe

entlang der Sächfifch—Schlefifchen Eifenbahn bis zur

Marienbrücke und

links der Elbe

von letzterer längs der Verbindungsbahn bis an

deren Kreuzung mit der Fall<enfirafse, diefer, fo

wie der Verbindungsfirafse entlang bis zur Chem-

nitzer Strafse und letzterer folgend bis zur Grenze

des Gemeindebezirks gegen Plauen läuft, fo wie

innerhalb des Grofsen Oftrageheges nördlich der

grofsen auf Uebigau zu führenden Allee ausgefchloffen.

 

 

%. 2.

Befchränkung gröfserer Dampfkraft»
anlagen auf gewiffe Bezirke.

Innerhalb der in %. I geordneten fabrikfreien
Stadttheile dürfen überdies Dampfkeffel, welche für
mehr als vier Atmofphären Ueberdruck befiimmt
find, und folche, bei welchen das Product aus der
feuerberührten Fläche in Quadratmetern und der
Dampffpannung in Atmofphären Ueberdruck mehr

(vergl. %. 14 der Bekannt—
machung des Reichskanzlers, allgemeine polizeiliche

als zwanzig beträgt

Beftimmungen über die Anlegung von Dampfkeffeln
betr., vom 29. Mai 1871 und g. 5 der Königl. Sächf.
Ausführungsverordnung vom 6. Juli 1871) lediglich
in folgenden (auf dem beigefügten Stadtplane roth-
lafirten und mit AI und AU bezeichneten) Stadt»
theilen errichtet werden, nämlich in denjenigen

rechts der Elbe gelegenen Stadt-
th e i 1 e n ,

die von einer Linie begrenzt find, welche von der
nördlichen Stadtflurgrenze herein, entlang der Säch-
fifch-Schlefifchen Eifenbahn bis zu deren Kreuzung
mit der Löfsnitzftrafse, diefer und der Louifenflzrafse
entlang bis zur Einmündung in die Priefsnitzf’crafse,
von diefer bis an die Forftftrafse und diefer entlang
bis zur Flurgrenze hinläuft, fo wie auf dem Grund—
fl;ücke der Societäts-Brauerei nördlich der Schiller-
ftrafse.

%. 3.

Gänzlicher Ausfchlufs von Dampfkraft-

anlagen von gewiffen Stadttheilen.

Dampfkraftanlagen jeder Art find ganz ausge-
fchloffen in folgenden (auf dem beigehefteten Stadt»
plan grünlafirten und mit BI, BH und BIII

bezeichneten) Stadttheilen, als

rechts der Elbe

in demjenigen, welcher durch den Priefsnitzbach
von deffen Mündung in die Elbe ab nach Norden
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herauf bis zur Schillerftrafse, von diefer ab durch

die Forflitrafse bis zur Stadtgrenze und von letzterer

nach Offen hin bis wieder an die Elbe umgrenzt

wird, mit Ausnahme jedoch des Grundfiücks der

Societäts—Brauerei nördlich der Schillerftrafse (vergl-

ä. 2), fo wie

links der Elbe

innerhalb des grofsen Oftrageheges nördlich der

grofsen auf Uebigau zu führenden Allee und in dem—

jenigen Stadttheile, welcher durch eine Linie begrenzt

wird, die fich von der Sächfifch-Böhmifchen Eifen—

bahn bei deren Kreuzung mit der Gemeindegrenze

zwifchen Dresden und Strehlen ab nach Weiten bis

zur Kreuzung mit der Pragerftrafse, diefer entlang

nördlich bis zur Wienerftrafse, letzterer entlang öft—

lich bis zur Lüttichaut'trafse, diefer und, die Bürger-

wiefe überfchneidend, der Langeftrafse bis zur

Pirnaifchen Strafse folgend, in letzterer öftlich nach

der Albrechtsgaffe, in diefer nördlich bis zur Grunaer

Strafse, diefer entlang bis zur Blouhmannftrafse und  

in diefer bis zur Striefener Strafse laufend, die letztere

bis zu der im Bebauungsplane, Nr. IVb April 1873

(vergl. Bauregulativ vom 30. October 1874) mit 8

bezeichneten Strafse, und letzterer, fo wie den

Platz E überfchreitend, der Strafse 10 deffelben

Bebauungsplanes folgend bis zur Grenze gegen

Striefen hinzieht.

@. 4.

Alle älteren ortsftatutarifchen

welche nicht mit den gegenwärtigen übereinflimmen,

werden hiermit aufgehoben, jedoch bleibt das Re—

theilweife Verbot von Weiß-

Beftimmungen‚

gulativ über das

gerbereien in Kraft.

Die beftehenden Anlagen werden von den Be-

fchränkungen gegenwärtigen Ortsitatuts nur in fo weit

betroffen, als es auch bei ihnen innerhalb der in

%. 1 bezeichneten Stadttheile nicht zuläffig ift, neue

Dampfkeffel von der in % 2 angegebenen Gröfse

zu errichten.

C. Polizei—Verordnungen.

XV.

Preufsifche Polizei—Vorfchriften vorn 4. December 1847,
betreffend die Errichtung von Gebäuden und die Lagerung von Materialien in der

Nähe von Eifenbahnen.

Bei Errichtung von Gebäuden und Lagerung

von Materialien in der Nähe von Eifenbahnen find

zur Befeitiguug der Feuersgefahr die nachflehenden

Vorfchriften zu befolgen.

I) Liegt die Eifenbahn mit dem anftofsenden

Terrain gleich hoch (oder im Einfchnitt), fo

dürfen Gebäude, welche nicht mit einer feuer»

ficheren Bedachung verfehen find, fo wie

Gebäude, in denen leicht entzündbare Gegen-

ftände aufbewahrt werden follen, nur in einer

Entfernung von mindeftens zehn Ruthen von

der nächften Schiene (in der Horizontale ge—

meffen) errichtet werden; auch darf innerhalb

der gleichen Entfernung die Aufbewahrung

leicht entzündbarer Gegenftände auf freiem

Felde nicht ftattfinden.

Alle anderen Gebäude dürfen nur in einer

Entfernung von mindeftens fünf Rutben von

der nächften Schiene aufgeführt werden.

2) Liegt die Eifenbahn auf einem Damme, fo

müffen die unter ; feftgefetzten Entfernungen  

um das Anderthalbfache der Höhe des Dam-

mes über dem Terrain vergröfsert werden.

Bei einem 20 Fufs hohen Damm z. B. mufs

die Entfernung eines Gebäudes der zuerft

gedachten Kategorie 100 + 11/2 . 20' = 100

+ 30' :: 121/2 Ruthen, die Entfernung eines

anderen Gebäudes aber 5° + 11/2 . 20’ : 5°

+30’ : 71/2 Ruthen von der nächften Schiene

betragen.

3) Die Regierungen find ermächtigt, in einzelnen

Fällen, in welchen durch die örtlichen Ver-

hältniffe auch bei einer geringeren Entfernung

eine Feuersgefahr ausgefchlofi'en wird, Aus-

nahmen eintreten zu laffen; fie haben je—

doch zuvor die gutachtliche Aeufserung

der betreffenden Eifenbahn-Direction zu er-

fordern.

4) Wer diefen Beftimmungen zuwider in der

Nähe von Eifenbahnen Gebäude errichtet

oder Materialien niederlegt, hat deren Fort-

fchaffung auf feine Kofi:en zu gewärtigen,
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wird aber aufserdem mit einer Geldftrafe
von 6‘ bis 30 Mark oder im Unvermögens—
falle unit verhältnifsmäfsiger Gefängnifsftrafe
belegt.

5) Auf die zu dem Betriebe der Eifenbahn er-
forderlichen Gebäude und Materialien findet
die vorftehende Polizeiverordnung keine An-
wendung.

 

XVI.

Auszug aus der Bau—Polizei—
Befondere Vorfchriften für die

Landhausquartiere.

%. 61.

Die Vorfchriften diefes Abfchnittes gelten für
alle Bauten in den Stadttheilen und Straßen, welche
durch Befehlufs der Gemeindebehörde zu Landhaus-
quartieren, bezw. Landhausflrafsen erklärt find oder
fchon bisher als folche angefehen und bebaut wurden.

1) Entfernung der Gebäude von einander.

%. 62.

a) In Landhausftrafsen darf nicht gefehloffen
gebaut werden, auch darf die Frontlänge der
einzelnen Gebäude in der Regel das Mafs
von 30m nicht überiteigen.
Die kürzefle Entfernung zwifchen zwei be-

 
b)

nachbarten Hauptgebäuder'i foll nicht unter
6!!! betragen und es mufs bei noch nicht
erfolgter Bebauung des Nachbargrundftücks
jeder einzelne Gebäudetheil eines Neubaus,
mit Ausnahme der Freitreppen, überall min-
deitens 3 m von der Nachbargrenze entfernt
bleiben. Diefer Zwifchenraum iit jedoch
nach Maßgabe der Befiimmungen des @. 63
entfprechend zu vergröfsern, wenn an dem
Zwifchenraurn Wohnräume liegen, welche nur
von diefer Seite her Luft und Licht erhalten.
Auch darf diefer Zwifchenraum nicht durch
geringfügige Bauwerke u. f. w. verbaut werden.

c) Hinter- und Seitengebäude, fo fern fie nicht
mehr als ein Stockwerk aufser dem Erd—
gefchofs erhalten und. nur zur Aufnahme von
Wohnräumen für Dienftboten dienen, können
vorbehaltlich der Beftimmungen über Brand-
mauern unmittelbar auf die Grenze gefiel“:
oder der letzteren bis auf eine Entfernung
von 2,50 m nahe gerückt werden, wenn die  

Verordnung für Wiesbaden.

localen Verhältniffe eine andere Stellung
wefentlich erfchweren. In die Bauflucht des
Hauptgebäudes dürfen folche Gebäude nicht
geflellt werden.

d) Die Tiefe der Hofräurne zwifchen den Haupt—
und Nebengebäuden mufs wenigftens der Höhe
der letzteren gleichkornmen.

2) Höhe der Gebäude.

%. 63.
Für die Höhe der Landhäufer find die allge—

meinen Befiimmungen unter folgenden Modificationen
mafsgebend:

a) Kein Landhaus darf mehr als ein Erdgefchofs
und zwei Obergefchoffe erhalten.
Die Höhe darf die kürzefte Entfernung zwi-
fchen dem Landhaul'e und dem Nachbarge-
bäude unter Hinzurechnung von 3111 nicht
überfchreiten‚ wenn dem Nachbargrundftück
gegenüber Wohnräume zu liegen kommen,
welche ihr Licht nur von diefer Seite her
erhalten,

b)

oder wenn die gegenüberliegende
Umfaffungswand des Nachbargebäudes mit
Fenftern verfehen ii’t, welche bewohnten
Räumen Licht und Luft zuführen.

Hi: das Nachbargrundftück noch nicht be-
baut, fo if’t in diefem Falle der doppelte kürzefte
Abfland von der Nachbargrenze unter Hinzu-
rechnung von 3m für die Höhe mafsgebend.

3) Aeufsere Herflellung und Ein—
friedigungen.

%. 64.
Nicht allein die der Hau

Fagade,
ptftrafse zugekehrte

fondern auch die übrigen Seiten der Ge-bäude müffen ein gefälliges Aeufsere erhalten.
Jede Landhausbefitzung ift längs der Strafse mit

einer paffenden Einfriedigung zu verfehen.
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XVII.

Polizei-Verordnung für die Stadt Köln vom 14. Januar 1888,
betreffend die offene Bebauung.

Zur Herbeiführung einer fog. offenen Bebauung
einzelner Bauquartiere der Stadt Köln wird nach
Anhörung des Gemeindevorftandes auf Grund der
%%. 5 und 6 des Gefetzes über die Polizei-Verwal-
tung vom 11. März 1850 mit Genehmigung der
Königl. Regierung nachflehende Polizei—Verordnung
erlafi'en:

%. I.

Eine offene Bebauung, d. h. eine Bebauung

mit Zwifchenräurnen mufs fiattfinden:

a) In den Bauquartieren zwifchen dem neuen
Volksgarten, der Brühleritrafse, der Loth-

ringeritrafse und der Eifelftrafse, wobei in—
defs die in den Fluchtlinien der Brühler-
und Eifelftrafse belegenen Baufiellen ge—

fchloffen bebaut werden können;

b) auf den Grundflücken zwifchen der Riehler-
ftrafse, der neuen Umwallung, dem Rhein
und dem Deutfclien Ring.

9. 2.

Auf diefen für die offene Bebauung beftimmten
Grundflücken dürfen nicht mehr als zwei Wohn-
häufer dicht aneinander gebaut werden; im Uebrigen
find. Zwifchenräume unbebaut zu lafl'en, welche bis
zur Nachbargrenze mindeftens 5 m und bis zum be-
nachbarten Gebäude mindeftens 10m breit
müffen. Die fo gebildeten Zwifchenräume dürfen

fein

mit niedrigen Vorbauten von weniger als 11/4m  

Höhe (cf. %. 60 der Bauordnung für die Stadt Köln
vom 14. Januar 1885) unter der Bedingung, dafs
diefelben höchftens 2 m vor dem Hauptgebäude vor-
fpringen, fo wie mit auffteigenden Vorbauten
(cf. %. 60 a. a. 0.) unter der Bedingung, dafs die-
felben höchfizens 1m vor dem Hauptgebäude vor—
fpringen und nicht mehr als zwei Fünftel der Ge-

Die be—
bauten Flächen dürfen indefs im Ganzen nicht mehr
als zwei Drittel der Baufläche, d. h. derjenigen
Fläche betragen, welche nach Abzug der feitlichen
freien Streifen und eines etwa durch den Bauflucht—

bäudelänge einnehmen, befetzt werden.

linienplan vorgefchriebenen Vorgartens übrig bleiben.

%- 3.
Auf den für die offene Bebauung beftimmten

Baugrunditücken darf kein Gebäude höher als ein
Erdgefchofs und zwei Obergefchoffe erbaut werden.

%4 4-
Uebertretungen diefer Vorfchriften werden mit

einer Geldftrafe von 3 bis 30 Mark beßraft.
Verantwortlich find der Bauherr, wie der Bau-

Unternehmer.

%. 5.-

Vorl’tehende Polizei—Verordnung tritt mit der
Publication im Stadt—Anzeiger der Kölnifchen Zei—
tung in Kraft. '

XVIII.

Polizei-Verordnung vom 20. December 1889,
betreffend die Bauten im erften und zweiten Rayon der Feftung Köln auf der

linken und rechten Rheinfei’te.

Im feuerpolizeilichen und gefundheitlichen Inter—
effe wird auf Grund der gg. 5 und 6 des Gefetzes
überdie Polizeiverwaltung vom II. März 1850 und
in Gemäfsheit der 5% 143 und 144 des Gefetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli
1883 unter Zuftimmung des Gemeinde-Vorftandes
bezüglich der Gebäude, welche auf Grund des Reichs-
Rayongefetzes Seitens der Feftungsbehörde im erften
und zweiten Feftungsrayon zugelafi'en werden, nach—
ftehende Polizei—Verordnung erlafl'en:

%. I.
Auf den Grundftücken im erften und zweiten

Rayon der Feftung Köln, fowohl auf dem linken
als auf dem rechten Rheinufer, mufs jedes Gebäude
in einem Abitand von der Grundflücksgrenze er-
richtet werden, welcher wenigitens 5m beträgt.

Dies gilt nicht für die Strafsengrenzen; an denfel-
ben find vielmehr die feftgefetzten Strafsen- und
Baufluchtlinien»Pläne, beziehungsweife die Vorfchrif-
ten im %. 13 der Bau—Polizeiordnung für die Bauten
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in den Städtem vom 6. Juni 1888, fo wie _die ge—

fetzlichen Vorifchrit'ten über das Anbauen an ehe-

malige Staatsflzrafsen mafsgebend.

%. 2.

Die nach %. I entfiehenden Zwifchenräume dür—

fen mit niedrigen Vorbauten von weniger als

11/4m Höhe (vergl. %. 14 der Bau-Polizeiordnung

für die Bauten in Städten vom 6. juni 1888) unter

der Bedingung, dafs (liefelben höchftens 2m vor

dem Hauptbau vorftehen, fo wie mit auffl:eigen—

den Vorbauten (vergl. % 14 a. a. O.). welche

höchflens 2 m vor dem Hauptbau vortreten und nicht

mehr als zwei Fünftel der Gebäudelänge einnehmen,

befetzt werden.

%. 3.

Die bebauten Theile eines jeden Grundftücks

dürfen nicht mehr als zwei Drittel der Baufiäche,

d. h. derjenigen Fläche betragen, welche nach Ab-

zug der feitlichen freien Streifen und eines etwa

durch den Baufluchtlinienplan vorgefchriebenen Vor—

gartens übrig bleibt.

%. 4.

Im erften Rayon ift die Herftellung von Ge-

bäuden, welche mehr als ein Erdgefchofs und ein  

Dachgefchofs enthalten, unzuläffig. Die Räume des
letzteren müffen aufser durch die im Inneren be-
findliche Treppe noch durch eine äufsere, wenigfizens
900111 breite Freitreppe zugänglich fein, welche
ebenfalls in den nach % 1 entfiehenden 'Zwifchen—
räumen angebracht werden darf.

%. 5.

Im zweiten Rayon ift die Herfiellung von Ge-

bäuden, welche mehr als ein Kellergefchofs, ein

Erdgefchofs, ein Obergefchofs und ein Dachgefchofs

enthalten, unzuläffig.

@. 6.

Uebertretungen diefer Vorfchriften werden mit

einer Geldftrafe von 3 bis 30 Mark beflraft.

Verantwortlich find der Bauherr, wie der Bau-

unternehmer.

%. 7.
Vorftehende Polizei-Verordnung tritt mit der Pub—

lication im Stadt—Anzeiger der Kölnifchen Zeitung

in Kraft.

XIX.

Polizei-Verordnung für die Stadt Köln vom 1. November 1889,
betreffend die Befchaffenheit derjenigen Strafsen und Strafsentheile, welche für den

öffentlichen Verkehr und den Anbau als fertig gefiellt anzufehen find.

Auf Grund der %%. 5 und 6 des Gefetzes vom

11. März 1850 über die Polizei-Verwaltung und in

Gemäfsheit der %%. 143 und 144 des Gefetzes über

die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883

werden für den Polizeibezirk der Stadt Köln unter

Zuftimmung des Gemeindevoritandes folgende bau-

polizeiliche Beflirnmungen erlaffen.

%. I.

Unbebaute Strafsen und Strafsentheile, und zwar

fowohl beftehende Wege als neu angelegte Strafsen

und Plätze, find erft dann für den öffentlichen Ver-

kehr und den Anbau fertig gefiellt, wenn fie

I) von dem Punkte, an welchem der Anbau Ratt-

finden fell, bis zu einer bereits angebauten

oder fertig gefiellten Strafse, der vorgefchrie—

benen Höhenlage und den Fluchtlinien ent-

fprechend in ganzer Breite an die Gemeinde

abgetreten, geebnet und mit einer für den

fiädtifchen Verkehr geeigneten Decke, fo

wie mit Bürgerf’ceigen verfehen;  

2) in planmäfsiger Weife unterirdifch entwäffert;

3) in ortsüblicher Weife hinreichend beleuchtet

find.

%. 2.

In der ehemaligen Gemeinde Poll, in dem weit-

lich der militärifchen Ringl'trafse gelegenen Theile

der ehemaligen Gemeinde Kriel, in der ehemaligen

Gemeinde Müngersdorf, mit Ausnahme der Kataiter-

Huren 35, c, D, E, F und G, fo wie in der ehe-
maligen Gemeinde Lengerich, mit Ausnahme der

Kataitertlur O, find die in Rede itehenden Strafsen

und Strafsentheile als fertig geflellt anzufehen, wenn

_fie der vorgefchriebenen Höhenlage und den Flucht-

linien entfprechend in ganzer Breite an die Ge-

meinde abgetreten, geebnet, mit Bafaltkleinfchlag

befeftigt und mit einem erhöhten, mit Randfteinen

eingefafften, bekiesten Fufsweg verfehen find.

Statt der unterirdifchen Entwäfferung genügt eine

geregelte oberirdifche Entwäfferung durch ge-

pflafierte Rinnen.
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Die Errichtung von Wohngebäuden an folchen

Strafsen und Strafsentheilcn, welche den Beflim—

mungen der %%.1 und 2 nicht entfprechen, unter—

liegt, fo fern die Bauten nach diefen Strafsen einen

Ausgang erhalten fallen, der befonderen Erlaubnifs

des Gemeindevorftandes, welcher diefelbe nur aus-

nahmsweife im Einverftändnifs mit der Ortspolizei—

behörde ertheilt, unbefchadet der der letzteren zu»

fiehenden baupolizeilichen Prüfung.

%. 4.

Ob und wann eine Strafse oder ein Weg im

Sinne der gg. 1 bis 3 für den Verkehr und den  
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% 5-
‘Derjenige, welcher den vorftehenden Beftim-

mungen zuwiderhandelt, verwirkt eine Geldbuße

von 3—9 Mark, an deren Stelle im Unvermögens«

falle verhältnifsmäfsige Haft tritt. Aufserdem werden

die ohne giltige Erlaubnifs aufgeführten Baulich-

keiten auf Koften des Schuldigen polizeilich be-

feitigt.

%. 6.

Die denfelben Gegenftand betreffenden Polizei»

Verordnungen für die Stadt Köln vom 8. Octo-

ber 1881, für die vormalige Stadtgemeinde Ehren-

feld vom 23. September 1887 und fonftige mit diefen

Befiimmungen in Widerfpruch flehende Ortspolizei-

Anbau fertig gefiellt ift, wird von der Ortspolizei- Verordnungen der in die Stadtgemeinde Köln

behörde im Einvernehnien mit dem Gemeinde- aufgenommenen Vororte werden hierdurch auf-

vorftande öffentlich bekannt gemacht werden. gehoben,

XX.

Auszug aus der Breslauer Polizei-Verordnung vom 15. Februar 1887,

betreffend Befchränkung des Baues von Fabriken.

Auf Grund der%%. 5 und 6 des Gefetzes über

die Polizeiverwaltung vom II. März 1850 und der

gg. 143 und 144 des Gefetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 30. luli 1883 wird hiermit

unter Zuflimxnung des Gemeindevorfiandes für die

Stadt Breslau nachfiehende Polizeiverordnung erlaffen :

%. I.

Auf dem Terrain der Feldmark

Alt-Scheitnig, welches im Weiten von der alten

früheren

Oder,

von der

Süden von der

Fabrikgebäude

Betriebe

bezw.

im Norden vom Schwarzwaffer, im Olten

Weichbildgrenze der Stadt

Oder begrenzt wird,

und folche

durch Verbreitung

und im

dürfen

Anlagen, welche

fchädlicher

Dünfte, durch

Erregung eines ungewöhnlichen Geräufches Ge-

fahren, Nachtheile

herbeiführen würden,

beim

flarken Rauches oder

oder Beläftigungen des

Publicums nicht errichtet

werden.

D. Vereinsbefchlüfi’e und Gutachten.

XXL

Grundzüge für Stadterweiterungen nach technifchen, wirthfchaft-
lichen und polizeilichen Beziehungen.

Befchloffen auf der Verfammlung des >>Verbandes deutfcher Architekten— und

Ingenieur-Vereine<< zu Berlin am 25. September 1874.

I.

Die Projectirung von Stadterweiterungen befteht

wefentlich in der Feftftellung der Grundzüge aller

Dampf-

bahnen, Canäle, die fyftematifch un'd defshalb in

Verkehrsmittel: Strafsen , Pferdebahnen ,

einer beträchtlichen Ausdehnung zu behandeln

find.

2.

Das Straßennetz foll zunächfi nur die Haupt-

linien enthalten, wobei vorhandene Wege thun1ichft
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zu berückfichtigen, fo wie folche Nehenlinien, welche

durch locale U1nftände befiimmt vorgezeichnet find.

Die untergeordnete Theilung ift jeweils nach dem

Bedürfnifs der näheren Zukunft vorzunehmen oder

der Privatthätigkeit zu überlatfen.

3.

Die Gruppirung verfchiedenartiger Stadttheile fell

durch geeignete VVahl der Situation und fonftiger

charakteriflifcher Merkmale herbeigeführt werden,

zwangsweife nur durch fanitarifche Vorfchriften über

Gewerbe.

4.

Aufgabe der Baupolizei ift die Wahrung noth-

Wendiger Intereffen der Hausbewohner, der Nach—

barn und der Gefammtheit gegenüber dem Bauherrn.

Solche Intereffen find: Feuerficherheit, Verkehrs—

freiheit, Gefunclheit (einfchliefslich Zuverläffigkeit

der Conftruction gegen Einflurz). Dagegen find

alle äfihetifchen Vorfchriften verwerflich.

5.

Es ift für Stadterweiterungen wünfchenswerth,

dafs die Expropriation und Inpropriation von Grund-

ttückreften in angemefi'ener Weife gefetzlich er-

leichtert werde. Noch wichtiger würde der Erlafs

eines Gefetzes fein, welches die Zufammenlegung

von Grundftücken behufs Strafsendurchlegungen und

Regulirung der Bauplatzformen erleichtert.

 

6.

Der Stadtgemeinde kommt die Befugnifs zu, fiel)
für die von ihr aufgewandten Ketten neuer Strafsen
mit Zubehör Deckung von Seiten der anfiofsenden
Grundeigenthümer zu verfchaffen. Unter den be-
treffenden lich,
namentlich wenn das Verfahren der Regulirung vor—
ausgegangen ift, befonders Normalbeiträge
Meter der Frontlänge jedes Grundflücks.

finanziellen Formen empfehlen

pro

7.

Die Eigenthumsverhältniffe, welche mit Fell-
fetzung eines Stadterweiterungsplanes fich bilden,
fo wie die Verpflichtung der Anftöfser einerfeits
„und der Gemeinde anderfeits bedürfen der gefetz-
lichen Regelung. Auf Flächen, welche zu künftigen

Strafsen und Plätzen beftimmt find, darf nach ge-
fetzlicher Feitftellung des Planes nicht mehr oder

nur gegen Revers gebaut werden.

thümer gebührt wegen diefer Befchränkung keine
Entfchädigung, dagegen das Recht zu verlangen,
dafs Grundftücke in künftigen Plätzen angekauft
werden, fobald die umliegenden Strafsen hergeftellt

Dem Eigen»

find. Für Zugänglichkeit und Entwäfferung von
vereinzelten Neubauten mufs zunächft durch die
Eigenthürner geforgt werden. Doch follte die Ge-
meinde fich allgemein zur vollftändigen Herftellung
und Unterhaltung einer neuen Strafse verbindlich
machen, fobald Sicherheit befteht, dafs ein gewiffer
Theil aller angrenzenden Grundttücksfronten mit

Häufern verfehen wird.

XXII.

Thefen über Städteerweiterung, befonders in hygienifcher Beziehung.
Befehloffen vom >>Deutfchen Verein für öffentliche Gefundheitspflege« auf der

Verfammlung zu Freiburg i. Br. am 15. September 1885.

I. Plan.

3.) jede in der Entwickelung begriffene Stadt

bedarf für die äufsere Erweiterung und die innere

Verbefferung eines einheitlichen, umfaifenden Stadt»

bauplanes, in welchem auf angemeffene Strafsen-

breiten, zweckmäfsige Orientirung der Strafsen, freie

Plätze, Verkehrsmittel, Pflanzungen (Baumreihen,

Vorgärten, Squares) und öffentliche Gärten, eine

entwäfferungsfähige, hochwafferfreie oder gegen

Hochwaffer gefchützte Lage, Be und Entwätferungs-

einrichtungen, Reinhaltung der natürlichen Waffer—

läufe, angemeffene Gröfse der Baugrundttücke, Bau-

plätze für öffentliche Gebäude und fonftige Ge—

meindeanftalten Rückficht zu nehmen ift.

b) Die Fettfetzung und Offenlegung des Planes  

hat in der Regel nur für feine Hauptftrafsen und
nach Bedürfnifs für diejenigen Untertheilungen zu
erfolgen, deren Bebauung für die nächfte Zukunft

zu erwarten ift oder angeftrebt wird.

2. Ausführung.

c) Bei der Ausführung des Bebauungsplanes find
die Strafsen mit Be- und Entwäfferungsanlagen, fo

wie die Mafsregeln zur Reinhaltung der natürlichen

Wafferläufe foweit irgend

bauung auszuführen.

d) Die Verwendung faulender oder fäulnifs—

fähiger Stoffe ift bei der Anfchüttung von Strafsen
und Baugründen zu vermeiden. Früher zur Ab-
lagerung derartiger Stoffe benutzte Felder find, fo—

thunlich vor der Be-
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bald die Bebauung fie erreicht, zu reinigen, fo fern

nicht (Hefe Stoffe ihre fäulnifsfähige Eigenfcliaft be—

reits verloren haben.

€:) Eine möglichft zufammenhängende Ausdehnung

der Stadt if‘t anzuftreben.

3. Polizeiliche, fiatutarifche, gefetz—

liche Beftimmungen.

f) Durch baupolizeiliche Beftimmungen iit zu»

gleich Fürforge zu treffen, dafs den hygienifchen

Anforderungen bei allen Neu- und Umbauten ge—

nügt wird; die auf der dritten Verfammlung des

Deutfchen Vereins für öffentliche Gefundheitspflege

in München im Jahre 1875 für Neubauten zunächft

in neuen Quartieren gröfserer Städte angenommenen

Thefen find dabei zu berückfichtigen.

g) Durch flatutarifche und gefetzliche Beftim-

mungen ift den Gemeinden das Recht zu gewähren:

a.) die Genehmigung zu Bauten, welche gegen

den Bebauungsplan der Stadterweiterung ver-

ftofsen, ohne Entfchädigung zu verfagen,

{3} Geh in den Befitz der zur Durchführung des

Bebauungsplanes nöthigen Grundftücke ein.

fchliefslich der zur Bebauung ungeeigneten

Grundftücksrefte im Wege des Enteignungs-

verfahrens zu fetzen,

7) die Anbauer zur Erftattung der Koften der  

Strafsenanlagen bis zu einer gewiffen Breite

zu verpflichten,

B) in einzelnen Stadtgegenden den Betrieb be-

fonders läftiger Gewerbe zu unterfagen,

5) den Anfchlufs aller bebauten Grundfl;ücke

an die Be- und Entwäfferungsanlagen vorzu-

fchreiben,

C) ungefunde Stadtgegenden durch ausgedehnte

Enteignungsbefugniffe ohne unverhältnifs-

mäfsige Kelten umzugef’talten,

VI) in einer Strafse Vorgärten anzuordnen,

ferner entweder die gefehloffene oder die

offene Bauweife vorzufchreiben, letztere je-

doch unter Wahrung eines gewiffen Mit—

beftimmungsrechtes der Grundbefitzer.

11) Endlich ift das Recht der Eineignung nicht

bebauungsfähiger Grundftückstheile, fo wie das

Recht, behufs der Ermöglichung einer zweckmäfsigen

Bebauung die Umlegung (Zufammenlegung) von

Grundlt'u'cken im Zwangsverfahren herbeizuführen,

den Intereffenten gefetzlich zu verleihen.

4.

i) Es ift dringend zu wünfchen, dafs die

hygienifch—technifchen Fragen der Stadterweiterung

auf unferen Hochfchulen mehr als bisher behandelt

und zum Gegenftande vollftändiger Lehrcurfe ge—

macht werden.

XXIII.

Befchlüffe des „Deutfchen Vereins für öffentliche Gefundheitspflege“

auf der Verfarnrnlung zu Breslau am 14. September 1886,

betreffend Städtereinigung.

1.

Jede gröfsere7 namentlich mit Wafferleitung ver-

forgte Stadt kann der geregelten Entwäfferung

durch eine unterirdifche Canalifation nicht entbehren,

da die Schmutzwaffer fo rafch als thunlich aus dem

Bereiche der Wohnungen entfernt werden müifen.

2.

Die Canäle fallen zur Aufnahme und ficheren

Abführung der gefammten Schmutzwaffer, einfchliefs-

lich der Clofetabgänge und des Regenwalfers, ge—

eignet fein, in fo weit nicht die örtlichen Verhält-

niffe die befondere Ableitung des Regenwaffers als

zweckmäfsig erfcheinen laffen.

3.

Die Reinigung der ftädtifchen Abwäffer vor

ihrer Zuführung in die Flufsläufe bleibt vor wie  

nach anzuftreben. Bei dem jetzigen Stande

der Technik erheblichen, mit jeder

Reinigung verbundenen Koften empfiehlt es fich

jedoch ,

und den

die Forderung der Reinigung nur in

denjenigen Fällen zu erheben, Wo gefund-

heitliche Mifsftände zu befürchten find oder

fonftige erhebliche Uebelftände lich fühlbar

machen, und nur in einem folchen Umfange,

als zur Befeitigung diefer Uebelftände ge-

boten ift. ‘

4.

Zur Unfchädlichmachung der ftädtifchen Schmutz

waffer und zur gleichzeitigen Verwerthung der in

denfelben enthaltenen Dungfioffe if’t bis jetzt die

Beriefelung von Feld- und Wiefenflächen das ge'

eignetfte Mittel.
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XXIV.‘

Befehlüffe des „Deutfchen Vereins für öffentliche Gefundheitspfiege“
auf der Verfammlung des Vereins zu Frankfurt a. M. am 13. September 1888,

betreffend Befchränkung des Baues von Fabriken.

I

Die öffentliche Gefundheitspflege verlangt für

gröfsere Gemeinden eine gefetzliche Handhabe, um
von befiimmten Theilen des Gemeindebezirks ge-
werbliche und induitrielle Anlagen, welche durch

Ausdünftungen, Rauch oder durch lärmenden Be—

trieb die Gefundheit der Bewohner oder die Annehm—
lichkeit des Wohnens beeinträchtigen, fern zu halten.

2

Die %%. 18 und 19 der deutfchen Gewerbe-

ordnung haben in vielen deutfchen Städten nicht  

ausgereicht, um diefe Forderung der öffentlichen

Gefundheitspfiege zu erfüllen.

3.

Der Abfatz 3 des %. 23 der deutfchen Gewerbe»
ordnung bietet die Gelegenheit, diefer Forderung
im Wefentlichen gerecht zu werden. Es ift daher
das Verlangen, durch Landesgefetzgebung in den
deutfchen Bundesf’caaten den Gemeinden die Mög»
lichkeit der Erfüllung jener Forderung zu gewähren,

durchaus gerechtfertigt.

XXV.

Entwurf reichsgefetzlicher Vorfchriften zum Schutze des gefunden
Wohnens.

Befehloffen auf der Verfammlung des »Deutfchen Vereins für öffentliche
Gefundheitspflege« zu Strafsburg am 14. September 1889.

I. Strafsen und Bauplätze.

@. r.

I) Die Anlage, Verbreiterung oder Veränderung

einer Strafse darf nur auf Grund eines von der zu-

itändigen Behörde fett gefetzten Bebauungsplanes

erfolgen.

2) Bei Feitfetzung des Bebauungsplanes für einen

Ortsbezirk mufs ein angemeffener Theil des ganzen

Flächeninhaltes als unbebaubarer Grund für Strafsen7

Plätze oder öffentliche Gärten frei gehalten werden.

kann für beitimmte

das Zurücktreten der

3) Der Bebauungsplan

Strafsen oder Strafsentheile

Baufluchtlinien hinter den Strafsenfluchtlinien (Vor-

gärten), fo wie die Einhaltung feitlicher Mindeft—

abflände zwifchen den Gebäuden (offene Bauweife)

vorfchreiben.

4) Zur Aufhöhung der Strafsen und Bauplätze

dürfen nur Bodenarten verwendet werden, welche

frei von gefundheitsfchädlichen Beitandtheilen find.

II. Neuherftellung von Gebäuden.

%. 2.

eines Gebäudes

fein, als der

darf an der

Abftand

I) Die Höhe

Strafse nicht gröfser  

deffelben von der gegenüber liegenden Bauflucht-
linie.

2) Die zuläffige gröfste Höhe der an Höfen ge—
legenen Gebäudewände, welche mit den im %. 7
vorgefchriebenen Fenftem verfehen find, beträgt

das Anderthalbfache des mittleren Abfiandes von

der gegenüber liegenden Begrenzung des unbebauten
Raumes.

3) Die mittlere Breite eines Hofes7 auf welchen

Fenfter gerichtet find, darf nicht unter 4 m bemeffen
werden.

4) Ein Zufammenlegen der Hofräume benach—
barter Grundftücke behuf Erzielung des vorfchrifts—
mäfsigen Abftandes oder der vorfchriftsmäfsigen
Mindeftbreite iii; fiatthaft, in fo fern die Erhaltung
der Hofräume in unbebautem Zuftande gewähr-

leiftet wird. '
5) Jeder unbebaut bleibende Theil eines Grund-

ftückes mufs zum Zweck feiner Reinigung mit einem
Zugang von mindeltens lm Breite und 2m Höhe
verfehen fein. '

%. 3.

I) Auf Bauftellen‚ welche bereits höher, bezw.

dichter bebaut gewefen find, als die Vorfchriften in
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2 zulaffen, treten im Falle eines Neubaues fol-C
f
ß

ende erleichternde Beftimmungen ein:

Die Höhe eines Gebäudes darf an der Strafse

das Anderthalbfache des Abflandes bis zur gegen-

über liegenden Baufluchtlinie und an den Höfen

das Dreifache der Hofbreite betragen.

Die Hofbreite darf bis auf 250111 eingefchränkt

werden.

v:

2) Bei Anwendung (liefer Befiimmungen darf

jedoch eine Verfchlechterung der früher vorhanden

gewefenen Luft- und Lichtverhältniffe des betreffen—

den Grundfiückes keinesfalls herbeigeführt werden.

%. 4.

Ein Neubau ift nur dann zuläffig, wenn für die

genügende Befchaffung von gefundem Trinkwaffer‚

fo wie für den Verbleib der Abfallftoffe und Ab-

wäffer auf gefundheitlich unfchädliche Art geforgt itt.

%. 5.
„ I) Die Zahl der erforderlichen Aborte eines Ge-

bäudes ift nach der Anzahl der regelmäfsig in dem-

felben fich aufhaltenden Menfchen zu beitimmen.

In der Regel ifl; für jede Wohnung ein befonderer,

umwandeter, bedeckter und verfehliefsbarer Abort

anzulegen.

2) Jeder Abort mufs durch ein unmittelbar in

das Freie gehendes bewegliches Fenfter lüftbar fein.

3) Aborts-Fallrohre müffen aus undurchläffigen

Bauftoffen hergeftellt und in der Regel als Luft-

rohre über das Dach hinaus verlängert werden.

4) Die Fufsböden und Decken der Ställe, fo

wie deren Trennungswände gegen Wohnräume find

undurchläffig lierzuflellen.

5) Das Gleiche gilt für die Fußböden, Decken

und Trennungswände folcher Gefchäftsräume, hin-

fichtlich derer erhebliche gefundheitliche Bedenken

vorliegen.

6) Die Verwendung gefundheitsfchädlicher Stoffe

zur Ausfüllung der Fufsböden und Decken ift ver-

boten.

III. Neuherftellung der zu längerem Auf-

enthalt von Menfchen dienenden Räume.

@. 6.
1) Räume, welche zu längerem Aufenthalt von

Menfchen dienen, müffen eine lichte Höhe von

mindefitens 2,5m haben.

2) Höher als in dem vierten Obergefchofs, d.h.

im vierten der über dem Erdgefchofs liegenden

Stockwerke, dürfen Wohnungen nicht hergeftellt

werden.

%. 7.

1) Alle zu längerem Aufenthalt von Menfchen

dienenden Räume muffen bewegliche Fender er-  

halten, die unmittelbar in das Freie führen. Er-

leichternde Ausnahmen find zuläffig7 wenn auf andere

Weife eine genügende Zuführung von Luft und

Licht gefichert ift.

2) In jedem folchen Raume foll die lichtgebende

Gefammtfläche der nach der Vorfchrift in Abfatz I

nothwendigen Fender mindeftens ein Zwölftel der

Grundfläche betragen. Für Gefchäftsräume und

Dachkammern find Erleichterungen zuläffig.

%. 8.

I) Der Fufsboden aller Wohnräume mufs über

dem höcht'ten Grundwafferftande, im Ueberfchwem-

mungsgebiete über Hochwaffer liegen.

2) Die Fufsböden und Wände aller zu längerem

Aufenthalt von Menfchen dienenden Räume find

gegen Bodenfeuchtigkeit zu fichern.

3) Wohnungen in Kellern, d. h. in Gefchoffen,

deren Fufsboden unter der Erdoberfläche liegt, find

nicht zuläffig.

4) Zu längerem Aufenthalt von Menfchen

dienende Räume, insbefondere einzelne Wohnräume,

dürfen in Kellern nur unter der Bedingung hergefiellt

werden, dafs der Fufsboden höchfiens lm unter,

der Fenderfturz mindeftens lm über der Erdober—

fläche liegt. — Erleichterungen find ftatthaft, in

fo fern die gewerbliche Verwendung der Räume eine

gröfsere Tieflage erfordert.

IV. Benutzung der zu längerem Aufenthalt

von Menfchen dienenden Räume.

%- 9-
1) Alle zu längerem Aufenthalt von Menfchen

beftimmten Räume dürfen nur nach ertheilter Ge-

nehmigung zu diefem Zweck in Gebrauch ge—

nommen werden.

2) Diefe Genehmigung ift bei Neu- und Um-

bauten insbefondere dann zu verfagen, wenn die be-

treffenden Räume nicht genügend ausgetrocknet find.

Qh“ IO.

]) Gelaffe, deren Fenfler den in %. 7 gegebenen

Vorfchriften nicht entfprechen, dürfen als Wohn-

räume nicht benutzt werden.

2) Vermiethete7 als Schlafräume benutzte Ge-

laffe müffen für jedes Kind unter zehn Jahren min-

deftens 5cbm‚ für jede ältere Perfon mindeftens

10 cbm Luftraum enthalten. In Miethsräumen, für

welche nach %. 7, Abf. 2 Erleichterungen zugelaffen

find, müffen immerhin, wenn fie als Schlafräume

benutzt werden, auf jedes Kind unter zehn Jahren

mindeftens 0,1 qm, auf jede ältere Perfon mindeftens

0,2 qm lichtgebende Fenfterfläche entfallen. Kinder

unter einem jahre werden nicht mitgerechnet.

3) Diefe Befiimmungen treten für beftehende

Gebäude erft nach fünf Jahren in Kraft, können



jedoch nach Ablauf von zwei jahren bei jedem
Wohnungswechfel in Wirkfamkeit gefetzt werden.

4.) Angemefl'ene Räumungsfriften, deren Beob—
achtung nöthigenfalls im Zwangsverfahren zu fichern
ill, find von der zuftändigen Behörde vorzufchreiben.

%. II.

1) Räume, welche durch Verfiöfse gegen die

vorftehenden Bel'timmungen in gg. 2 bis 8 oder
fonftwie durch ihren baulichen Zufland gefund-
heitswidrig find, follen auf Grund eines näher an—
zuordnenden Verfahrens für unbrauchbar zum
längeren Aufenthalt von Menfchen erklärt werden.

2) Werden aus diefen Gründen ganze Häufer-

gruppen oder Ortsbezirke für unbenutzbar erklärt,
fo hat die Gemeinde das Recht, den vollf’tändigen  
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Umbau zu veranlaffen oder vorzunehmen. Es fieht
ihr zu dem Zweck bezüglich aller in dem umzu-
bauenden Bezirk befindlichen Grundflücke und Ge-
bäude die Zwangsenteignung zu. Für das Ent-
eignungsverfahren find die Landesgefetze mafsgebend.

* *

Die Vorfchriften diefes Gefetzes gelten als
Mindeftanforderungen und fchliefsen weitergehende
Landes-, Provinzial— und Localverordnungen nicht aus.

Der Erlafs von Ausführungsbeflimmungen fieht
den Landesbehörden zu.

Die Handhabung (liefes Gefetzes liegt überall
den Baupolizei- und Gefundheitspolizeibehörden ob,
fo fern nicht durch die Landesgefetzgebung ander—

weitige Beftimmung getroffen ift.

XXVI.

Technifches Gutachten,

betreffend den Bebauungsplan von Düffeldorf.

Die zur Begutachtung des von Herrn Stadtbatr

meifler Buch aufgeftellten Vorprojects der Stadt-

erweiterung von Düffeldorf berufenen unterzeichneten

Techniker haben das Project einer eingehenden

Prüfung unterzogen und fprechen folgende allgemeine

und befondere Anfichten zur Sache aus.

Ausdehnung.

Die im Vorproject des Herrn Stadtbaumeifters

Buch angenommene Ausdehnung des Bebauungs-

planes auf eine Gefammtfläche von ca. 2400 ha wird

als angemefi”en anerkannt.

Diefelbe entfpricht bei einer durchfchnittlichen

Bevölkerungsdichtigkeit von 250 Perfonen pro Hektar

einer Einwohnerzahl von 600000.

Schon lange vor der Erreichung diefer Ein-

wohnerzahl werden fich die von dem Bebauungsplan

bedeckten Flächen im vollen Anbau befinden, und

fchon nach 50 jahren wird man auf eine Einwohner—

zahl von 500000 zu rechnen haben, wenn die jetzt

fchon feit längerer Zeit beobachtete Bevölkerungs-

zunahme von durchfchnittlich über 3 Procent jähr-

lich auch ferner anhalten wird.

Obfchon diefer Zeitraum als ein fehr langer er—

fcheint, fo kann doch die Feftlegung der Hauptlinien

in den äufseren Bezirken des Projects nicht aufge-

fchoben werden, weil jetzt fchon eine mehr oder

weniger f’carke Bebauung in jenen Bezirken theils

vereinzelt, theils gefehloffen (Letzteres in den zur

Bürgermeiflerei gehörigen Vororten) fiattfindet. Auch

erfcheinen die Grenzen des Bebauungsfeldes den

örtlichen Verhältniffen entfprechend richtig gewählt.  

Grundzüge.

Für das ganze Netz von Strafsenlinien und fon»
{tigen Anlagen, welche den wefentlichen Inhalt des
Bebauungsplanes bilden, find beftimmend folgende
Grundzüge: a) die Hauptradialftrafsen, b) die Ring-
ftrafsen, c) diagonale Verkehrsrichtungen, d) die
Eifenbahnanlagen, e) VVerft- und Hafenanlagen,
f) öffentliche Anlagen, Plätze, Zierteiche und Waffen
läufe.

Hauptradialftrafsen.

Die Hauptftrafsen, welche aus der Mitte der
Stadt nach aufsen führen und meiftens den vor-
handenen Wegen entfprechen, find in dem Plane
richtig benutzt, aber bei der weiteren Bearbeitung
deffelben mit gröfserer Beltimmtheit durchzubilden.

Hervorzuheben find:

die Kaiferswertherftrafse;
der Zug der Nord». Kollenbach— und Ulmen-

fi;rafse;

die Münfterl’trafse;

die Richtungslinie der Düffelthaleritrafse am
Zoologifchen Garten, welche über die Eifenbahn-
brücke in die Stadt hinein und nach aufsen in der
Richtung auf die Fahnenburg zu verlängern fein wird;

die Grafenbergerftrafse;
die Gerresheimer Linie, welche im Plane auf

der einen oder anderen Seite der Eifenbahn fchärfer
zu betonen ift oder auf beiden Seiten zugleich durch—
geführt werden kann; insbefondere ift zu empfehlen,
das Verkehrscentrum am Strafsenftern des Wehrhahn,
fo wie die Strafsenbreite vom Wehrhahn bis zur
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Eifenbahn durch Alignementsfeftfetzung bedeutend

zu erweitern und die Eifenbahnkreuzungen bequemer

zu gefialten;

die Klofter- und Erkratherftrafse;

die Kölneritrafse;

die mit der vorigen fich vereinigende Eller—

f‘trafse, welche gemeinfchaftlich mit der Eifenftrafse

unter dem Perfonenbahnhofe in einer der Verkehrs-

richtung beffer anzupaffenden Weife durchzuführen

und mit der auf dem bisherigen Bahnhofsgelände an-

zulegenden inneren Ringftrafse (Haroldftrafse) orga-

nifch zu verbinden if’t;

die Hüttenf‘trafse und Oberbilkerallee, von

denen die erf’tere fchräg durch das jetzige Bahn-

hofsgelände an die Königsallee anzufchliefsen ift;

die Corneliusftrafse mit Verlängerung nach

dem Oberbilker Kirchhofe;

die Friedrichs— und Himmelgeifierftrafse;

die Cavallerie- und Förftefl'trafse.

Ringftrafsen.

Die im Vorproject vorgefehenen drei Ringlinien

find zweckmäfsig angelegt, müffen aber auf einigen

Strecken confequenter durchgeführt und durch eine

grofse Verkehrsitrafse, welche vor der alten Stadt

am Rhein anzulegen ii‘t, gefehloffen werden.

Der innere Ring ift vom neuen Central—Perfonen-

bahnhofe nicht auf den Güterbahnhof, fondern unter

Benutzung der Kölnerfirafse über den Knotenpunkt

am Wehrhahn und durch die Pempelforterftrafse

mit Befeitigung der davorliegenden katholifchen

Capelle und von da womöglich direct nach der

Kreuzung der Rofenftrafse in die zu diefem inneren

Ringe gehörige Verlängerung der Duisburgerftrafse

weiter zu führen. Von der Kreuzung diefer letzteren

mit der Nordftrafse ift der Ring auf das Rheinufer

zu richten.

Die Verlängerung der Haroldftrafse über das

gegenwärtige Bahnhofsgelände ifi: die hervorragendfle

neue Strafse der nächf’ten Zukunft; fie ift defshalb

grofsartiger zu gefialten und fo zu richten, dafs fie

fich nach dem Centralbahnhof hin und. nach der Eller-

itrafse in fchöner und zweckmäfsiger Weife gabelt.

Der mittlere Ring ift an mehreren Stellen ein-

facher und directer durchzubilden; die Spaltung des—

felben zwifchen Oberbilk und Unterbilk dürfte zu

unterlaffen fein. Das fehlende Stück zwifchen der

Münfter- und Kollenbachftrafse in zu ergänzen. Für

den äufseren Ring dürfte am Grafenberg die auf dem

Plane bereits punktirte, die Fabriken einfchliefsende

Trace zu wählen fein; der Anfchlufs deffelben an

die Volmerswertherf’trafse ift durch zwei von der

Förfterftrafse abzweigende Diagonalen zu vermitteln.

Als Anhalt für die weitere Bearbeitung find die

Hauptradialen mit blauen, die Ringftrafsen mit

rothen Linien in der anliegenden Paufe fkizzirt.  

Diagonalftrafsen.

Die diagonalen Verkehrsrichtungen, welche zwi-

fchen diefen Hauptlinien für den Bebauungsplan

unentbehrlich find, finden fich in dem Vorprojecte

nicht erfchöpfend behandelt.

Für die weitere Bearbeitung des Flames empfeh—

len wir die in der obigen Pauszeichnung mit Blei-

f’tift angegebenen Richtungen zur näheren Erwägung.

Eifenbahn-Anlagen.

In Betreff der Eifenbahn-Anlagen empfehlen wir

wiederholte forgfältige Prüfung aller Strafsenkreu-

zungen mit Bezug auf alle jetzigen und zukünftigen

Anforderungen des Bebauungsplanes; ein grofser

Theil der Kreuzungsbauwerke erfcheint nach Lage

und Abmeffungen keineswegs auskömmlich und be—

friedigend. Ferner dürfte eine nochmalige Durch—

arbeitung der Zufuhrftrafsen der Centralftation mit

diagonaler Richtung der Seitenf’trafsen nothwendig

fein. Auch die im Plane angedeutete Offenhaltung

einer Geleisverbindung von dem Güterbahnhofe nach

dem zukünftigen Hafenterrain am Rheine durch

Refervirung eines der projectirten Strafsenzüge ift

dringend zu empfehlen. ,

Hafen- und Werftanlagen.

Die Aufl'tellung des Hafen- und Werftprojectes

iii; ein nothwendiges Zubehör des Bebauungsplanes,

wobei fich die obenerwähnte unerläfsliche Durch—

führung der Ringftrafse am Rheinufer mit erledigt.

Auf Grund der uns bekannt gegebenen Hafen-

projecte halten wir mit Rückficht auf die Durch-

führung der Ringflrafse und den engeren Anfchlufs

der neuen Hafenanlagen an die Altftadt die Ver—

fchüttung der Mündung des jetzigen Sicherheits

hafens mit Umwandlung deffelben in einen Binnen-

teich für zweckmäfsig.

Wenn auch die Durchführung der Ringftrafse

als Quaianlage fchwierig erfcheint, fo wird diefelbe

doch unferer Anficht nach mit der Zeit ein unab—

weisliches Bedürfnifs werden und floh vorausfichtlich

durch Befeitigung alter Baulichkeiten auf der einen

und Hinausfchiebung der Werftkante auf der anderen

Seite ermöglichen laffen. Auch die Frage einer

Stromcorrection zum Zweck eines befferen Schutzes

der jetzt in fait bedenklichem Stromangriff liegen-

den Werftitrecken wird dabei in Erwägung zu

ziehen fein.

Oeffentliche Anlagen, Plätze, Zierteiche,

Wafferläufe.

Für die Anordnung der beitehenden und zu pro-

jectirenden öffentlichen Anlagen find die die Stadt

durchftrömenden Bäche von mafsgebendem Einflufs.

Es wird fowohl aus diefem Grunde, wie aus gefund-

heitlichen Rückfichten erforderlich fein, diefelben
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thunlichtfi; rein zu halten. Vollkommen läfft fich
dies nur dadurch erreichen, dafs man die Waffer-
läufe dem Privatgrundftücken entzieht und fie mit
öffentlichen Plätzen, Strafsen und Gartenanlagen zu-
fammenlegt.

Für den Fall, dafs man diefe Freilegung bei dem
füdlichen bereits fi:ark mit Fabriken und fonftigen
Bauten befetzten Düffelbach nicht vollftändig
erreichen könnte, erfcheint es rathfam, denfelben
nicht mehr zur Speifung der vorhandenen fiid—
lichen Zierteiche (Spee’fcher Graben, Schwanen-
fpiegel und Kaiferteich) zu verwenden, fondern ober-
halb derfelben direct in den Rhein münden zu lalfen
und die befagten Teiche durch ihre Verbindung
mit den nördlichen Teichen (Landskrone) aus der
nördlichen Düffel zu fpeifen.

So fern in Zeiten gröfserer Trockenheit diefe
letztere zur Speifung der fämmtlichen Teiche nicht
ausreichen follte, kann man die Pumpftation im Hof»
garten, welche für Canalifationszwecke nur periodifch
gebraucht wird, mit verwenden.

Bei dem nördlichen Düffelbach wird es
ohne allzu grofse Schwierigkeiten erreichbar fein,
denfelben in einer theils an die Ringftrafsen, theils an
andere beflehende und in Ausficht zu nehmende Ver-
bindungsftrafsen anzufchliefsenden öffentlichen Park-
anlage aufzunehmen, welche einen fortlaufenden
Promenadenzug von der inneren Stadt bis zum
Zoologifchen Garten und weiter bis zum Grafenberg
bilden würde. Die niedrige Lage und fonftige
Befchaffenheit des Geländes oberhalb des Zoologi-
fchen Gartens würde es ermöglichen, am Fufse des
Grafenberges einen grofsen Teich mit landfchaft—
lichen Umgebungen anzulegen.

Auf der füdöfilichen Hälfte der Stadterweiterung
werden froh einige gröfsere grüne Plätze und öffent—
liche Gärten an den der Bebauung bis jetzt noch
nicht zugänglich gewordenen Stellen leicht referviren
laffen.‚

Fiir die allgemeine Anordnung der öffentlichen
Plätze dürfte als Grundfatz anzunehmen fein, dafs
diefelben beffer nicht in die Achfe, fondern auf die
Seiten der Radialftrafsen gelegt werden, dagegen
fehr paffend als Erweiterungen der Ringftrafsen
projectirt werden können, indem die erfteren wefent-
lich den Charakter von Verkehrswegen haben, wäh—
rend die Ringftrafsen aufserdem vorwiegend auch
als Promenaden dienen follen. Aus dem gleichen
Grunde wird auch bei den Radialftrafsen viel weni-
ger auf Vorgärten Bedacht zu nehmen fein. Letztere
find befonders empfehlenswerth in allen füllen Wohn—
vierteln.

Ausbildung der Strafsen.

Für die Strafsenzüge des Bebauungsplanes find
die Breiten von 12, 20 und 26m vorgefehen, bezw.

| in Ausficht zu nehmen; die Breite von 26m ift an
die Stelle derjenigen von 25 m zu fetzen, weil bis
zur Breite von 26m die Anlieger nach dem Flucht—
liniengefetz die Anlagekoften zu tragen haben, die
Bepflanzung mit Bäumen aber durch Vermehrung
der Trottoirbreite begünftigt wird.

Die Ringftrafsen find zum Theil in noch gröfserer
Breite ausgelegt. Es dürfte dringend anzurathen
fein, bei einem Bebauungsplan, der auf eine Be-
völkerung von 500000 Köpfen berechnet werden
mufs, für die Ringftrafsen nirgends unter die Breite
von 30m hinunterzugehen, und diefelben an geeig—
neten Stellen bis auf 60 m Breite anzulegen, in mög-
lichft wechfelnder Profilirung und Bepflanzung]

Da Reitweg_e erfahrungsmäfsig nur in folchen
Strafsen zweckmäßig find, deren Breite fo grofs ift,
dafs der Reitweg nicht an den Häufertrottoirs zu
liegen braucht, fondern ficll an die Mittelpromenade
anreihen kann, fo werden fie meift auf die Ring-
ftrafsen zu befchränken fein.

Für die Radialftrafsen ilt eine Breite von 26m
zu empfehlen‚ mit 7 oder 71/2 m breiten Trottoiren,
um fiattliche Baumreihen auf den letzteren zu er-
zielen.

' Für die übrigen Strafsen von Bedeutung erfcheint
es, befonders mit Rückficht auf die Entwickelung
des Strafsenbahnwefens, gerathen, nicht ohne zwingen-
den Grund unter das Breitenmafs von 17m hinunter-

 
zugehen, da eine zweigeleifige Pferdebahn eine
Minimalfahrbahnbreite von 10m erheifcht, wenn
man die ungeftörte Vorfahrt von Strafsenfuhrwerk
längs den Häufern beibehalten will.

Die Theilung der Strafsenbreiten in Fahrwege
und Fufswege ift für alle Strafsen mit einer Fahr—
bahn, bei welchen nicht befondere Verkehrsverhält—
niffe obwalten, am zweckmäfsigften fo zu treffen,
dafs die Summe der Trottoirbreiten nirgends geringer
ift, als die Breite der Fahrbahn.

Auftheilung der Baublöcke.

Nachdem die radialen, peripherifchen und diago—
nalen Hauptlinien feftgelegt find, follte man bei der
Durcharbeitung des Gefammtplanes für die Stadt-
erweiterung nicht zu weit in die Auslegung ‚von
Localttrafsen und Auftheilung einzelner Baublöcke
hineingehen, vielmehr diefe Detailgeftaltung beffer
von dem Auftreten des jeweiligen Localbedürfniffes
abhängig machen, da man die Anforderungen der
Zukunft im Detail nicht vorherzufehen vermag, auch
die zweckmäfsige Verbindung der Localftrafsen mit
den gröfseren Verkehrszügen in fehr verfchiedener
Weife erreichen kann, fobald man nur an den für
alle Stadttheile gemeinfamen Grundlagen fefthält.
Die Detaillirung der Neben— und Localftrafsen dürfte
hiernach vorwiegend zu befchränken fein auf die Flächen innerhalb des mittleren Ringes. In der



Zone zwifchen dem mittleren und äußeren Ring

empfiehlt die Detaillirung fich zur Zeit nur da, wo

bereits der Anbau wirklich ftattfindet. Bei diefer

Ausgeftaltung der Baublöcke ift neben naturgemäfser

und einfacher Theilung die künftlerifche Schönheit

der Platz— und Bauformen ganz befonders zu berück-

fichtigen.

Nivellements.

Zu den Grundlagen des Planes gehört fchliefs-

lich die genaue Feithaltung einer folchen Höhenlage,
welche die Freihaltung der Keller, Strafsen und Höfe
vom Grundwaffer fichert und die frühere oder fpätere
Ausführung einer fyftematifchen Canalifation nicht
beeinträchtigt.

Nach den uns vorgelegten Grundwafferbeobach-

tungen und Rheinwafferf‘cänden ift die Höhe von
10m über Null überall als Minimalhöhe für die
Strafseu zu betrachten.

Oeffentliche Gebäude.

Wenn auch zur Zeit der A‚ufftellung des Be-
bauungsplanes Niemand die Zahl und Art der in
Zukunft erforderlichen öffentlichen Gebäude (Kirchen,

Handbuch der Architektur. IV, 9.
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Schulen, Verwaltungsgebäude, Markthallen, Ver-
gnügungslocale u. f. w.) vorherzufehen vermag7 fo
ift es doch eine Thatfache, dafs fait jede Stadt in
jedem jahre nach einem geeigneten Platze für eine
öffentliche Bauanlage fucht, und dafs die gefchickte
Stellung folcher Bauten das Bild und den Eindruck
der Stadt wefentlich verfchönert. ‚Defshalb ift bei
I’rojectirung der Strafsenzüge darauf Bedacht zu
nehmen, dafs recht viele Punkte und Blöcke ge-
bildet werden, welche zur Errichtung hervorragen—
der oder ausgedehnter Bauanlagen benutzt werden
können. Dabei kommen befonders in Betracht die
freien Plätze (und zwar fowohl deren Fläche felbfl,
als deren Hauptfronten); die Lage an oder in
öffentlichen Gärten; die Schlufspunkte folcherStrafsen,
deren Verkehr nicht über jene Punkte hinaus in
gleicher Richtung froh fortfetzt; endlich die hoch-
gelegenen Stellen der Stadt. Die Anhöhen eignen

fich für öffentliche Gebäude um fo mehr, als letztere

dort am beften zur Orientirung beitragen und am

wirkfamften in die Erfcheinung treten.

Diil'feldorf, den Io‚]uni 1884.

]. G. Conrath. F.Andr. Meyer. ]‚ Stübben.
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